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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

Art. 1

Anwendungsbereich des Gesetzes

Gemeinden, in denen die Versorgung der Bevölke-
rung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen
Bedingungen besonders gefährdet ist (Gemeinden mit
Wohnraummangel), können Maßnahmen nach diesem
Gesetz treffen, soweit sie diesem Wohnraummangel
nicht mit anderen zumutbaren Mitteln in angemesse-
ner Zeit begegnen können.

Art. 2

Befugnis der Gemeinden

1Gemeinden mit Wohnraummangel können durch
Satzung mit einer Geltungsdauer von höchstens fünf
Jahren bestimmen, dass im Gemeindegebiet Wohnraum
nur mit ihrer Genehmigung überwiegend anderen als
Wohnzwecken zugeführt werden darf (Zweckentfrem-
dung). 2Eine Zweckentfremdung liegt insbesondere
vor, wenn der Wohnraum

1. überwiegend für gewerbliche oder berufliche Zwecke
verwendet oder überlassen wird,

2. baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt
wird, dass er für Wohnzwecke nicht mehr geeignet
ist,

3. länger als drei Monate leer steht oder

4. beseitigt wird.

3Einer Genehmigung bedarf es nicht für die ander-
weitige Verwendung von Wohnraum, der nach dem
31. Mai 1990 unter wesentlichem Bauaufwand aus
Räumen geschaffen wurde, die anderen als Wohn-
zwecken dienten. 

Art. 3

Genehmigung

1Die Genehmigung

1. ist zu erteilen, wenn vorrangige öffentliche Interes-

sen oder schutzwürdige private Interessen das In-
teresse an der Erhaltung des Wohnraums überwie-
gen,

2. kann im Übrigen erteilt werden, wenn dem Interes-
se an der Erhaltung des Wohnraums insbesondere
durch Ausgleichsmaßnahmen in verlässlicher und
angemessener Weise Rechnung getragen wird; dies
kann insbesondere durch Bereitstellung von Ersatz-
wohnraum oder durch eine Ausgleichszahlung ge-
schehen.

2Die Genehmigung wirkt für und gegen den Rechts-
nachfolger; das Gleiche gilt auch für Personen, die
den Besitz nach Erteilung der Genehmigung erlangt
haben.

Art. 4

Recht auf Auskunft und Betretung, Einschränkung 
des Grundrechts der Unverletzlichkeit der Wohnung

1Die dinglich Verfügungsberechtigten und die Be-
sitzer haben der Gemeinde die Auskünfte zu geben und
die Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um
die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes zu
überwachen; sie haben dazu auch den von der Gemein-
de beauftragten Personen zu ermöglichen, zu ange-
messener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Wohnun-
gen und Wohnräume zu betreten. 2Auf der Grundlage
dieses Gesetzes und der dazu ergangenen Satzungen
wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung eingeschränkt (Art. 13 des Grundgesetzes, 
Art. 106 Abs. 3 der Verfassung).

Art. 5

Ordnungswidrigkeiten

Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann be-
legt werden, wer ohne die erforderliche Genehmigung
Wohnraum für andere als Wohnzwecke verwendet oder
überlässt. 

Art. 6 

Geltung anderer Rechtsvorschriften

Art. 16 Abs. 1 des Bayerischen Wohnraumförde-
rungsgesetzes (BayWoFG) und Art. 6 Abs. 3 des Bayeri-
schen Wohnungsbindungsgesetzes in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1, 4 und 6 BayWoFG bleiben unberührt.

2330–11–I
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Art. 7

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2008 in Kraft. 2Es
tritt mit Ablauf des 30. Juni 2013 außer Kraft.

(2) Mit Ablauf des 30. Juni 2008 treten außer Kraft:

1. Art. 30 des Gesetzes über das Landesstrafrecht und
das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und
Verordnungsgesetz – LStVG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Dezember 1982 (BayRS
2011–2–I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes
vom 27. Dezember 2004 (GVBl S. 540),

2. § 1 Nr. 10 der Verordnung über Aufgaben der Großen
Kreisstädte (GrKrV) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. März 1991 (GVBl S. 123, BayRS
2020–1–1–3–I), zuletzt geändert durch § 5 der Ver-
ordnung vom 8. Mai 2007 (GVBl S. 326),

3. die Verordnung über das Verbot der Zweckentfrem-
dung von Wohnraum (ZwEV) vom 28. Juli 1992
(GVBl S. 278, BayRS 2330–11–I), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 24. Juli 2001 (GVBl S. 366).

München, den 10. Dezember 2007

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Günther  B e c k s t e i n
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Art. 1

Anwendungsbereich

Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Freiheitsstrafe,
der Jugendstrafe, der Sicherungsverwahrung und des
Strafarrests in Justizvollzugsanstalten.

Teil 2

Vollzug der Freiheitsstrafe

Abschnitt 1

Grundsätze

Art. 2

Aufgaben des Vollzugs

1Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient dem Schutz
der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. 2Er soll die
Gefangenen befähigen, künftig in sozialer Verantwor-
tung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Behand-
lungsauftrag).

Art. 3

Behandlung im Vollzug

1Die Behandlung umfasst alle Maßnahmen, die ge-
eignet sind, auf eine künftige deliktfreie Lebens-

führung hinzuwirken. 2Sie dient der Verhütung weite-
rer Straftaten und dem Opferschutz. 3Die Behandlung
beinhaltet insbesondere schulische und berufliche Bil-
dung, Arbeit, psychologische und sozialpädagogische
Maßnahmen, seelsorgerische Betreuung und Freizeit-
gestaltung. 4Art und Umfang der Behandlung orientie-
ren sich an den für die Tat ursächlichen Defiziten der
Gefangenen.

Art. 4

Schutz der Allgemeinheit

Der Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Strafta-
ten wird durch eine sichere Unterbringung und sorg-
fältige Beaufsichtigung der Gefangenen, eine gründli-
che Prüfung vollzugsöffnender Maßnahmen sowie ge-
eignete Behandlungsmaßnahmen gewährleistet.

Art. 5

Gestaltung des Vollzugs

(1) Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Le-
bensverhältnissen soweit als möglich angeglichen
werden.

(2) Schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs ist ent-
gegenzuwirken.

(3) Der Vollzug ist darauf auszurichten, dass er den
Gefangenen hilft, sich in das Leben in Freiheit ein-
zugliedern.

Art. 6

Stellung der Gefangenen

(1) 1Die Gefangenen sollen an der Gestaltung ihrer
Behandlung und an der Erfüllung des Behandlungs-
auftrags mitwirken. 2Ihre Bereitschaft hierzu ist zu
wecken und zu fördern.

(2) 1Die Gefangenen unterliegen den in diesem Ge-
setz vorgesehenen Beschränkungen ihrer Freiheit.
2Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht ent-
hält, dürfen ihnen nur Beschränkungen auferlegt wer-
den, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur
Abwendung einer schwerwiegenden Störung der Ord-
nung der Anstalt unerlässlich sind.

Abschnitt 2

Planung des Vollzugs

Art. 7

Aufnahmeverfahren

(1) Beim Aufnahmeverfahren ist das Persönlich-
keitsrecht der Gefangenen in besonderem Maße zu
wahren.

(2) 1Die Gefangenen werden über ihre Rechte und
Pflichten unterrichtet. 2Mit den Gefangenen wird ein
Zugangsgespräch geführt.
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(3) Nach der Aufnahme werden die Gefangenen als-
bald ärztlich untersucht.

Art. 8

Behandlungsuntersuchung,
Beteiligung der Gefangenen

(1) 1Nach dem Aufnahmeverfahren wird damit be-
gonnen, die Persönlichkeit und die Lebensverhältnisse
der Gefangenen zu erforschen. 2Hiervon kann abgese-
hen werden, wenn dies mit Rücksicht auf die Vollzugs-
dauer nicht geboten erscheint.

(2) 1Die Behandlungsuntersuchung erstreckt sich
auf die Umstände, deren Kenntnis für eine planvolle
Behandlung der Gefangenen im Vollzug und für die
Eingliederung nach ihrer Entlassung notwendig ist.
2Es ist zu prüfen, ob eine Verlegung in eine sozialthera-
peutische Einrichtung nach Art. 11 Abs. 1 oder 2 oder
andere therapeutische Maßnahmen angezeigt sind.

Art. 9

Vollzugsplan

(1) 1Auf Grund der Behandlungsuntersuchung
gemäß Art. 8 wird ein Vollzugsplan erstellt. 2Er enthält
insbesondere Angaben über vollzugliche, pädagogi-
sche und sozialpädagogische sowie therapeutische
Maßnahmen. 3Das Nähere regelt das Staatsministeri-
um der Justiz durch Verwaltungsvorschrift.

(2) Der Vollzugsplan ist jeweils nach Ablauf eines
Jahres an die Entwicklung der Gefangenen und die
weiteren Ergebnisse der Persönlichkeitserforschung
anzupassen.

(3) Über eine Verlegung in eine sozialtherapeutische
Einrichtung gemäß Art. 11 Abs. 1 oder 2 ist jeweils nach
Ablauf von sechs Monaten neu zu entscheiden.

(4) Die Planung der Behandlung wird mit den Ge-
fangenen erörtert.

Art. 10

Verlegung, Überstellung, Ausantwortung

(1) Gefangene können abweichend vom Vollstreck-
ungsplan in eine andere für den Vollzug der Freiheits-
strafe zuständige Anstalt verlegt werden, wenn

1. die Behandlung der Gefangenen oder ihre Einglie-
derung nach der Entlassung hierdurch gefördert
wird oder

2. dies aus Gründen der Vollzugsorganisation oder aus
anderen wichtigen Gründen erforderlich ist.

(2) Gefangene dürfen aus wichtigem Grund in eine
andere Anstalt überstellt werden.

(3) Gefangene dürfen befristet dem Gewahrsam ei-
ner Polizei-, Zoll- oder Finanzbehörde überlassen wer-
den.

Art. 11

Verlegung in eine sozialtherapeutische Einrichtung

(1) Gefangene sind in eine sozialtherapeutische Ein-
richtung zu verlegen, wenn sie wegen einer Straftat
nach den §§ 174 bis 180 oder § 182 des Strafgesetz-
buchs (StGB) zu Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jah-
ren verurteilt worden sind und die Behandlung in einer
sozialtherapeutischen Einrichtung angezeigt ist. 

(2) Andere Gefangene, von denen schwerwiegende
Straftaten gegen Leib oder Leben oder gegen die sexu-
elle Selbstbestimmung zu erwarten sind, sollen in eine
sozialtherapeutische Einrichtung verlegt werden,
wenn deren besondere therapeutische Mittel und so-
ziale Hilfen zu ihrer Resozialisierung angezeigt sind. 

(3) Vor einer Verlegung nach Abs. 1 oder 2 ist die Be-
reitschaft der Gefangenen zur Teilnahme an therapeu-
tischen Maßnahmen zu wecken und zu fördern.

(4) Wenn der Zweck der Behandlung aus Gründen,
die in der Person der Gefangenen liegen, nicht erreicht
werden kann, unterbleibt die Verlegung nach Abs. 1
oder 2; nach einer bereits erfolgten Verlegung sind sie
zurückzuverlegen.

(5) Art. 10 und 92 bleiben unberührt.

Art. 12

Geschlossener und offener Vollzug

(1) Gefangene sind im geschlossenen Vollzug unter-
zubringen. 

(2) Gefangene sollen mit ihrer Zustimmung in einer
Einrichtung des offenen Vollzugs untergebracht wer-
den, wenn sie den besonderen Anforderungen des offe-
nen Vollzugs genügen und insbesondere nicht zu be-
fürchten ist, dass sie sich dem Vollzug der Freiheits-
strafe entziehen oder die Möglichkeiten des offenen
Vollzugs zu Straftaten missbrauchen werden.

(3) Gefangene sollen in den geschlossenen Vollzug
zurückverlegt werden, wenn dies zu ihrer Behandlung
notwendig ist; sie sind zurückzuverlegen, wenn sie den
Anforderungen nach Abs. 2 nicht entsprechen.

Art. 13

Lockerungen des Vollzugs

(1) Als Lockerung des Vollzugs kann insbesondere
angeordnet werden, dass Gefangene

1. außerhalb der Anstalt regelmäßig einer Beschäfti-
gung unter Aufsicht (Außenbeschäftigung) oder oh-
ne Aufsicht Vollzugsbediensteter (Freigang) nach-
gehen dürfen oder

2. für eine bestimmte Tageszeit die Anstalt unter Auf-
sicht (Ausführung) oder ohne Aufsicht Vollzugsbe-
diensteter (Ausgang) verlassen dürfen.

(2) Diese Lockerungen dürfen mit Zustimmung der
Gefangenen angeordnet werden, wenn nicht zu be-
fürchten ist, dass die Gefangenen sich dem Vollzug der
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Freiheitsstrafe entziehen oder die Lockerungen des
Vollzugs zu Straftaten missbrauchen werden.

Art. 14

Urlaub aus der Haft

(1) 1Den Gefangenen kann Urlaub aus der Haft bis
zu 21 Kalendertagen im Vollstreckungsjahr gewährt
werden. 2Art. 13 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Der Urlaub soll in der Regel erst gewährt werden,
wenn die Gefangenen sich mindestens sechs Monate im
Strafvollzug befunden haben.

(3) Zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilte Ge-
fangene können beurlaubt werden, wenn sie sich ein-
schließlich einer vorhergehenden Untersuchungshaft
oder einer anderen Freiheitsentziehung zwölf Jahre im
Vollzug befunden haben oder wenn sie in den offenen
Vollzug überwiesen oder hierfür geeignet sind.

(4) 1Gefangenen, die zum Freigang (Art. 13 Abs. 1 
Nr. 1) zugelassen oder hierfür geeignet sind, kann in-
nerhalb von neun Monaten vor der Entlassung weiterer
Urlaub bis zu sechs Tagen im Monat gewährt werden.
2Art. 17 Abs. 3 Satz 1 findet keine Anwendung.

(5) Durch den Urlaub wird die Strafvollstreckung
nicht unterbrochen.

Art. 15 

Besondere Vorschriften für
Gewalt- und Sexualstraftäter

1Bei Gefangenen, gegen die während des laufenden
Freiheitsentzugs eine Strafe wegen einer schwerwie-
genden Straftat gegen Leib oder Leben oder gegen die
sexuelle Selbstbestimmung mit Ausnahme der §§ 180a
und 181a StGB vollzogen wurde oder zu vollziehen ist,
ist eine Unterbringung im offenen Vollzug, eine Locke-
rung des Vollzugs oder eine Gewährung von Urlaub aus
dem Vollzug besonders gründlich zu prüfen. 2Bei der
Entscheidung sind auch die Feststellungen im Urteil
und die im Ermittlungs- oder Strafverfahren erstatte-
ten Gutachten zu berücksichtigen.

Art. 16

Weisungen, Aufhebung von Lockerungen und Urlaub

(1) Der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin kann
den Gefangenen für Lockerungen und Urlaub Weisun-
gen erteilen.

(2) 1Er oder sie kann Lockerungen und Urlaub wi-
derrufen, wenn

1. er oder sie auf Grund nachträglich eingetretener
Umstände berechtigt wäre, die Maßnahmen zu ver-
sagen,

2. die Gefangenen die Maßnahmen missbrauchen oder

3. die Gefangenen einer Weisung nicht nachkommen.

2Er oder sie kann Lockerungen und Urlaub mit Wir-

kung für die Zukunft zurücknehmen, wenn die Voraus-
setzungen für ihre Bewilligung nicht vorgelegen ha-
ben.

Art. 17

Entlassungsvorbereitung

(1) Um die Entlassung vorzubereiten, soll der Voll-
zug gelockert werden (Art. 13).

(2) Gefangene können in eine Einrichtung des offe-
nen Vollzugs (Art. 12 Abs. 2) verlegt werden, wenn dies
der Vorbereitung der Entlassung dient.

(3) 1Innerhalb von drei Monaten vor der Entlassung
kann zu deren Vorbereitung Sonderurlaub bis zu einer
Woche gewährt werden. 2Art. 13 Abs. 2, Art. 14 Abs. 5,
Art. 15 und 16 gelten entsprechend.

Art. 18

Entlassungszeitpunkt

(1) Die Gefangenen sollen am letzten Tag der Straf-
zeit möglichst frühzeitig, jedenfalls noch am Vormittag
entlassen werden.

(2) Fällt das Strafende auf einen Samstag oder
Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag, den ersten Werk-
tag nach Ostern oder Pfingsten oder in die Zeit vom 
22. Dezember bis zum 6. Januar, so können die Gefan-
genen an dem diesem Tag oder Zeitraum vorhergehen-
den Werktag entlassen werden, wenn dies nach der
Länge der Strafzeit vertretbar ist und fürsorgerische
Gründe nicht entgegenstehen.

(3) Der Entlassungszeitpunkt kann bis zu zwei Tage
vorverlegt werden, wenn dringende Gründe dafür vor-
liegen, dass die Gefangenen zu ihrer Eingliederung
hierauf angewiesen sind.

Abschnitt 3

Unterbringung und Ernährung der Gefangenen

Art. 19

Unterbringung während der Arbeit und Freizeit

(1) 1Die Gefangenen arbeiten gemeinsam. 2Dasselbe
gilt für Berufsausbildung, berufliche Weiterbildung
sowie arbeitstherapeutische und sonstige Beschäfti-
gung während der Arbeitszeit.

(2) 1Während der Freizeit können sich die Gefange-
nen in der Gemeinschaft mit anderen aufhalten. 2Für
die Teilnahme an gemeinschaftlichen Veranstaltungen
kann der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin mit
Rücksicht auf die räumlichen, personellen und organi-
satorischen Verhältnisse der Anstalt besondere Rege-
lungen treffen.

(3) Die gemeinschaftliche Unterbringung während
der Arbeitszeit und Freizeit kann eingeschränkt wer-
den, wenn
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1. ein schädlicher Einfluss auf andere Gefangene zu
befürchten ist,

2. die Gefangenen nach Art. 8 untersucht werden, aber
nicht länger als zwei Monate,

3. es die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erfordert
oder

4. die Gefangenen zustimmen.

Art. 20

Unterbringung während der Ruhezeit

(1) 1Gefangene sollen während der Ruhezeit allein in
ihren Hafträumen untergebracht werden. 2Mit ihrer
Zustimmung können Gefangene auch während der Ru-
hezeit gemeinsam untergebracht werden, wenn eine
schädliche Beeinflussung nicht zu befürchten ist. 

(2) Auch ohne ihre Zustimmung ist eine gemeinsame
Unterbringung zulässig, sofern ein Gefangener oder
eine Gefangene hilfsbedürftig ist oder eine Gefahr für
Leben oder Gesundheit eines oder einer Gefangenen
besteht oder die räumlichen Verhältnisse der Anstalt
dies erfordern.

(3) Eine gemeinschaftliche Unterbringung von mehr
als acht Gefangenen ist nicht zulässig.

Art. 21

Ausstattung des Haftraums und persönlicher Besitz

(1) 1Gefangene dürfen ihren Haftraum in angemes-
senem Umfang mit eigenen Sachen ausstatten. 2Licht-
bilder nahestehender Personen und Erinnerungs-
stücke von persönlichem Wert werden ihnen belassen.

(2) Vorkehrungen und Gegenstände, die die Über-
sichtlichkeit des Haftraums behindern oder in anderer
Weise Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährden,
können ausgeschlossen werden.

Art. 22

Kleidung

(1) Gefangene tragen Anstaltskleidung.

(2) 1Der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin ge-
stattet den Gefangenen, bei einer Ausführung eigene
Kleidung zu tragen, wenn zu erwarten ist, dass sie
nicht entweichen werden. 2Er oder sie kann dies auch
sonst gestatten, sofern die Gefangenen für Reinigung,
Instandsetzung und regelmäßigen Wechsel auf eigene
Kosten sorgen.

Art. 23

Anstaltsverpflegung

1Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsver-
pflegung werden ärztlich überwacht. 2Auf ärztliche
Anordnung wird besondere Verpflegung gewährt.
3Den Gefangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschrif-
ten ihrer Religionsgemeinschaft zu befolgen.

Art. 24

Einkauf

(1) 1Die Gefangenen können sich vom Hausgeld
(Art. 50) oder Taschengeld (Art. 54) aus einem von der
Anstalt vermittelten Angebot Nahrungs- und Genuss-
mittel sowie Mittel zur Körperpflege kaufen. 2Die An-
stalt soll für ein Angebot sorgen, das auf Wünsche und
Bedürfnisse der Gefangenen Rücksicht nimmt.

(2) 1Gegenstände, die die Sicherheit oder Ordnung
der Anstalt gefährden, können vom Einkauf ausge-
schlossen werden. 2Auf ärztliche Anordnung kann den
Gefangenen der Einkauf einzelner Nahrungs- und Ge-
nussmittel ganz oder teilweise untersagt werden, wenn
zu befürchten ist, dass sie ihre Gesundheit ernsthaft
gefährden. 3In Krankenhäusern und Krankenabtei-
lungen kann der Einkauf einzelner Nahrungs- und Ge-
nussmittel auf ärztliche Anordnung allgemein unter-
sagt oder eingeschränkt werden.

(3) Verfügen die Gefangenen ohne eigenes Verschul-
den nicht über Haus- oder Taschengeld, wird ihnen ge-
stattet, in angemessenem Umfang vom Eigengeld ein-
zukaufen.

Art. 25

Sondereinkauf

(1) Sondereinkauf aus einem durch die Anstalt ver-
mittelten Angebot von Nahrungs- und Genussmitteln
ist zugelassen zu Weihnachten, Ostern und einem von
den Gefangenen zu wählenden weiteren Zeitpunkt.

(2) Gefangenen, die nicht einer christlichen Religi-
onsgemeinschaft angehören, kann anstelle des Weih-
nachts- und des Ostereinkaufs je ein Sondereinkauf zu
einem anderen Zeitpunkt gestattet werden. 

(3) Für den Sondereinkauf können die Gefangenen
in angemessenem Umfang das zu diesem Zweck nach
Art. 53 eingezahlte Sondergeld oder ihr Eigengeld 
(Art. 52) verwenden.

(4) Art. 24 bleibt unberührt.

Abschnitt 4

Besuch, Schriftwechsel, Urlaub, 
Ausgang und Ausführung aus wichtigem Anlass

Art. 26

Grundsatz

1Gefangene haben das Recht, mit Personen außer-
halb der Anstalt im Rahmen der Vorschriften dieses
Gesetzes zu verkehren. 2Der Verkehr mit Personen
außerhalb der Anstalt ist zu fördern.

Art. 27

Recht auf Besuch

(1) 1Gefangene dürfen regelmäßig Besuch empfan-
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gen. 2Die Gesamtdauer beträgt mindestens eine Stun-
de im Monat. 3Das Weitere regelt die Hausordnung.

(2) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen wer-
den, wenn sie die Behandlung oder Eingliederung der
Gefangenen fördern oder persönlichen, rechtlichen
oder geschäftlichen Angelegenheiten dienen, die nicht
von den Gefangenen schriftlich erledigt, durch Dritte
wahrgenommen oder bis zur Entlassung aufgeschoben
werden können.

(3) Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der
Anstalt kann ein Besuch davon abhängig gemacht wer-
den, dass sich die Besucher durchsuchen oder mit tech-
nischen Mitteln oder sonstigen Hilfsmitteln auf verbo-
tene Gegenstände absuchen lassen.

Art. 28

Besuchsverbot

Der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin kann
Besuche untersagen,

1. wenn die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt ge-
fährdet würde,

2. bei Besuchern, die nicht Angehörige des oder der
Gefangenen im Sinn des Strafgesetzbuchs sind,
wenn zu befürchten ist, dass sie einen schädlichen
Einfluss auf den Gefangenen oder die Gefangene
haben oder deren Eingliederung behindern würden.

Art. 29

Besuche bestimmter Personen

1Besuche von Verteidigern, Angehörigen der Ge-
richtshilfe, der Bewährungshilfe und der Aufsichts-
stellen für die Führungsaufsicht sowie von Rechtsan-
wälten oder Notaren in einer den Gefangenen oder die
Gefangene betreffenden Rechtssache sind zu gestat-
ten. 2Art. 27 Abs. 3 gilt entsprechend. 3Eine inhaltliche
Überprüfung der vom Verteidiger oder der Verteidige-
rin mitgeführten Schriftstücke und sonstigen Unterla-
gen ist nicht zulässig. 4Art. 32 Abs. 1 Sätze 2 und 3 blei-
ben unberührt.

Art. 30

Überwachung der Besuche

(1) 1Die Besuche dürfen aus Gründen der Behand-
lung oder der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt
überwacht werden, es sei denn, es liegen im Einzelfall
Erkenntnisse dafür vor, dass es der Überwachung nicht
bedarf. 2Die Überwachung und Aufzeichnung mit
technischen Mitteln ist zulässig, wenn die Besucher
und die Gefangenen vor dem Besuch darauf hingewie-
sen werden. 3Die Aufzeichnungen sind spätestens mit
Ablauf eines Monats zu löschen. 

(2) 1Die Unterhaltung darf nur überwacht werden,
soweit dies im Einzelfall aus den in Abs. 1 genannten
Gründen erforderlich ist. 2Abs. 1 Sätze 2 und 3 sind
nicht anwendbar.

(3) Zur Verhinderung der Übergabe von unerlaubten

Gegenständen kann im Einzelfall angeordnet werden,
dass der Besuch unter Verwendung einer Trennvor-
richtung abzuwickeln ist.

(4) 1Ein Besuch darf abgebrochen werden, wenn Be-
sucher oder Gefangene gegen die Vorschriften dieses
Gesetzes oder die auf Grund dieses Gesetzes getroffe-
nen Anordnungen trotz Abmahnung verstoßen. 2Die
Abmahnung unterbleibt, wenn es unerlässlich ist, den
Besuch sofort abzubrechen.

(5) Besuche von Verteidigern werden nicht über-
wacht.

(6) 1Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit Er-
laubnis übergeben werden. 2Dies gilt nicht für die bei
dem Besuch von Verteidigern übergebenen Schrift-
stücke und sonstigen Unterlagen sowie für die bei dem
Besuch von Rechtsanwälten oder Notaren zur Erledi-
gung einer den Gefangenen oder die Gefangene betref-
fenden Rechtssache übergebenen Schriftstücke und
sonstigen Unterlagen; bei dem Besuch von Rechtsan-
wälten oder Notaren kann die Übergabe aus Gründen
der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt von der Er-
laubnis abhängig gemacht werden. 3Art. 32 Abs. 1 Sät-
ze 2 und 3 bleiben unberührt.

Art. 31

Recht auf Schriftwechsel

(1) Gefangene haben das Recht, unbeschränkt
Schreiben abzusenden und zu empfangen.

(2) Der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin kann
den Schriftwechsel mit bestimmten Personen untersa-
gen,

1. wenn die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt ge-
fährdet würde,

2. bei Personen, die nicht Angehörige des oder der Ge-
fangenen im Sinn des Strafgesetzbuchs sind, wenn
zu befürchten ist, dass der Schriftwechsel einen
schädlichen Einfluss auf den Gefangenen oder die
Gefangene hat oder deren Eingliederung behindern
würde.

(3) 1Die Kosten des Schriftverkehrs tragen die Ge-
fangenen. 2Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die
Anstalt die Kosten in begründeten Fällen in angemes-
senem Umfang übernehmen.

Art. 32

Überwachung des Schriftwechsels

(1) 1Der Schriftwechsel der Gefangenen mit ihren
Verteidigern wird nicht überwacht. 2Liegt dem Vollzug
der Freiheitsstrafe eine Straftat nach § 129a StGB,
auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1 StGB, zugrunde,
gelten § 148 Abs. 2, § 148a der Strafprozessordnung
(StPO) entsprechend; dies gilt nicht, wenn die Gefan-
genen sich in einer Einrichtung des offenen Vollzugs
befinden oder wenn ihnen Lockerungen des Vollzugs
gemäß Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 zweite Alternative
oder Urlaub gemäß Art. 14 oder Art. 17 Abs. 3 gewährt
worden sind und ein Grund, der den Anstaltsleiter oder
die Anstaltsleiterin nach Art. 16 Abs. 2 zum Widerruf
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oder zur Rücknahme von Lockerungen und Urlaub er-
mächtigt, nicht vorliegt. 3Satz 2 gilt auch, wenn gegen
Strafgefangene im Anschluss an die dem Vollzug der
Freiheitsstrafe zugrunde liegende Verurteilung eine
Freiheitsstrafe wegen einer Straftat nach § 129a StGB,
auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1 StGB, zu voll-
strecken ist.

(2) 1Nicht überwacht werden ferner Schreiben der
Gefangenen an Volksvertretungen des Bundes und der
Länder sowie an deren Mitglieder, soweit die Schrei-
ben an die Anschriften dieser Volksvertretungen gerich-
tet sind und den Absender zutreffend angeben. 2Ent-
sprechendes gilt für Schreiben an das Europäische
Parlament und dessen Mitglieder, den Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte, den Europäischen
Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschli-
cher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe und
die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Län-
der. 3Schreiben der in den Sätzen 1 und 2 genannten
Stellen, die an Gefangene gerichtet sind, werden nicht
überwacht, sofern die Identität des Absenders zwei-
felsfrei feststeht.

(3) Der übrige Schriftwechsel darf überwacht wer-
den, soweit es aus Gründen der Behandlung oder der
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erforderlich ist.

Art. 33

Weiterleitung von Schreiben, Aufbewahrung

(1) Gefangene haben Absendung und Empfang ihrer
Schreiben durch die Anstalt vermitteln zu lassen, so-
weit nichts anderes gestattet ist.

(2) Eingehende und ausgehende Schreiben sind un-
verzüglich weiterzuleiten.

(3) Gefangene haben eingehende Schreiben unver-
schlossen zu verwahren, sofern nichts anderes gestat-
tet wird; sie können sie verschlossen zur Habe geben.

Art. 34

Anhalten von Schreiben

(1) Der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin kann
Schreiben anhalten, wenn

1. die Erfüllung des Behandlungsauftrags oder die Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet würde,

2. die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen
Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklichen wür-
de,

3. sie grob unrichtige oder erheblich entstellende Dar-
stellungen von Anstaltsverhältnissen enthalten,

4. sie grobe Beleidigungen enthalten,

5. sie die Eingliederung anderer Gefangener gefähr-
den können oder

6. sie in Geheimschrift, unlesbar, unverständlich oder
ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache
abgefasst sind; ein zwingender Grund zur Abfas-
sung eines Schreibens in einer fremden Sprache

liegt in der Regel nicht vor bei einem Schriftwechsel
zwischen deutschen Gefangenen und Dritten, die
die deutsche Staatsangehörigkeit oder ihren Le-
bensmittelpunkt im Geltungsbereich des Grundge-
setzes haben.

(2) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige Darstel-
lungen enthalten, kann ein Begleitschreiben beigefügt
werden, wenn der oder die Gefangene auf der Absen-
dung besteht.

(3) 1Die Anhaltung der Schreiben wird den Gefan-
genen mitgeteilt. 2Angehaltene Schreiben werden
behördlich verwahrt oder an den Absender zurückge-
geben.

(4) Schreiben, deren Überwachung nach Art. 32 
Abs. 1 und 2 ausgeschlossen ist, dürfen nicht angehal-
ten werden.

Art. 35

Ferngespräche

(1) 1Gefangenen kann in dringenden Fällen gestat-
tet werden, Ferngespräche zu führen. 2Die Vorschrif-
ten über den Besuch gelten entsprechend. 3Ist die
Überwachung der fernmündlichen Unterhaltung er-
forderlich, ist die beabsichtigte Überwachung den Ge-
sprächspartnern der Gefangenen unmittelbar nach
Herstellung der Verbindung durch die Anstalt oder die
Gefangenen mitzuteilen. 4Die Gefangenen sind recht-
zeitig vor Beginn der fernmündlichen Unterhaltung
über die beabsichtigte Überwachung und die Mittei-
lungspflicht nach Satz 3 zu unterrichten.

(2) 1Die Kosten der Ferngespräche tragen die Ge-
fangenen. 2Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die
Anstalt die Kosten in begründeten Fällen in angemes-
senem Umfang übernehmen. 

(3) 1Die Anstalt darf technische Geräte zur Störung
von Frequenzen betreiben, die der Herstellung uner-
laubter Mobilfunkverbindungen auf dem Anstalts-
gelände dienen. 2Sie hat hierbei die von der Bundes-
netzagentur gemäß § 55 Abs. 1 Satz 5 des Telekommu-
nikationsgesetzes festgelegten Rahmenbedingungen
zu beachten. 3Der Mobilfunkverkehr außerhalb des
Geländes der Anstalt darf nicht beeinträchtigt werden.

Art. 36

Pakete

(1) 1Der Empfang von Paketen bedarf der vorheri-
gen Erlaubnis der Anstalt. 2Für den Ausschluss von
Gegenständen gilt Art. 24 Abs. 2 Satz 1 entsprechend.
3Pakete mit Nahrungs- und Genussmitteln sind ausge-
schlossen.

(2) 1Pakete sind in Gegenwart des oder der Gefange-
nen zu öffnen. 2Ausgeschlossene Gegenstände können
zur Habe genommen oder dem Absender zurückge-
sandt werden. 3Nicht ausgehändigte Gegenstände,
durch die bei der Versendung oder Aufbewahrung Per-
sonen verletzt oder Sachschäden verursacht werden
können, dürfen vernichtet werden. 4Die hiernach ge-
troffenen Maßnahmen werden dem oder der Gefange-
nen eröffnet.
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(3) 1Gefangenen kann gestattet werden, Pakete zu
versenden. 2Der Inhalt kann aus Gründen der Sicher-
heit oder Ordnung der Anstalt überprüft werden.

(4) 1Die Kosten des Paketverkehrs nach Abs. 2 und 3
tragen die Gefangenen. 2Sind sie dazu nicht in der La-
ge, kann die Anstalt die Kosten in begründeten Fällen
in angemessenem Umfang übernehmen.

Art. 37

Ausgang, Urlaub und Ausführung
aus wichtigem Anlass

(1) 1Aus wichtigem Anlass kann der Anstaltsleiter
oder die Anstaltsleiterin Gefangenen Ausgang ge-
währen oder sie bis zu sieben Tagen beurlauben; der
Urlaub aus anderem wichtigen Anlass als wegen einer
lebensgefährlichen Erkrankung oder wegen des Todes
Angehöriger darf sieben Tage im Jahr nicht überstei-
gen. 2Art. 13 Abs. 2, Art. 14 Abs. 5, Art. 15 und 16 gel-
ten entsprechend.

(2) Der Urlaub nach Abs. 1 wird nicht auf den regel-
mäßigen Urlaub gemäß Art. 14 Abs. 1 angerechnet.

(3) 1Kann Ausgang oder Urlaub aus den in Art. 13
Abs. 2 genannten Gründen nicht gewährt werden,
kann der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin Ge-
fangene ausführen lassen. 2Die Kosten tragen die Ge-
fangenen. 3Der Anspruch ist nicht geltend zu machen,
wenn dies die Behandlung oder die Eingliederung be-
hindern würde.

(4) Gefangene dürfen auch ohne ihre Zustimmung
ausgeführt werden, wenn dies aus besonderen Grün-
den notwendig ist.

Art. 38

Gerichtliche Termine

(1) 1Der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin kann
Gefangenen zur Teilnahme an einem gerichtlichen Ter-
min Ausgang oder Urlaub erteilen, wenn anzunehmen
ist, dass sie der Ladung folgen und keine Entwei-
chungs- oder Missbrauchsgefahr (Art. 13 Abs. 2)besteht.
2Art. 14 Abs. 5, Art. 15 und 16 gelten entsprechend.

(2) 1Wenn Gefangene zu einem gerichtlichen Termin
geladen sind und Ausgang oder Urlaub nicht gewährt
wird, lässt der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin
sie mit ihrer Zustimmung zu dem Termin ausführen,
sofern wegen Entweichungs- oder Missbrauchsgefahr
(Art. 13 Abs. 2) keine überwiegenden Gründe entge-
genstehen. 2Sind die Gefangenen als Partei oder Betei-
ligte geladen, ist ihre Ausführung nur zu ermöglichen,
wenn ihr persönliches Erscheinen durch das Gericht
oder von Gesetzes wegen angeordnet ist. 3Die Kosten
tragen die Gefangenen. 4Sind sie dazu nicht in der La-
ge, kann die Anstalt die Kosten in begründeten Fällen
in angemessenem Umfang übernehmen. 

(3) Auf Ersuchen eines Gerichts lässt der Anstalts-
leiter oder die Anstaltsleiterin Gefangene vorführen,
sofern ein Vorführungsbefehl vorliegt.

(4) Die Anstalt unterrichtet das Gericht über das
Veranlasste.

Abschnitt 5

Arbeit, Ausbildung, Weiterbildung

Art. 39

Beschäftigung

(1)Arbeit, arbeitstherapeutische Beschäftigung, Aus-
bildung und Weiterbildung dienen insbesondere dem
Ziel, Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der
Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern.

(2) 1Die Anstalt soll den Gefangenen wirtschaftlich
ergiebige Arbeit zuweisen und dabei ihre Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Neigungen berücksichtigen. 2Sie soll
auch im Zusammenwirken mit den Vereinigungen und
Stellen des Arbeits- und Wirtschaftslebens dazu bei-
tragen, dass die Gefangenen beruflich gefördert, bera-
ten und vermittelt werden. 3Die Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

(3) Sind Gefangene zu wirtschaftlich ergiebiger Ar-
beit nicht fähig, sollen sie arbeitstherapeutisch be-
schäftigt werden.

(4) 1Geeigneten Gefangenen soll Gelegenheit zur
Berufsausbildung, beruflichen Weiterbildung oder
Teilnahme an anderen ausbildenden oder weiterbil-
denden Maßnahmen gegeben werden. 2Die Teilnahme
an einer dieser Maßnahmen bedarf der Zustimmung
des oder der Gefangenen. 3Die Zustimmung darf nicht
zur Unzeit widerrufen werden.

(5) 1Maßnahmen nach Abs. 1 können in von privaten
Unternehmen unterhaltenen Betrieben und sonstigen
Einrichtungen durchgeführt werden. 2Hierbei kann
die technische und fachliche Leitung Angehörigen die-
ser Unternehmen übertragen werden. 

Art. 40

Unterricht

(1) 1Für geeignete Gefangene, die den Abschluss der
Hauptschule nicht erreicht haben, soll Unterricht in
den zum Hauptschulabschluss führenden Fächern
oder ein der Förderschule entsprechender Unterricht
vorgesehen werden. 2Bei der beruflichen Ausbildung
ist berufsbildender Unterricht vorzusehen; dies gilt
auch für die berufliche Weiterbildung, soweit die Art
der Maßnahme es erfordert.

(2) Unterricht soll während der Arbeitszeit stattfinden.

Art. 41

Zeugnisse über Bildungsmaßnahmen

Aus dem Zeugnis über eine Bildungsmaßnahme
darf die Inhaftierung eines Teilnehmers oder einer
Teilnehmerin nicht erkennbar sein.

Art. 42

Freies Beschäftigungsverhältnis, Selbstbeschäftigung

(1) 1Gefangenen soll gestattet werden, einer Arbeit,
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Berufsausbildung oder beruflichen Weiterbildung auf
der Grundlage eines freien Beschäftigungsverhältnis-
ses außerhalb der Anstalt nachzugehen, wenn dies im
Rahmen des Vollzugsplans dem Ziel dient, Fähigkeiten
für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu ver-
mitteln, zu erhalten oder zu fördern und nicht über-
wiegende Gründe des Vollzugs entgegenstehen. 2Art. 13
Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2, Art. 15 und 16 bleiben unberührt.

(2) Gefangenen kann gestattet werden, sich selbst zu
beschäftigen.

(3) Die Anstalt kann verlangen, dass ihr das Entgelt
zur Gutschrift für den Gefangenen oder die Gefangene
überwiesen wird.

Art. 43

Arbeitspflicht

1Gefangene sind verpflichtet, eine ihnen zugewiese-
ne, ihren Fähigkeiten angemessene Arbeit oder ar-
beitstherapeutische Beschäftigung auszuüben, soweit
sie dazu körperlich und geistig in der Lage sind. 2Sie
können zu Hilfstätigkeiten in der Anstalt verpflichtet
werden. 3Diese Tätigkeiten sollen in der Regel nicht
über drei Monate jährlich hinausgehen. 4Die Sätze 1
und 2 gelten nicht für Gefangene, die über 65 Jahre alt
sind, und nicht für werdende und stillende Mütter, so-
weit gesetzliche Beschäftigungsverbote zum Schutz
erwerbstätiger Mütter bestehen.

Art. 44

Ablösung

Gefangene können von einer Beschäftigung oder ei-
nem Unterricht nach Art. 39, 40, 42 oder 43 Satz 2 ab-
gelöst werden, wenn dies aus Gründen der Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt oder aus Gründen der Be-
handlung erforderlich ist oder wenn sich herausstellt,
dass sie den Anforderungen nicht genügen. 

Art. 45

Freistellung von der Arbeitspflicht

(1) 1Haben die Gefangenen ein Jahr lang eine Be-
schäftigung nach Art. 39 oder Hilfstätigkeiten nach
Art. 43 Satz 2 ausgeübt, so können sie beanspruchen,
18 Werktage von der Arbeitspflicht freigestellt zu wer-
den. 2Zeiten, in denen Gefangene infolge Krankheit an
ihrer Arbeitsleistung verhindert waren, werden bis zu
sechs Wochen jährlich angerechnet.

(2) Auf die Zeit der Freistellung wird Urlaub aus der
Haft (Art. 14, 37) angerechnet, soweit er in die Arbeits-
zeit fällt und nicht wegen einer lebensgefährlichen Er-
krankung oder des Todes eines oder einer Angehörigen
erteilt worden ist.

(3) Die Gefangenen erhalten für die Zeit der Frei-
stellung ihre zuletzt gezahlten Bezüge weiter.

(4) Urlaubsregelungen der Beschäftigungsverhält-
nisse außerhalb des Strafvollzugs bleiben unberührt.

Art. 46

Arbeitsentgelt, Arbeitsurlaub, 
Anrechnung der Freistellung auf den

Entlassungszeitpunkt

(1) Die Arbeit der Gefangenen wird anerkannt
durch Arbeitsentgelt und eine Freistellung von der Ar-
beit, die auch als Urlaub aus der Haft (Arbeitsurlaub)
genutzt oder auf den Entlassungszeitpunkt angerech-
net werden kann.

(2) 1Üben Gefangene eine zugewiesene Arbeit oder
eine Hilfstätigkeit nach Art. 43 Satz 2 aus, so erhalten
sie ein Arbeitsentgelt. 2Der Bemessung des Arbeitsent-
gelts sind 9 v.H. der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) zugrunde zu legen
(Eckvergütung). 3Ein Tagessatz ist der zweihundert-
fünfzigste Teil der Eckvergütung; das Arbeitsentgelt
wird nach einem Stundensatz bemessen.

(3) 1Das Arbeitsentgelt kann je nach Leistung der
Gefangenen und der Art der Arbeit gestuft werden. 
275 v.H. der Eckvergütung dürfen nur dann unter-
schritten werden, wenn die Arbeitsleistungen der Ge-
fangenen den Mindestanforderungen nicht genügen.

(4) Üben Gefangene eine zugewiesene arbeitsthera-
peutische Beschäftigung aus, erhalten sie ein Arbeits-
entgelt, soweit dies der Art ihrer Beschäftigung und 
ihrer Arbeitsleistung entspricht.

(5) Das Arbeitsentgelt ist den Gefangenen schrift-
lich bekannt zu geben.

(6) 1Haben die Gefangenen zwei Monate lang zu-
sammenhängend eine Beschäftigung nach Art. 39 oder
eine Hilfstätigkeit nach Art. 43 Satz 2 ausgeübt, so
werden sie auf ihren Antrag hin einen Werktag von der
Arbeit freigestellt. 2Die Regelung des Art. 45 bleibt un-
berührt. 3Durch Zeiten, in denen die Gefangenen ohne
Verschulden durch Krankheit, Ausführung, Ausgang,
Urlaub aus der Haft, Freistellung von der Arbeitspflicht
oder sonstige nicht von ihnen zu vertretende Gründe an
der Arbeitsleistung gehindert sind, wird die Frist nach
Satz 1 gehemmt. 4Beschäftigungszeiträume von weni-
ger als zwei Monaten bleiben unberücksichtigt.

(7) 1Die Gefangenen können beantragen, dass die
Freistellung nach Abs. 6 in Form von Arbeitsurlaub 
gewährt wird. 2Art. 13 Abs. 2, Art. 14 Abs. 2, 3 und 5,
Art. 15 und 16 gelten entsprechend.

(8) Art. 45 Abs. 3 gilt entsprechend.

(9) Nehmen die Gefangenen nicht innerhalb eines
Jahres nach Vorliegen der Voraussetzungen die Frei-
stellung nach Abs. 6 Satz 1 oder Abs. 7 Satz 1 in An-
spruch oder kann die Freistellung nach Maßgabe der
Regelung des Abs. 7 Satz 2 nicht gewährt werden, so
wird die Freistellung nach Abs. 6 Satz 1 von der Anstalt
auf den Entlassungszeitpunkt angerechnet.

(10) Eine Anrechnung nach Abs. 9 ist ausgeschlossen,

1. soweit eine lebenslange Freiheitsstrafe oder Siche-
rungsverwahrung verbüßt wird und ein Entlas-
sungszeitpunkt noch nicht bestimmt ist,

2. bei einer Aussetzung der Vollstreckung des Restes
einer Freiheitsstrafe oder einer Sicherungsverwah-
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rung zur Bewährung, soweit wegen des von der Ent-
scheidung des Gerichts bis zur Entlassung verblei-
benden Zeitraums eine Anrechnung nicht mehr
möglich ist,

3. wenn dies vom Gericht angeordnet wird, weil bei einer
Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Frei-
heitsstrafe oder einer Sicherungsverwahrung zur Be-
währung die Lebensverhältnisse des oder der Gefan-
genen oder die Wirkungen, die von der Aussetzung
für ihn oder sie zu erwarten sind, die Vollstreckung
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfordern,

4. wenn nach § 456a Abs. 1 StPO von der Vollstreckung
abgesehen wird,

5. wenn der oder die Gefangene im Gnadenweg aus der
Haft entlassen wird.

(11) 1Soweit eine Anrechnung nach Abs. 10 ausge-
schlossen ist, erhalten die Gefangenen bei Entlassung
für ihre Tätigkeit nach Abs. 2 als Ausgleichsentschädi-
gung zusätzlich 15 v.H. des ihnen nach den Abs. 2 und 3
gewährten Entgelts oder der ihnen nach Art. 47 ge-
währten Ausbildungsbeihilfe. 2Der Anspruch entsteht
erst mit der Entlassung. 3Gefangenen, bei denen eine
Anrechnung nach Abs. 10 Nr. 1 ausgeschlossen ist, wird
die Ausgleichszahlung bereits nach Verbüßung von je-
weils zehn Jahren der lebenslangen Freiheitsstrafe
oder Sicherungsverwahrung zum Eigengeld (Art. 52)
gutgeschrieben, soweit sie nicht vor diesem Zeitpunkt
entlassen werden; § 57 Abs. 4 StGB gilt entsprechend.

Art. 47

Ausbildungsbeihilfe

(1) 1Nehmen Gefangene an einer Berufsausbildung,
beruflichen Weiterbildung oder an einem Unterricht
teil und sind sie zu diesem Zweck von der Arbeits-
pflicht freigestellt, so erhalten sie eine Ausbildungs-
beihilfe, soweit ihnen keine Leistungen zum Lebens-
unterhalt zustehen, die freien Personen aus solchem
Anlass gewährt werden. 2Der Nachrang der Sozialhil-
fe nach § 2 Abs. 2 des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch wird nicht berührt.

(2) Für die Bemessung der Ausbildungsbeihilfe gel-
ten Art. 46 Abs. 2 und 3 entsprechend.

(3) Nehmen Gefangene während der Arbeitszeit
stunden- oder tageweise am Unterricht oder an ande-
ren zugewiesenen Maßnahmen gemäß Art. 39 Abs. 4
teil, so erhalten sie in Höhe des ihnen dadurch entge-
henden Arbeitsentgelts eine Ausbildungsbeihilfe.

Art. 48

Rechtsverordnung

Das Staatsministerium der Justiz wird ermächtigt,
zur Durchführung der Art. 46 und 47 eine Rechtsver-
ordnung über die Vergütungsstufen zu erlassen.

Art. 49

Haftkostenbeitrag

(1) 1Als Teil der Kosten der Vollstreckung der

Rechtsfolgen einer Tat (§ 464a Abs. 1 Satz 2 StPO) er-
hebt die Anstalt von den Gefangenen einen Haftkos-
tenbeitrag. 2Ein Haftkostenbeitrag wird nicht erho-
ben, wenn der oder die Gefangene

1. Bezüge nach diesem Gesetz erhält oder

2. ohne Verschulden nicht arbeiten kann oder

3. nicht arbeitet, weil er oder sie nicht zur Arbeit ver-
pflichtet ist.

3Haben Gefangene, die ohne Verschulden während ei-
nes zusammenhängenden Zeitraums von mehr als ei-
nem Monat nicht arbeiten können oder nicht arbeiten,
weil sie nicht zur Arbeit verpflichtet sind, auf diese
Zeit entfallende Einkünfte, so haben sie den Haftkos-
tenbeitrag für diese Zeit bis zur Höhe der auf sie ent-
fallenden Einkünfte zu entrichten. 4Den Gefangenen
muss ein Betrag verbleiben, der der Eckvergütung
(Art. 46 Abs. 2 Satz 2) entspricht. 5Von der Geltendma-
chung des Anspruchs ist abzusehen, soweit dies not-
wendig ist, um die Wiedereingliederung der Gefange-
nen in die Gemeinschaft nicht zu gefährden.

(2) 1Der Haftkostenbeitrag wird im Kalenderjahr in
Höhe des Betrags erhoben, der nach § 17 Abs. 1 Nr. 4
SGB IV durchschnittlich zum 1. Oktober des vorherge-
henden Jahres zur Bewertung der Sachbezüge festge-
setzt ist. 2Bei Selbstverpflegung entfallen die für die
Verpflegung vorgesehenen Beträge. 3Für den Wert der
Unterkunft ist die festgesetzte Belegungsfähigkeit
maßgebend. 

(3) Die Selbstbeschäftigung (Art. 42 Abs. 2) kann da-
von abhängig gemacht werden, dass der oder die Ge-
fangene einen Haftkostenbeitrag bis zur Höhe des in
Abs. 2 genannten Satzes monatlich im Voraus entrich-
tet.

Abschnitt 6

Gelder der Gefangenen

Art. 50

Hausgeld

(1) Gefangene dürfen von ihren in diesem Gesetz ge-
regelten Bezügen drei Siebtel monatlich (Hausgeld) für
den Einkauf (Art. 24 Abs. 1) oder anderweitig verwen-
den.

(2) Für Gefangene, die in einem freien Beschäfti-
gungsverhältnis stehen (Art. 42 Abs. 1) oder denen ge-
stattet ist, sich selbst zu beschäftigen (Art. 42 Abs. 2),
wird aus ihren Bezügen ein angemessenes Hausgeld
festgesetzt.

Art. 51

Überbrückungsgeld

(1) Aus den in diesem Gesetz geregelten Bezügen
und aus den Bezügen der Gefangenen, die in einem
freien Beschäftigungsverhältnis stehen (Art. 42 Abs. 1)
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oder denen gestattet ist, sich selbst zu beschäftigen
(Art. 42 Abs. 2), ist ein Überbrückungsgeld zu bilden,
das den notwendigen Lebensunterhalt der Gefangenen
und ihrer Unterhaltsberechtigten für die ersten vier
Wochen nach der Entlassung sichern soll. 

(2) 1Das Überbrückungsgeld wird den Gefangenen
bei der Entlassung in die Freiheit ausgezahlt. 2Die An-
stalt kann es auch ganz oder zum Teil den Be-
währungshelfern oder einer mit der Entlassenenbe-
treuung befassten Stelle überweisen, die darüber ent-
scheiden, wie das Geld innerhalb der ersten vier Wo-
chen nach der Entlassung an die Gefangenen ausge-
zahlt wird. 3Die Bewährungshelfer und die mit der
Entlassenenbetreuung befasste Stelle sind verpflich-
tet, das Überbrückungsgeld von ihrem Vermögen ge-
sondert zu halten. 4Mit Zustimmung der Gefangenen
kann das Überbrückungsgeld auch den Unterhaltsbe-
rechtigten überwiesen werden.

(3) Der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin kann
gestatten, dass das Überbrückungsgeld für Ausgaben
in Anspruch genommen wird, die der Eingliederung
der Gefangenen dienen.

Art. 52

Eigengeld

(1) 1Als Eigengeld wird gutgeschrieben

1. eingebrachtes Geld,

2. Bezüge der Gefangenen, die nicht als Hausgeld,
Haftkostenbeitrag oder Überbrückungsgeld in An-
spruch genommen werden,

3. Geld, das für die Gefangenen eingezahlt wird.

2Art. 53 bleibt unberührt.

(2) Die Gefangenen können über ihr Eigengeld ver-
fügen, soweit dieses nicht als Überbrückungsgeld not-
wendig ist.

Art. 53

Sondergeld

1Für die Gefangenen kann zum Zweck des Sonder-
einkaufs gemäß Art. 25 oder für die Kosten einer Kran-
kenbehandlung Geld einbezahlt werden. 2Dieses ist als
Sondergeld gutzuschreiben. 3Kann das Geld nicht oder
nicht in vollem Umfang für den konkret zu bezeich-
nenden Zweck eingesetzt werden, ist es zum Eigengeld
gutzuschreiben.

Art. 54

Taschengeld

1Wenn Gefangene ohne Verschulden kein Arbeits-
entgelt und keine Ausbildungsbeihilfe erhalten, wird
ihnen auf Antrag ein angemessenes Taschengeld ge-
währt, falls sie bedürftig sind. 2Das Taschengeld darf
für den Einkauf (Art. 24 Abs. 1) oder anderweitig ver-
wendet werden.

Abschnitt 7

Religionsausübung

Art. 55

Seelsorge

(1) 1Den Gefangenen darf religiöse Betreuung durch
einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin ihrer Religi-
onsgemeinschaft nicht versagt werden. 2Auf ihren
Wunsch ist ihnen zu helfen, mit einem Seelsorger oder
einer Seelsorgerin ihrer Religionsgemeinschaft in Ver-
bindung zu treten.

(2) 1Gefangene dürfen grundlegende religiöse Schrif-
ten besitzen. 2Sie dürfen ihnen nur bei grobem Miss-
brauch entzogen werden.

(3) Den Gefangenen sind Gegenstände des religiösen
Gebrauchs in angemessenem Umfang zu belassen.

Art. 56

Religiöse Veranstaltungen

(1) Gefangene haben das Recht, am Gottesdienst
und an anderen religiösen Veranstaltungen ihres Be-
kenntnisses teilzunehmen.

(2) Zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veran-
staltungen einer anderen Religionsgemeinschaft wer-
den Gefangene zugelassen, wenn deren Seelsorger zu-
stimmen.

(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottes-
dienst oder anderen religiösen Veranstaltungen ausge-
schlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Grün-
den der Sicherheit oder Ordnung geboten ist; der Seel-
sorger oder die Seelsorgerin soll vorher gehört werden.

Art. 57

Weltanschauungsgemeinschaften

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse
gelten die Art. 55 und 56 entsprechend.

Abschnitt 8

Gesundheitsfürsorge

Art. 58

Allgemeine Regeln

(1) 1Für die körperliche und geistige Gesundheit der
Gefangenen ist zu sorgen. 2Art. 108 bleibt unberührt.

(2) Die Gefangenen haben die notwendigen Maß-
nahmen zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene zu
unterstützen.

(3) Der Schutz der Nichtraucher ist, soweit es bauli-
che und organisatorische Maßnahmen ermöglichen, zu
gewährleisten.
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Art. 59

Gesundheitsuntersuchungen, 
medizinische Vorsorgeleistungen

(1) Gefangene, die das 35. Lebensjahr vollendet ha-
ben, haben jedes zweite Jahr Anspruch auf eine ärztli-
che Gesundheitsuntersuchung zur Früherkennung
von Krankheiten, insbesondere zur Früherkennung
von Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen sowie
der Zuckerkrankheit.

(2) Gefangene haben höchstens einmal jährlich An-
spruch auf eine Untersuchung zur Früherkennung von
Krebserkrankungen, Frauen frühestens vom Beginn
des 20. Lebensjahres an, Männer frühestens vom Be-
ginn des 45. Lebensjahres an.

(3) Voraussetzung für die Untersuchungen nach
Abs. 1 und 2 ist, dass

1. es sich um Krankheiten handelt, die wirksam be-
handelt werden können,

2. das Vor- oder Frühstadium dieser Krankheiten
durch diagnostische Maßnahmen erfassbar ist,

3. die Krankheitszeichen medizinisch-technisch ge-
nügend eindeutig zu erfassen sind.

(4) Weibliche Gefangene haben für ihre Kinder, die
mit ihnen in der Anstalt untergebracht sind, Anspruch
auf Untersuchungen zur Früherkennung von Krank-
heiten, die die körperliche oder geistige Entwicklung
ihrer Kinder in nicht geringfügigem Maße gefährden. 

(5) Gefangene haben Anspruch auf ärztliche Be-
handlung und Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil-
und Hilfsmitteln, wenn diese notwendig sind, um

1. eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer
Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen wür-
de, zu beseitigen,

2. einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwick-
lung eines Kindes entgegenzuwirken,

3. Krankheiten zu verhüten oder deren Verschlimme-
rung zu vermeiden oder

4. Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.

Art. 60

Krankenbehandlung

1Gefangene haben Anspruch auf Krankenbehand-
lung, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu er-
kennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten
oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. 2Die Kran-
kenbehandlung umfasst 

1. ärztliche Behandlung,

2. zahnärztliche Behandlung,

3. Versorgung mit Zahnersatz einschließlich Zahnkro-
nen und Suprakonstruktionen,

4. Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfs-
mitteln,

5. Krankenhausbehandlung,

6. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und
ergänzende Leistungen, soweit die Belange des Voll-
zugs dem nicht entgegenstehen.

Art. 61

Versorgung mit Hilfsmitteln

(1) 1Gefangene haben Anspruch auf Versorgung mit
Seh- und Hörhilfen, Körperersatzstücken, orthopädi-
schen und anderen Hilfsmitteln, die im Einzelfall er-
forderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehand-
lung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzu-
beugen oder eine Behinderung auszugleichen, sofern
dies nicht mit Rücksicht auf die Kürze des noch ver-
bleibenden Freiheitsentzugs ungerechtfertigt ist und
soweit die Hilfsmittel nicht als allgemeine Gebrauchs-
gegenstände des täglichen Lebens anzusehen sind.
2Der Anspruch umfasst auch die ohne Verschulden des
oder der Gefangenen notwendige Änderung, Instand-
setzung und Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln sowie
die Ausbildung in ihrem Gebrauch, soweit die Belange
des Vollzugs dem nicht entgegenstehen.

(2) 1Ein Anspruch auf Sehhilfen besteht nur, wenn
der oder die Gefangene auf beiden Augen eine schwere
Sehbeeinträchtigung im Sinn des § 33 Abs. 1 Satz 5 des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch aufweist. 2Liegen
diese Voraussetzungen nicht vor, können Gefangene
Sehhilfen erhalten, wenn sie die Kosten tragen oder
wenn sie bedürftig sind. 3Ein Anspruch auf therapeu-
tische Sehhilfen besteht, wenn diese der Behandlung
von Augenverletzungen oder Augenerkrankungen die-
nen. 4Anspruch auf Versorgung mit Kontaktlinsen be-
steht nur in medizinisch zwingend erforderlichen Aus-
nahmefällen. 5Ein erneuter Anspruch auf Versorgung
mit Sehhilfen besteht nur bei einer Änderung der Seh-
fähigkeit um mindestens 0,5 Dioptrien. 

Art. 62

Krankenbehandlung im Urlaub

Während eines Urlaubs oder Ausgangs haben Ge-
fangene nur einen Anspruch auf Krankenbehandlung
in der für sie zuständigen Anstalt.

Art. 63

Art und Umfang der Leistungen, Kostenbeteiligung

(1) Für die Art der Gesundheitsuntersuchungen und
medizinischen Vorsorgeleistungen sowie für den Um-
fang dieser Leistungen und der Leistungen zur Kran-
kenbehandlung einschließlich der Versorgung mit
Hilfsmitteln gelten die entsprechenden Vorschriften
des Sozialgesetzbuchs und die auf Grund dieser Vor-
schriften getroffenen Regelungen.

(2) 1Gefangene können an den Kosten der Kranken-
behandlung im Sinn des Art. 60 in angemessenem Um-
fang beteiligt werden. 2Für nicht verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel werden in der Regel die vollen
Kosten erhoben.
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Art. 64

Ruhen der Ansprüche

Der Anspruch auf Leistungen nach den Art. 59 bis
61 ruht, solang die Gefangenen auf Grund eines freien
Beschäftigungsverhältnisses (Art. 42 Abs. 1) kranken-
versichert sind.

Art. 65

Ärztliche Behandlung zur sozialen Eingliederung

1Mit Zustimmung des oder der Gefangenen soll die
Anstalt ärztliche Behandlungen, insbesondere Opera-
tionen oder prothetische Maßnahmen durchführen las-
sen, die ihre soziale Eingliederung fördern. 2Die Kos-
ten tragen die Gefangenen. 3Sind sie dazu nicht in der
Lage, kann die Anstalt die Kosten in begründeten Fäl-
len in angemessenem Umfang übernehmen. 

Art. 66

Aufenthalt im Freien

Arbeiten Gefangene nicht im Freien, so wird ihnen
täglich mindestens eine Stunde Aufenthalt im Freien
ermöglicht, wenn die Witterung dies zu der festgesetz-
ten Zeit zulässt.

Art. 67

Überstellung, Verlegung

(1) Kranke Gefangene können in ein Anstaltskranken-
haus oder in eine für die Behandlung ihrer Krankheit
besser geeignete Anstalt überstellt oder verlegt werden.

(2) Kann die Krankheit in einer Anstalt oder einem
Anstaltskrankenhaus nicht erkannt oder behandelt wer-
den oder ist es nicht möglich, die Gefangenen rechtzei-
tig in ein Anstaltskrankenhaus zu überstellen oder zu
verlegen, sind sie in ein Krankenhaus außerhalb des
Vollzugs zu bringen.

Art. 68

Benachrichtigung bei Erkrankung oder Todesfall

(1) 1Werden Gefangene schwer krank, so ist ein An-
gehöriger, eine Person ihres Vertrauens oder der ge-
setzliche Vertreter oder die gesetzliche Vertreterin un-
verzüglich zu benachrichtigen. 2Dasselbe gilt, wenn
Gefangene sterben.

(2) Dem Wunsch der Gefangenen, auch andere Per-
sonen zu benachrichtigen, soll nach Möglichkeit ent-
sprochen werden.

Abschnitt 9

Freizeit

Art. 69

Allgemeines

1Gefangene erhalten Gelegenheit, sich in ihrer Frei-

zeit sinnvoll zu beschäftigen. 2Im Rahmen des Behand-
lungsauftrags sollen die Gefangenen Gelegenheit er-
halten, eine Bücherei zu benutzen und an sonstigen
Freizeitangeboten der Anstalt teilzunehmen, insbe-
sondere an Unterricht, Lehrgängen, sonstigen Veran-
staltungen der Weiterbildung, Sport, Freizeitgruppen,
Gruppengesprächen sowie kulturellen Veranstaltun-
gen.

Art. 70

Zeitungen und Zeitschriften

(1) Gefangene dürfen Zeitungen und Zeitschriften
in angemessenem Umfang durch Vermittlung der An-
stalt beziehen.

(2) 1Ausgeschlossen sind Zeitungen und Zeitschrif-
ten, deren Verbreitung mit Strafe oder Geldbuße be-
droht ist. 2Einzelne Ausgaben oder Teile von Zeitungen
oder Zeitschriften können den Gefangenen vorenthal-
ten werden, wenn sie die Erfüllung des Behandlungs-
auftrags oder die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt
erheblich gefährden würden.

Art. 71

Hörfunk und Fernsehen

(1) 1Eigene Hörfunk- und Fernsehgeräte werden un-
ter den Voraussetzungen des Art. 72 zugelassen. 2Die
Betriebskosten können den Gefangenen auferlegt wer-
den.

(2) Der Hörfunk- und Fernsehempfang kann vo-
rübergehend ausgesetzt oder einzelnen Gefangenen
untersagt werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung
der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt unerlässlich
ist.

Art. 72

Besitz von Gegenständen für die
Freizeitbeschäftigung

(1) Gefangene dürfen in angemessenem Umfang
Bücher und andere Gegenstände zur Fortbildung oder
zur Freizeitbeschäftigung besitzen.

(2) Dies gilt nicht, wenn der Besitz, die Überlassung
oder die Benutzung des Gegenstands

1. mit Strafe oder Geldbuße bedroht wäre oder

2. die Erfüllung des Behandlungsauftrags oder die Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt gefährden wür-
de; eine solche Gefährdung liegt in der Regel bei
elektronischen Unterhaltungsmedien vor.

(3) Die Erlaubnis kann unter den Voraussetzungen
des Abs. 2 widerrufen werden.

Art. 73

Kostenbeteiligung

Die Gefangenen können in angemessenem Umfang
an den Stromkosten, die durch die Nutzung der in

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 28/2007880



ihrem Besitz befindlichen Gegenstände entstehen, be-
teiligt werden.

Abschnitt 10

Soziale und psychologische Hilfe

Art. 74

Grundsatz

Die Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungsan-
gebote der Anstalt dienen dazu, die für die Tat ursäch-
lichen Defizite des oder der Gefangenen abzubauen,
zur Lösung persönlicher Schwierigkeiten beizutragen
und die Entlassung vorzubereiten.

Art. 75

Soziale Hilfe

Die soziale Hilfe soll darauf gerichtet sein, die Ge-
fangenen in die Lage zu versetzen, ihre Angelegenhei-
ten selbst zu ordnen und zu regeln. 

Art. 76

Psychologische Behandlung

(1) Psychologische Behandlungsmaßnahmen setzen
eine diagnostische Abklärung und eine Einschätzung
des Rückfallrisikos voraus. 

(2) Die psychotherapeutischen Behandlungsmetho-
den haben sich an den nach dem Psychotherapeuten-
gesetz anerkannten Verfahren, die sonstigen psycholo-
gischen Behandlungsmaßnahmen an den wissen-
schaftlichen Erkenntnissen über die Behandlung von
Straftätern zu orientieren.

Art. 77

Hilfe bei der Aufnahme

(1) Bei der Aufnahme wird den Gefangenen gehol-
fen, die notwendigen Maßnahmen für hilfsbedürftige
Angehörige zu veranlassen und ihre Habe außerhalb
der Anstalt sicherzustellen.

(2) Die Gefangenen sind über die Aufrechterhaltung
einer Sozialversicherung zu beraten.

Art. 78

Hilfe während des Vollzugs, Täter-Opfer-Ausgleich

(1) Die Gefangenen werden in dem Bemühen unter-
stützt, ihre Rechte und Pflichten wahrzunehmen, ins-
besondere das Wahlrecht auszuüben, sowie für Unter-
haltsberechtigte zu sorgen.

(2) 1Die Einsicht der Gefangenen in ihre Verantwor-
tung für die Tat, insbesondere für die beim Opfer ver-
schuldeten Tatfolgen, soll geweckt werden. 2Die Ge-
fangenen sind anzuhalten, den durch die Straftat ver-
ursachten Schaden zu regeln. 3Die Durchführung eines

Täter-Opfer-Ausgleichs ist in geeigneten Fällen anzu-
streben.

Art. 79

Hilfe zur Entlassung

1Um die Entlassung vorzubereiten, sind die Gefan-
genen bei der Ordnung ihrer persönlichen, wirtschaft-
lichen und sozialen Angelegenheiten zu beraten. 2Die
Beratung erstreckt sich auch auf die Benennung der für
Sozialleistungen zuständigen Stellen. 3Den Gefange-
nen ist insbesondere zu helfen, Arbeit, Unterkunft und
persönlichen Beistand für die Zeit nach der Entlassung
zu finden.

Art. 80

Entlassungsbeihilfe

(1) Die Gefangenen erhalten, soweit ihre eigenen
Mittel nicht ausreichen, von der Anstalt eine Beihilfe
zu den Reisekosten sowie eine Überbrückungsbeihilfe
und erforderlichenfalls ausreichende Kleidung.

(2) Die Überbrückungsbeihilfe soll die Gefangenen
in die Lage versetzen, ohne Inanspruchnahme fremder
Hilfe ihren notwendigen Lebensunterhalt zu bestrei-
ten, bis sie ihn anderweitig decken können.

(3) 1Art. 51 Abs. 2 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
2Die Überbrückungsbeihilfe kann ganz oder teilweise
auch den Unterhaltsberechtigten überwiesen werden.

Art. 81

Hilfe nach Entlassung

Auf Antrag der Gefangenen kann die Anstalt nach
deren Entlassung vorübergehend Hilfestellung im
Einzelfall gewähren, soweit diese nicht anderweitig
durchgeführt werden kann und der Erfolg der Behand-
lung der Gefangenen gefährdet ist.

Abschnitt 11

Besondere Vorschriften für den Frauenstrafvollzug

Art. 82

Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft

(1) 1Bei einer Schwangeren oder einer Gefangenen,
die unlängst entbunden hat, ist auf ihren Zustand
Rücksicht zu nehmen. 2Die Vorschriften des Mutter-
schutzgesetzes über die Gestaltung des Arbeitsplatzes
sind entsprechend anzuwenden.

(2) 1Die Gefangene hat während der Schwanger-
schaft, bei und nach der Entbindung Anspruch auf
ärztliche Betreuung und auf Hebammenhilfe in der
Anstalt. 2Zur ärztlichen Betreuung während der
Schwangerschaft gehören insbesondere Untersuchun-
gen zur Feststellung der Schwangerschaft sowie Vor-
sorgeuntersuchungen einschließlich der laborärztli-
chen Untersuchungen.

(3) 1Zur Entbindung ist die Schwangere in ein Kran-
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kenhaus außerhalb des Vollzugs zu bringen. 2Ist dies
aus besonderen Gründen nicht angezeigt, so ist die
Entbindung in einer Anstalt mit Entbindungsabtei-
lung vorzunehmen. 3Bei der Entbindung wird Hilfe
durch eine Hebamme und, falls erforderlich, durch ei-
nen Arzt oder eine Ärztin gewährt.

Art. 83

Arznei-, Verband- und Heilmittel

Bei Schwangerschaftsbeschwerden und im Zusam-
menhang mit der Entbindung werden Arznei-, Ver-
band- und Heilmittel geleistet.

Art. 84

Art, Umfang und Ruhen der Leistungen 
bei Schwangerschaft und Mutterschaft

Art. 62, 63 Abs. 1, Art. 64 und 67 gelten für die Lei-
stungen nach Art. 82 und 83 entsprechend.

Art. 85

Geburtsanzeige

In der Anzeige der Geburt an das Standesamt dür-
fen die Anstalt als Geburtsstätte des Kindes, das Ver-
hältnis der anzeigenden Person zur Anstalt und die In-
haftierung der Mutter nicht vermerkt sein.

Art. 86

Mütter mit Kindern

(1) 1Ist das Kind einer Gefangenen noch nicht schul-
pflichtig, so kann es mit Zustimmung der aufenthalts-
bestimmungsberechtigten Person in der Anstalt unter-
gebracht werden, in der sich seine Mutter befindet,
wenn dies seinem Wohl entspricht. 2Vor der Unterbrin-
gung ist das Jugendamt zu hören.

(2) 1Die Unterbringung einschließlich der Gesund-
heitsfürsorge erfolgt auf Kosten der für das Kind un-
terhaltspflichtigen Person. 2Von der Geltendmachung
des Kostenersatzanspruchs kann abgesehen werden,
wenn hierdurch die gemeinsame Unterbringung von
Mutter und Kind gefährdet würde.

(3) 1Kann die Krankheit eines nach Abs. 1 mit der
Mutter in der Anstalt untergebrachten Kindes dort
nicht erkannt oder behandelt werden, ist das Kind in
ein Krankenhaus außerhalb des Vollzugs zu bringen.
2Soweit die Anwesenheit der Mutter medizinisch er-
forderlich ist und vollzugliche Gründe nicht entgegen-
stehen, ist auch die Mutter dorthin zu bringen. 

Abschnitt 12

Sicherheit und Ordnung

Art. 87

Grundsatz

(1) Das Verantwortungsbewusstsein der Gefange-

nen für ein geordnetes Zusammenleben in der Anstalt
ist zu wecken und zu fördern.

(2) Die Pflichten und Beschränkungen, die den Ge-
fangenen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt auferlegt werden, sind so zu
wählen, dass sie in einem angemessenen Verhältnis zu
ihrem Zweck stehen und die Gefangenen nicht mehr
und nicht länger als notwendig beeinträchtigen.

Art. 88

Verhaltensvorschriften

(1) 1Die Gefangenen haben sich nach der Tagesein-
teilung der Anstalt (Arbeitszeit, Freizeit, Ruhezeit) zu
richten. 2Sie dürfen durch ihr Verhalten gegenüber
Vollzugsbediensteten, Mitgefangenen und anderen
Personen das geordnete Zusammenleben nicht stören.

(2) 1Die Gefangenen haben die Anordnungen der
Vollzugsbediensteten zu befolgen, auch wenn sie sich
durch sie beschwert fühlen. 2Einen ihnen zugewiese-
nen Bereich dürfen sie nicht ohne Erlaubnis verlassen.

(3) Ihren Haftraum und die ihnen von der Anstalt
überlassenen Sachen haben sie in Ordnung zu halten
und schonend zu behandeln.

(4) Die Gefangenen haben Umstände, die eine Ge-
fahr für das Leben oder eine erhebliche Gefahr für die
Gesundheit einer Person bedeuten, unverzüglich zu
melden.

Art. 89

Ersatz von Aufwendungen

(1) 1Die Gefangenen sind verpflichtet, der Anstalt
Aufwendungen zu ersetzen, die sie durch eine vorsätz-
liche oder grob fahrlässige Selbstverletzung oder Ver-
letzung anderer Gefangener verursacht haben. 2An-
sprüche aus sonstigen Rechtsvorschriften bleiben un-
berührt. 

(2) Bei der Geltendmachung dieser Forderungen
kann auch ein den dreifachen Tagessatz der Eckvergü-
tung nach Art. 46 Abs. 2 Satz 2 übersteigender Teil des
Hausgeldes in Anspruch genommen werden. 

(3) Für die in Abs. 1 genannten Forderungen ist der
ordentliche Rechtsweg gegeben. 

(4) Von der Aufrechnung oder Vollstreckung wegen
der in Abs. 1 genannten Forderungen ist abzusehen,
wenn hierdurch die Behandlung der Gefangenen oder
ihre Eingliederung behindert würde.

Art. 90

Eingebrachte Sachen, persönlicher Gewahrsam

(1) 1Die Gefangenen dürfen nur Sachen in Gewahr-
sam haben oder annehmen, die ihnen von der Anstalt
oder mit ihrer Zustimmung überlassen werden. 2Ohne
Zustimmung dürfen sie Sachen weder abgeben noch
annehmen, außer solche von geringem Wert. 3Die An-
stalt kann die Abgabe, Annahme und den Gewahrsam
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auch dieser Sachen von ihrer Zustimmung abhängig
machen.

(2) 1Eingebrachte Sachen, die die Gefangenen nicht
in Gewahrsam haben dürfen, sind für sie aufzubewah-
ren, sofern dies nach Art und Umfang möglich ist. 2Den
Gefangenen wird Gelegenheit gegeben, ihre Sachen,
die sie während des Vollzugs und für ihre Entlassung
nicht benötigen, abzusenden.

(3) Weigern sich Gefangene, eingebrachtes Gut, des-
sen Aufbewahrung nach Art und Umfang nicht mög-
lich ist, aus der Anstalt zu verbringen, so ist die Anstalt
berechtigt, diese Gegenstände auf Kosten der Gefan-
genen aus der Anstalt entfernen zu lassen.

(4) Aufzeichnungen und andere Gegenstände, die
Kenntnisse über Sicherungsvorkehrungen der Anstalt
vermitteln, dürfen von der Anstalt vernichtet oder un-
brauchbar gemacht werden.

Art. 91

Durchsuchung

(1) 1Gefangene, ihre Sachen und die Hafträume dür-
fen durchsucht werden. 2Die Durchsuchung männli-
cher Gefangener darf nur von Männern, die Durchsu-
chung weiblicher Gefangener darf nur von Frauen vor-
genommen werden; dies gilt nicht für das Absuchen der
Gefangenen mit technischen Mitteln oder mit sonsti-
gen Hilfsmitteln. 3Das Schamgefühl ist zu schonen.

(2) 1Nur bei Gefahr im Verzug oder auf Anordnung
des Anstaltsleiters oder der Anstaltsleiterin im Einzel-
fall ist es zulässig, eine mit einer Entkleidung verbun-
dene körperliche Durchsuchung vorzunehmen. 2Sie
darf bei männlichen Gefangenen nur in Gegenwart von
Männern, bei weiblichen Gefangenen nur in Gegen-
wart von Frauen erfolgen. 3Sie ist in einem geschlosse-
nen Raum durchzuführen. 4Andere Gefangene dürfen
nicht anwesend sein.

(3) Der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin kann
allgemein anordnen, dass Gefangene bei der Aufnah-
me, nach Kontakten mit Besuchern und nach jeder Ab-
wesenheit von der Anstalt nach Abs. 2 zu durchsuchen
sind.

Art. 92

Sichere Unterbringung

Gefangene können in eine Anstalt verlegt werden,
die zu ihrer sicheren Unterbringung besser geeignet
ist, wenn in erhöhtem Maß Fluchtgefahr gegeben ist
oder sonst ihr Verhalten oder ihr Zustand eine Gefahr
für die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt darstellt.

Art. 93

Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1) Zur Sicherung des Vollzugs, zur Aufrechterhal-
tung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder zur
Identitätsfeststellung sind mit Kenntnis der Gefange-
nen zulässig

1. die Aufnahme von Lichtbildern,

2. die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale,

3. Messungen,

4. die Erfassung biometrischer Merkmale von Fin-
gern, Händen, Gesicht und Stimme.

(2) 1Die hierbei gewonnenen Unterlagen oder Daten
werden zu den Gefangenenpersonalakten genommen
oder in personenbezogenen Dateien gespeichert. 2Sie
können auch in kriminalpolizeilichen Sammlungen
verwahrt werden. 3Die nach Abs. 1 erhobenen Daten
dürfen nur für die in Abs. 1, Art. 95 Abs. 2 und Art. 197
Abs. 2 Nr. 4 genannten Zwecke verarbeitet und genutzt
werden.

Art. 94

Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum

(1) 1Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ord-
nung der Anstalt kann der Anstaltsleiter oder die An-
staltsleiterin allgemein oder im Einzelfall Maßnahmen
anordnen, die geeignet sind, den Missbrauch von
Suchtmitteln festzustellen. 2Diese Maßnahmen dürfen
nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden sein. 

(2) Wird Suchtmittelmissbrauch festgestellt, kön-
nen die Kosten der Maßnahme den Gefangenen aufer-
legt werden.

Art. 95

Festnahmerecht

(1) Gefangene, die entwichen sind oder sich sonst
ohne Erlaubnis außerhalb der Anstalt aufhalten, kön-
nen durch die Anstalt oder auf ihre Veranlassung hin
festgenommen und in die Anstalt zurückgebracht wer-
den.

(2) Die nach diesem Gesetz erhobenen Daten dürfen
den Vollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden
übermittelt werden, soweit dies für Zwecke der Fahn-
dung und Festnahme der entwichenen oder sich sonst
ohne Erlaubnis außerhalb der Anstalt aufhaltenden
Gefangenen erforderlich ist.

Art. 96

Besondere Sicherungsmaßnahmen

(1) Gegen Gefangene können besondere Siche-
rungsmaßnahmen angeordnet werden, wenn nach
ihrem Verhalten oder auf Grund ihres seelischen Zu-
stands in erhöhtem Maß Fluchtgefahr oder die Gefahr
von Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen
oder die Gefahr des Selbstmords oder der Selbstverlet-
zung besteht.

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind
zulässig:

1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenstän-
den,
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2. die ständige Beobachtung, auch mit technischen
Mitteln,

3. die Absonderung von anderen Gefangenen,

4. der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts
im Freien,

5. die Unterbringung in einem besonders gesicherten
Haftraum ohne gefährdende Gegenstände und

6. die Fesselung.

(3) Maßnahmen nach Abs. 2 Nrn. 1, 3 bis 5 sind auch
zulässig, wenn die Gefahr einer Befreiung oder eine er-
hebliche Störung der Anstaltsordnung anders nicht
vermieden oder behoben werden kann.

(4) Bei einer Ausführung, Vorführung oder beim
Transport ist die Fesselung auch dann zulässig, wenn
aus anderen Gründen als denen des Abs. 1 in erhöhtem
Maß Fluchtgefahr besteht.

(5) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nur
soweit aufrechterhalten werden, als es ihr Zweck er-
fordert.

Art. 97

Einzelhaft

(1) Die unausgesetzte Absonderung eines oder einer
Gefangenen (Einzelhaft) ist nur zulässig, wenn dies aus
Gründen, die in der Person des oder der Gefangenen
liegen, unerlässlich ist.

(2) Einzelhaft von mehr als drei Monaten Gesamt-
dauer in einem Jahr bedarf der Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde. 

Art. 98

Fesselung

1In der Regel dürfen Fesseln nur an den Händen oder
an den Füßen angelegt werden. 2Im Interesse des oder
der Gefangenen kann der Anstaltsleiter oder die An-
staltsleiterin eine andere Art der Fesselung anordnen.
3Die Fesselung wird zeitweise gelockert, soweit dies
notwendig ist.

Art. 99

Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen

(1) 1Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet der
Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin an. 2Bei Gefahr
im Verzug können auch andere Bedienstete der Anstalt
diese Maßnahmen vorläufig anordnen. 3Die Entschei-
dung des Anstaltsleiters oder der Anstaltsleiterin ist
unverzüglich einzuholen.

(2) 1Werden Gefangene ärztlich behandelt oder be-
obachtet oder bildet ihr seelischer Zustand den Anlass
der Maßnahme, ist vorher der Arzt oder die Ärztin zu
hören. 2Ist dies wegen Gefahr im Verzug nicht möglich,
wird die ärztliche Stellungnahme unverzüglich einge-
holt.

Art. 100

Ärztliche Überwachung

(1) 1Gefangene, die in einem besonders gesicherten
Haftraum untergebracht oder gefesselt sind (Art. 96
Abs. 2 Nrn. 5 und 6), sucht der Anstaltsarzt oder die
Anstaltsärztin alsbald und in der Folge möglichst täg-
lich auf. 2Dies gilt nicht bei einer Fesselung während
einer Ausführung, Vorführung oder eines Transports
(Art. 96 Abs. 4).

(2) Der Arzt oder die Ärztin ist regelmäßig zu hören,
solang Gefangenen der tägliche Aufenthalt im Freien
entzogen wird.

Abschnitt 13

Unmittelbarer Zwang

Art. 101

Allgemeine Voraussetzungen

(1) Bedienstete der Anstalten dürfen unmittelbaren
Zwang anwenden, wenn sie Vollzugs- und Sicherungs-
maßnahmen rechtmäßig durchführen und der damit
verfolgte Zweck auf keine andere Weise erreicht wer-
den kann.

(2) Gegen andere Personen als Gefangene darf un-
mittelbarer Zwang angewendet werden, wenn sie es
unternehmen, Gefangene zu befreien oder in den An-
staltsbereich widerrechtlich einzudringen, oder wenn
sie sich unbefugt darin aufhalten.

(3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang auf Grund
anderer Regelungen bleibt unberührt.

Art. 102

Begriffsbestimmungen

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf
Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt, ihre
Hilfsmittel und durch Waffen.

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare kör-
perliche Einwirkung auf Personen oder Sachen.

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbe-
sondere Fesseln.

(4) Waffen sind die dienstlich zugelassenen Hieb-
und Schusswaffen sowie Reizstoffe.

Art. 103

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maß-
nahmen des unmittelbaren Zwangs sind diejenigen zu
wählen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit vor-
aussichtlich am wenigsten beeinträchtigen.

(2) Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn ein
durch ihn zu erwartender Schaden erkennbar außer
Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg steht.
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Art. 104

Handeln auf Anordnung

(1) Wird unmittelbarer Zwang von einer vorgesetz-
ten oder sonst befugten Person angeordnet, sind Voll-
zugsbedienstete verpflichtet, ihn anzuwenden, es sei
denn, die Anordnung verletzt die Menschenwürde oder
ist nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden.

(2) 1Die Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn
dadurch eine Straftat begangen würde. 2Befolgen Voll-
zugsbedienstete sie trotzdem, trifft sie eine Schuld nur,
wenn sie erkennen oder wenn es nach den ihnen be-
kannten Umständen offensichtlich ist, dass dadurch
eine Straftat begangen wird.

(3) 1Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anord-
nung haben die Vollzugsbediensteten der anordnenden
Person gegenüber vorzubringen, soweit das nach den
Umständen möglich ist. 2Art. 65 Abs. 2 und 3 des
Bayerischen Beamtengesetzes sind nicht anzuwenden.

Art. 105

Androhung

1Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. 2Die
Androhung darf nur dann unterbleiben, wenn die Um-
stände sie nicht zulassen oder unmittelbarer Zwang
sofort angewendet werden muss, um eine rechtswidri-
ge Tat, die den Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllt,
zu verhindern oder eine gegenwärtige Gefahr abzu-
wenden.

Art. 106

Allgemeine Vorschriften für den
Schusswaffengebrauch

(1) 1Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden,
wenn andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs
bereits erfolglos waren oder keinen Erfolg verspre-
chen. 2Gegen Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig,
wenn der Zweck nicht durch Waffenwirkung gegen Sa-
chen erreicht wird.

(2) 1Schusswaffen dürfen nur die dazu bestimmten
Vollzugsbediensteten gebrauchen und nur, um an-
griffs- oder fluchtunfähig zu machen. 2Ihr Gebrauch
unterbleibt, wenn dadurch erkennbar Unbeteiligte mit
hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet würden.

(3) 1Der Gebrauch von Schusswaffen ist vorher an-
zudrohen. 2Als Androhung gilt auch ein Warnschuss.
3Ohne Androhung dürfen Schusswaffen nur dann ge-
braucht werden, wenn das zur Abwehr einer gegen-
wärtigen Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist.

Art. 107

Besondere Vorschriften für den
Schusswaffengebrauch

(1) 1Gegen Gefangene dürfen Schusswaffen ge-
braucht werden,

1. wenn sie eine Waffe oder ein anderes gefährliches

Werkzeug trotz wiederholter Aufforderung nicht
ablegen,

2. wenn sie eine Meuterei (§ 121 StGB) unternehmen
oder

3. um ihre Flucht zu vereiteln oder um sie wieder zu er-
greifen.

2Um die Flucht aus einer Einrichtung des offenen
Vollzugs zu vereiteln, dürfen keine Schusswaffen ge-
braucht werden.

(2) Gegen andere Personen dürfen Schusswaffen ge-
braucht werden, wenn sie es unternehmen, Gefangene
gewaltsam zu befreien oder gewaltsam in eine Anstalt
einzudringen.

Art. 108

Zwangsmaßnahmen 
auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge

(1) 1Medizinische Untersuchung und Behandlung
einschließlich einer hierfür erforderlichen Ausführung
sowie Ernährung sind zwangsweise nur bei Lebensge-
fahr, bei schwerwiegender Gefahr für die Gesundheit
der Gefangenen oder bei Gefahr für die Gesundheit an-
derer Personen zulässig; die Maßnahmen müssen für
die Beteiligten zumutbar und dürfen nicht mit erhebli-
cher Gefahr für Leben oder Gesundheit der Gefange-
nen verbunden sein. 2Zur Durchführung der Maßnah-
men ist die Anstalt nicht verpflichtet, solang von einer
freien Willensbestimmung der Gefangenen ausgegan-
gen werden kann.

(2) Zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene ist die
zwangsweise körperliche Untersuchung außer im Fall
des Abs. 1 zulässig, wenn sie nicht mit einem körperli-
chen Eingriff verbunden ist.

(3) Die Maßnahmen dürfen nur auf Anordnung und
unter Leitung eines Arztes oder einer Ärztin im Ein-
vernehmen mit dem Anstaltsleiter oder der Anstalts-
leiterin durchgeführt werden, unbeschadet der Leis-
tung erster Hilfe für den Fall, dass ein Arzt oder eine
Ärztin nicht rechtzeitig erreichbar und mit einem Auf-
schub Lebensgefahr verbunden ist.

Abschnitt 14

Disziplinarmaßnahmen

Art. 109

Voraussetzungen

(1) Verstoßen Gefangene schuldhaft gegen Pflich-
ten, die ihnen durch dieses Gesetz oder auf Grund die-
ses Gesetzes auferlegt sind, kann der Anstaltsleiter
oder die Anstaltsleiterin gegen sie Disziplinarmaßnah-
men anordnen.

(2) Von einer Disziplinarmaßnahme wird abgese-
hen, wenn es genügt, die Gefangenen zu verwarnen.

(3) Eine Disziplinarmaßnahme ist auch zulässig,
wenn wegen derselben Verfehlung ein Straf- oder Buß-
geldverfahren eingeleitet wird.
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Art. 110

Arten der Disziplinarmaßnahmen

(1) Die zulässigen Disziplinarmaßnahmen sind:

1. Verweis,

2. die Beschränkung oder der Entzug der Verfügung
über das Hausgeld und des Einkaufs gemäß Art. 24
und 25 bis zu drei Monaten,

3. die Beschränkung oder der Entzug des Hörfunk-
und Fernsehempfangs bis zu drei Monaten,

4. die Beschränkung oder der Entzug der Gegenstände
für eine Beschäftigung in der Freizeit oder der Teil-
nahme an gemeinschaftlichen Veranstaltungen bis
zu drei Monaten,

5. die getrennte Unterbringung während der Freizeit
bis zu vier Wochen,

6. der Entzug der zugewiesenen Arbeit oder Beschäfti-
gung bis zu vier Wochen unter Wegfall der in diesem
Gesetz geregelten Bezüge,

7. die Beschränkung des Verkehrs mit Personen außer-
halb der Anstalt auf dringende Fälle bis zu drei Mo-
naten,

8. Arrest bis zu vier Wochen.

(2) Arrest darf nur wegen schwerer oder mehrfach
wiederholter Verfehlungen verhängt werden.

(3) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können mitein-
ander verbunden werden.

Art. 111

Vollzug der Disziplinarmaßnahmen, 
Aussetzung zur Bewährung

(1) Disziplinarmaßnahmen werden in der Regel so-
fort vollstreckt.

(2) Eine Disziplinarmaßnahme kann ganz oder teil-
weise bis zu sechs Monaten zur Bewährung ausgesetzt
werden.

(3) Wird die Verfügung über das Hausgeld be-
schränkt oder entzogen, ist das in dieser Zeit anfallen-
de Hausgeld dem Überbrückungsgeld hinzuzurech-
nen.

(4) 1Wird der Verkehr der Gefangenen mit Personen
außerhalb der Anstalt eingeschränkt, ist ihnen Gele-
genheit zu geben, dies einer Person, mit der sie im
Schriftwechsel stehen oder die sie zu besuchen pflegt,
mitzuteilen. 2Der Schriftwechsel mit den in Art. 32
Abs. 1 und 2 genannten Empfängern, mit Gerichten
und Justizbehörden in der Bundesrepublik Deutsch-
land sowie mit Rechtsanwälten und Notaren in einer
den Gefangenen oder die Gefangene betreffenden
Rechtssache bleibt unbeschränkt.

(5) 1Arrest wird in Einzelhaft vollzogen. 2Gefangene
können in einem besonderen Arrestraum unterge-
bracht werden, der den Anforderungen entsprechen
muss, die an einen zum Aufenthalt bei Tag und Nacht

bestimmten Haftraum gestellt werden. 3Soweit nichts
anderes angeordnet wird, ruhen die Befugnisse der Ge-
fangenen aus den Art. 21, 22, 24, 25, 39, 40 und 70 bis 72.

Art. 112

Disziplinarbefugnis

(1) 1Disziplinarmaßnahmen ordnet der Anstaltslei-
ter oder die Anstaltsleiterin an. 2Bei einer Verfehlung
auf dem Weg in eine andere Anstalt zum Zweck der
Verlegung oder bei einer Überstellung ist der Leiter
oder die Leiterin der Bestimmungsanstalt zuständig.
3Ist im Fall einer Überstellung die Durchführung des
Disziplinarverfahrens dort aus besonderen Gründen
nicht möglich, liegt die Disziplinarbefugnis bei dem
Leiter oder der Leiterin der Stammanstalt.

(2) Die Aufsichtsbehörde entscheidet, wenn sich die
Verfehlung des oder der Gefangenen gegen den An-
staltsleiter oder die Anstaltsleiterin richtet.

(3) 1Disziplinarmaßnahmen, die gegen Gefangene in
einer anderen Anstalt oder während einer Untersu-
chungshaft angeordnet worden sind, werden auf Ersu-
chen vollstreckt. 2Art. 111 Abs. 2 bleibt unberührt.

Art. 113

Verfahren

(1) 1Der Sachverhalt ist zu klären. 2Vor der An-
hörung werden die Gefangenen darüber unterrichtet,
welche Verfehlung ihnen zur Last gelegt wird und dass
es ihnen freisteht, sich zur Sache zu äußern. 3Die Erhe-
bungen, insbesondere die Einlassungen der Gefange-
nen, werden schriftlich festgehalten.

(2) Bei schweren Verstößen soll der Anstaltsleiter
oder die Anstaltsleiterin sich vor der Entscheidung in
einer Konferenz mit Personen besprechen, die bei der
Behandlung der Gefangenen mitwirken. 

(3) Die Entscheidung wird den Gefangenen münd-
lich eröffnet und mit einer kurzen Begründung schrift-
lich abgefasst.

Art. 114

Ärztliche Mitwirkung

(1) 1Bevor der Arrest vollzogen wird, ist der Arzt
oder die Ärztin zu hören. 2Während des Arrests stehen
die Gefangenen unter ärztlicher Aufsicht.

(2) Der Vollzug des Arrests unterbleibt oder wird un-
terbrochen, wenn die Gesundheit der Gefangenen ge-
fährdet würde.

Abschnitt 15

Beschwerde und Gefangenenmitverantwortung

Art. 115

Beschwerde

(1) 1Gefangene erhalten Gelegenheit, sich mit Wün-

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 28/2007886



schen, Anregungen und Beschwerden in Angelegen-
heiten, die sie selbst betreffen, an den Anstaltsleiter
oder die Anstaltsleiterin zu wenden. 2Regelmäßige
Sprechstunden sind einzurichten.

(2) Besichtigen Vertreter der Aufsichtsbehörde die
Anstalt, so ist zu gewährleisten, dass Gefangene sich in
Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, an diese wen-
den können.

(3) Die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde
bleibt unberührt.

Art. 116

Gefangenenmitverantwortung

(1) 1Den Gefangenen soll ermöglicht werden, an der
Verantwortung für Angelegenheiten von gemeinsa-
mem Interesse teilzunehmen, die sich ihrer Eigenart
und der Aufgabe der Anstalt nach für ihre Mitwirkung
eignen. 2Eine weitgehende Übernahme der Mitverant-
wortung für die alltäglichen Abläufe wird angestrebt.

(2) 1Die Einrichtung von Mitwirkungsgremien wird
von den Anstalten gefördert und begleitet. 2Den Ge-
fangenen soll insbesondere ermöglicht werden, Vertre-
ter zu wählen, die die gemeinsamen Interessen an den
Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin und den Beirat
herantragen können.

Abschnitt 16

Sozialtherapeutische Einrichtungen

Art. 117

Sozialtherapeutische Einrichtungen

Die Behandlung nach Art. 11 erfolgt in sozialthera-
peutischen Anstalten oder Abteilungen (sozialthera-
peutische Einrichtungen).

Art. 118

Urlaub zur Vorbereitung der Entlassung

(1) 1Gefangenen kann zur Vorbereitung der Entlas-
sung von dem Anstaltsleiter oder der Anstaltsleiterin
Sonderurlaub bis zu sechs Monaten gewährt werden.
2Art. 13 Abs. 2, Art. 14 Abs. 5 und Art. 15 gelten ent-
sprechend.

(2) 1Den Beurlaubten sollen für den Urlaub Weisun-
gen erteilt werden. 2Sie können insbesondere angewie-
sen werden, sich einer von der Anstalt bestimmten Be-
treuungsperson zu unterstellen und jeweils für kurze
Zeit in die Anstalt zurückzukehren.

(3) 1Art. 16 Abs. 2 gilt entsprechend. 2Der Urlaub
wird widerrufen, wenn dies für die Behandlung der
Gefangenen notwendig ist.

Art. 119

Nachsorge

Die sozialtherapeutischen Einrichtungen sollen

nach Entlassung der Gefangenen die im Vollzug be-
gonnene Betreuung vorübergehend fortführen, soweit
diese nicht anderweitig durchgeführt werden kann.

Art. 120

Aufnahme auf freiwilliger Grundlage

(1) 1Frühere Gefangene können auf Antrag vorüber-
gehend wieder in die sozialtherapeutische Einrichtung
aufgenommen werden, wenn der Erfolg ihrer Behand-
lung gefährdet und ein Aufenthalt in der Einrichtung
aus diesem Grund gerechtfertigt ist. 2Ein Widerruf des
Antrags darf nicht zur Unzeit erfolgen.

(2) 1Gegen die Aufgenommenen dürfen Maßnahmen
des Vollzugs nicht mit unmittelbarem Zwang durchge-
setzt werden. 2Art. 101 Abs. 2 und 3 bleiben unberührt.

Teil 3

Vollzug der Jugendstrafe

Art. 121

Aufgaben des Jugendstrafvollzugs

1Der Vollzug der Jugendstrafe dient dem Schutz der
Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. 2Die Gefange-
nen im Vollzug der Jugendstrafe (junge Gefangene)
sollen dazu erzogen werden, künftig einen rechtschaf-
fenen Lebenswandel in sozialer Verantwortung zu
führen (Erziehungsauftrag).

Art. 122

Anwendung anderer Vorschriften

Für den Vollzug der Jugendstrafe gelten die Vor-
schriften des Teils 2 über den Vollzug der Freiheitsstra-
fe entsprechend, soweit in diesem Teil nichts anderes
bestimmt ist.

Art. 123

Behandlung im Vollzug der Jugendstrafe

(1) Für die Behandlung gilt Art. 3 entsprechend.

(2) Die jungen Gefangenen sind verpflichtet, an der
Erfüllung des Erziehungsauftrags mitzuwirken.

(3) 1Die jungen Gefangenen sind während der Ar-
beitszeit zur Teilnahme an schulischen und berufli-
chen Maßnahmen oder speziellen Maßnahmen zur För-
derung ihrer schulischen, beruflichen oder persönli-
chen Entwicklung oder zur Arbeit, arbeitstherapeuti-
schen oder sonstigen Beschäftigung verpflichtet, so-
weit sie dazu körperlich und geistig in der Lage sind.
2Bei gleichermaßen geeigneten Maßnahmen zur Erfül-
lung des Erziehungsauftrags hat die Ausbildung Vor-
rang.

(4) Weibliche junge Gefangene können auch an den
Behandlungsmaßnahmen für weibliche erwachsene
Gefangene teilnehmen.
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Art. 124

Ausstattung des Jugendstrafvollzugs

Personelle Ausstattung, sachliche Mittel und Orga-
nisation werden am Erziehungsauftrag und an den be-
sonderen Bedürfnissen junger Gefangener ausgerich-
tet.

Art. 125

Stellung der jungen Gefangenen

(1) 1Die jungen Gefangenen unterliegen den in die-
sem Gesetz vorgesehenen Beschränkungen ihrer Frei-
heit. 2Soweit dieses Gesetz keine besonderen Regelun-
gen enthält, dürfen ihnen nur Beschränkungen aufer-
legt werden, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit
oder zur Abwendung einer Störung der Ordnung der
Jugendstrafvollzugsanstalt erforderlich sind.

(2) Vollzugliche Maßnahmen sollen den jungen Ge-
fangenen erläutert werden.

Art. 126 

Zusammenarbeit mit Behörden und freien Trägern

(1) 1Die Jugendstrafvollzugsanstalten arbeiten mit
fachbezogenen außervollzuglichen Einrichtungen und
Organisationen eng zusammen. 2Dies gilt insbesonde-
re für Schulen und Schulaufsichtsbehörden, Einrich-
tungen für berufliche Bildung, Behörden und Stellen
der staatlichen und privaten Straffälligenhilfe, die Ju-
gendgerichtshilfe, Träger der öffentlichen und freien
Jugendhilfe, Polizeibehörden, Agenturen für Arbeit,
Gesundheits- und Ausländerbehörden, Suchtbera-
tungsstellen und Schuldnerberatung, Ausländer- und
Integrationsbeauftragte, Träger der Sozialversiche-
rung und der Sozialhilfe, Hilfeeinrichtungen anderer
Behörden und Träger der freien Wohlfahrtspflege.

(2) 1Die Personensorgeberechtigten werden in die
Planung und Gestaltung des Vollzugs einbezogen, so-
weit dies zweckmäßig ist. 2Dies ist zwingend, wenn die
Personensorgeberechtigten anders ihrer gesetzlichen
Verpflichtung nicht nachkommen können.

Art. 127

Ehrenamtliche Mitarbeit

(1) Die Jugendstrafvollzugsanstalten arbeiten in be-
sonderer Weise mit Personen und Vereinen, deren Ein-
fluss die Eingliederung der jungen Gefangenen fördern
kann, zusammen.

(2) Jungen Gefangenen, die den sozialen Anschluss
verloren haben, sollen durch die Anstalt nach Möglich-
keit vertrauenswürdige Personen vermittelt werden,
die sie bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft
unterstützen (ehrenamtliche Betreuer).

(3) Zur Unterstützung bei der Erfüllung des Erzie-
hungsauftrags sollen nach Möglichkeit vertrauens-
würdige Personen in der Anstalt mitarbeiten, die in der
Lage sind, die Erziehungsmaßnahmen der Jugend-

strafvollzugsanstalt sinnvoll zu ergänzen (ehrenamtli-
che Mitarbeiter).

Art. 128

Aufnahmeverfahren

1Für das Aufnahmeverfahren gilt Art. 7 entspre-
chend. 2Das für die Mitwirkung in dem Verfahren nach
dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) nach § 87b des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch zuständige Jugendamt
wird von der Aufnahme unterrichtet. 3Die Personen-
sorgeberechtigten sollen von der Aufnahme unterrich-
tet werden.

Art. 129

Behandlungsuntersuchung, 
Beteiligung der jungen Gefangenen, 

Zugangsabteilung

(1) Nach dem Aufnahmeverfahren werden den jun-
gen Gefangenen der Erziehungsauftrag der Jugend-
strafvollzugsanstalt sowie die vorhandenen Unter-
richts-, Bildungs-, Arbeits- und Freizeitmaßnahmen
erläutert.

(2) 1Die Untersuchung zur Vorbereitung der Erzie-
hung erstreckt sich auf die Persönlichkeit, die Lebens-
verhältnisse sowie alle Umstände, deren Kenntnis für
eine planvolle Behandlung und für die Eingliederung
nach der Entlassung notwendig erscheint. 2Es ist zu
prüfen, ob eine Verlegung in eine sozialtherapeutische
Einrichtung nach Art. 132 oder andere therapeutische
Maßnahmen angezeigt sind.

(3) 1Die Planung der Behandlung und die Bedeutung
des Vollzugsplans werden den jungen Gefangenen mit-
geteilt. 2Sie sollen zu sinnvollen Anregungen und Vor-
schlägen ermutigt werden.

(4) Die jungen Gefangenen sollen bei Strafantritt in
der Jugendstrafvollzugsanstalt für wenigstens eine
Woche in einer hierfür eingerichteten eigenen Abtei-
lung (Zugangsabteilung) untergebracht werden.

Art. 130

Vollzugsplan

(1) Für den Vollzugsplan gelten Art. 9 Abs. 1 und 2
entsprechend mit der Maßgabe, dass bei den pädagogi-
schen Maßnahmen auch aufzunehmen ist, welche
schulischen, berufsorientierenden, -qualifizierenden
oder arbeitstherapeutischen Maßnahmen zu ergreifen
sind.

(2) 1Die Personensorgeberechtigten können Anre-
gungen und Vorschläge einbringen. 2Auf Verlangen
können die Regelungen des Vollzugsplans den Perso-
nensorgeberechtigten bekannt gegeben werden, wenn
hierdurch die Erfüllung des Erziehungsauftrags nicht
beeinträchtigt wird.

(3) Über eine Verlegung in eine sozialtherapeutische
Einrichtung gemäß Art. 132 Abs. 1 oder 2 ist jeweils
nach Ablauf von sechs Monaten neu zu entscheiden.
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Art. 131

Verlegung, Überstellung, Ausantwortung

(1) 1Junge Gefangene können abweichend vom Voll-
streckungsplan in eine andere Jugendstrafvollzugsan-
stalt verlegt werden, wenn die Erfüllung des Erzie-
hungsauftrags oder die Eingliederung nach der Ent-
lassung hierdurch gefördert wird, eine Störung der
Ordnung der Jugendstrafvollzugsanstalt auf andere
Weise nicht vermieden werden kann oder wenn Grün-
de der Vollzugsorganisation oder andere wichtige
Gründe eine Verlegung erforderlich machen. 2Auf die
Struktur der aufnehmenden Anstalt ist Rücksicht zu
nehmen.

(2) Junge Gefangene dürfen aus wichtigem Grund,
insbesondere zur Erleichterung einer schulischen oder
beruflichen Maßnahme, in eine andere Jugendstraf-
vollzugsanstalt oder in eine Anstalt für den Vollzug von
Freiheitsstrafe überstellt werden.

(3) Für die Ausantwortung gilt Art. 10 Abs. 3 ent-
sprechend.

(4) 1Die Jugendämter werden von der Verlegung un-
terrichtet. 2Die Personensorgeberechtigten sollen von
der Verlegung unterrichtet werden.

Art. 132

Verlegung in eine sozialtherapeutische Einrichtung

(1) Junge Gefangene sind in eine sozialtherapeuti-
sche Einrichtung einer Jugendstrafvollzugsanstalt zu
verlegen, wenn die Wiederholung einer Straftat nach
den §§ 174 bis 180 oder § 182 StGB zu befürchten und
die Behandlung in einer sozialtherapeutischen Ein-
richtung nach Art. 129 Abs. 2 Satz 2 oder Art. 130 Abs. 3
angezeigt ist. 

(2) Andere junge Gefangene, von denen schwerwie-
gende Straftaten gegen Leib oder Leben oder gegen die
sexuelle Selbstbestimmung zu erwarten sind, sollen in
eine sozialtherapeutische Einrichtung einer Jugend-
strafvollzugsanstalt verlegt werden, wenn deren be-
sondere therapeutische Mittel und soziale Hilfen zu ih-
rer Resozialisierung angezeigt sind. 

(3) Art. 11 Abs. 3 bis 5 und Art. 117 gelten entspre-
chend.

Art. 133

Geschlossener Vollzug und offener Vollzug

Art. 12 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass zu
einer Unterbringung in einer Einrichtung des offenen
Vollzugs die Zustimmung der jungen Gefangenen nicht
erforderlich ist.

Art. 134

Lockerungen des Vollzugs

(1) Für die Lockerungen des Vollzugs gilt Art. 13
Abs. 1 entsprechend.

(2) Die Lockerungen dürfen zur Erfüllung des Er-
ziehungsauftrags oder zur Förderung der Wiederein-

gliederung mit Zustimmung der jungen Gefangenen
gewährt werden, wenn verantwortet werden kann zu
erproben, dass sie sich nicht dem Vollzug der Jugend-
strafe entziehen und die Lockerungen nicht zur Bege-
hung von Straftaten missbrauchen werden.

(3) Art. 15 und 16 gelten entsprechend.

Art. 135

Urlaub aus der Haft

(1) Jungen Gefangenen kann Urlaub aus der Haft als
Behandlungsmaßnahme bis zu 21 Kalendertagen im
Vollstreckungsjahr gewährt werden.

(2) 1Jungen Gefangenen, die zum Freigang (Art. 13
Abs. 1 Nr. 1) zugelassen sind, kann innerhalb von neun
Monaten vor der Entlassung weiterer Urlaub bis zu
sechs Tagen im Monat gewährt werden. 2Art. 136 Abs. 5
Satz 1 findet keine Anwendung.

(3) Art. 15, 16 und 134 Abs. 2 gelten entsprechend.

(4) Durch den Urlaub wird die Vollstreckung der Ju-
gendstrafe nicht unterbrochen.

Art. 136

Entlassungsvorbereitung

(1) 1Rechtzeitig vor dem voraussichtlichen Entlas-
sungstermin arbeiten die Jugendstrafvollzugsanstal-
ten mit vertrauenswürdigen Dritten und Institutionen
außerhalb des Vollzugs zusammen, um zu erreichen,
dass die jungen Gefangenen bei der Entlassung über
eine geeignete Unterbringung und eine Arbeits- oder
Ausbildungsstelle verfügen. 2Die Jugendämter und,
soweit angeordnet, die Bewährungshilfe werden un-
terrichtet. 3Die Personensorgeberechtigten werden
unterrichtet, wenn dies nicht der Erfüllung des Erzie-
hungsauftrags widerspricht.

(2) Um die Entlassung vorzubereiten, soll der Voll-
zug gelockert werden (Art. 134).

(3) Junge Gefangene können in den offenen Vollzug
(Art. 133 in Verbindung mit Art. 12 Abs. 2) verlegt wer-
den, wenn dies der Vorbereitung der Entlassung dient.

(4) Die Jugendstrafvollzugsanstalten können eigene
Abteilungen einrichten, in die die jungen Gefangenen
kurz vor ihrer Entlassung verlegt werden (Entlas-
sungsabteilung).

(5) 1Innerhalb von vier Monaten vor der Entlassung
kann zu deren Vorbereitung Sonderurlaub bis zu einem
Monat gewährt werden. 2Art. 15, 16, 134 Abs. 2 und 
Art. 135 Abs. 4 gelten entsprechend.

Art. 137

Entlassung, Unterbringung auf
freiwilliger Grundlage

(1) Für den Entlassungszeitpunkt und die Entlas-
sungsbeihilfe gelten Art. 18 und 80 entsprechend.

(2) 1Die Jugendstrafvollzugsanstalt kann auf An-

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 28/2007 889



trag der jungen Gefangenen nach Entlassung die im
Vollzug begonnene Betreuung vorübergehend fort-
führen, soweit diese nicht anderweitig durchgeführt
werden kann. 2Hierzu können junge Gefangene auf
Antrag auch vorübergehend über den Entlassungszeit-
punkt hinaus in einer Abteilung des offenen Vollzugs
verbleiben oder in einer solchen nach Entlassung wie-
der aufgenommen werden, wenn der Erfolg der Erzie-
hung gefährdet und ein Aufenthalt in der Jugendstraf-
vollzugsanstalt aus diesem Grund gerechtfertigt ist.
3Ein Widerruf des Antrags darf nicht zur Unzeit erfol-
gen. 4Nach dem Entlassungszeitpunkt oder der Wie-
deraufnahme sind die nach diesem Gesetz geltenden
Vorschriften mit der Maßgabe entsprechend anzuwen-
den, dass Maßnahmen des Vollzugs nicht mit unmittel-
barem Zwang durchgesetzt werden dürfen. 5Art. 101
Abs. 2 und 3 bleiben unberührt.

Art. 138

Unterbringung während der Ausbildung, 
Arbeit und Freizeit

(1) 1Unterricht, Berufsausbildung, berufliche Fort-
bildung, Umschulung, Arbeit sowie arbeitstherapeuti-
sche und sonstige Beschäftigung während der Arbeits-
zeit finden in Gemeinschaft statt. 2Die gemeinsame
Schul- und Berufsausbildung weiblicher und männli-
cher junger Gefangener ist zulässig.

(2) 1Während der Freizeit können sich die jungen
Gefangenen in Gemeinschaft mit anderen aufhalten.
2Für die Teilnahme an gemeinschaftlichen Veranstal-
tungen kann der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleite-
rin mit Rücksicht auf die räumlichen, personellen und
organisatorischen Verhältnisse der Anstalt besondere
Regelungen treffen.

(3) Die gemeinschaftliche Unterbringung während
der Arbeitszeit und Freizeit kann eingeschränkt wer-
den, wenn

1. ein schädlicher Einfluss auf andere junge Gefange-
ne zu befürchten ist,

2. junge Gefangene nach Art. 129 untersucht werden,
aber nicht länger als zwei Monate,

3. es die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erfordert
oder

4. die jungen Gefangenen zustimmen.

(4) Die gemeinschaftliche Unterbringung kann fer-
ner eingeschränkt werden, wenn dies aus erzieheri-
schen Gründen angezeigt ist.

Art. 139

Unterbringung während der Ruhezeit

(1) Für die Unterbringung in der Ruhezeit gilt Art. 20
entsprechend.

(2) 1Weibliche junge Gefangene können in getrenn-
ten Abteilungen des Strafvollzugs für erwachsene
Frauen untergebracht werden. 2Weibliche junge und
erwachsene Gefangene, die gemeinsam mit ihren Kin-
dern untergebracht sind (Art. 151 Abs. 1 Satz 1, Art. 86

Abs. 1 Satz 1), können gemeinsam in einer getrennten
Abteilung des Strafvollzugs für erwachsene Frauen
untergebracht werden. 3Männliche junge Gefangene
können vorübergehend in einer Anstalt für den Vollzug
von Freiheitsstrafe an erwachsenen Männern unterge-
bracht werden, wenn dies zur Aufnahme oder Fort-
führung einer schulischen oder beruflichen Ausbil-
dung oder einer Erwerbstätigkeit erforderlich ist. 4Der
Vollzug erfolgt nach den Vorschriften dieses Teils.

Art. 140

Unterbringung in Wohngruppen

(1) Geeignete junge Gefangene können in Wohn-
gruppen untergebracht werden, deren Größe sich nach
dem Erziehungsauftrag bemisst.

(2) Wohngruppenvollzug wird von pädagogisch aus-
gebildeten Bediensteten geleitet, verfügt über Räume
für gemeinschaftliche Beschäftigung und bietet beson-
dere Behandlungs- und Freizeitangebote.

(3) Nicht für die Unterbringung in der Wohngruppe
geeignet sind in der Regel junge Gefangene, die auf
Grund ihres Verhaltens nicht gruppenfähig sind oder
eine Gefährdung der Sicherheit oder Ordnung der Ju-
gendstrafvollzugsanstalt darstellen oder die die
Freiräume der Wohngruppe wiederholt missbrauchen.

Art. 141

Ausstattung des Haftraums und persönlicher Besitz

Art. 21 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass
auch Vorkehrungen und Gegenstände ausgeschlossen
werden können, die die Erfüllung des Erziehungsauf-
trags gefährden.

Art. 142

Kleidung

1Art. 22 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass der
Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin in der Jugend-
strafvollzugsanstalt oder in bestimmten Abteilungen
mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde das Tragen ei-
gener Kleidung allgemein zulassen kann. 2Dies gilt
insbesondere in Wohngruppen (Art. 140).

Art. 143

Anstaltsverpflegung

1Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsver-
pflegung werden ärztlich überwacht und entsprechen
den besonderen Anforderungen an eine gesunde
Ernährung junger Menschen. 2Auf ärztliche Anord-
nung wird besondere Verpflegung gewährt. 3Den jun-
gen Gefangenen ist zu ermöglichen, Speisevorschrif-
ten ihrer Religionsgemeinschaft zu befolgen.

Art. 144

Besuch, Schriftwechsel, Pakete, Urlaub, 
Ausgang und Ausführung aus wichtigem Anlass

(1) Art. 26 bis 38 gelten entsprechend, soweit sich
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aus den folgenden Absätzen nicht etwas anderes er-
gibt.

(2) 1Abweichend von Art. 27 Abs. 1 Satz 2 beträgt die
Gesamtdauer des Besuchs mindestens vier Stunden im
Monat. 2Hierauf können Ausführungen oder Ausgän-
ge, die den jungen Gefangenen gewährt wurden, ange-
rechnet werden. 3Abweichend von Art. 28 kann der
Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin Besuche auch
untersagen, wenn bei minderjährigen Gefangenen
Personensorgeberechtigte nicht einverstanden sind.

(3) 1Für Kinder junger Gefangener können Sonder-
besuche vorgesehen werden, die auf die Regelbesuchs-
zeiten nicht angerechnet werden, wenn dies mit dem
Erziehungsauftrag und dem Kindeswohl vereinbar ist.
2Durch eine Bescheinigung des Jugendamts muss
nachgewiesen werden, dass der Sonderbesuch dem
Kindeswohl entspricht.

(4) 1Auf Besuche von Beiständen nach § 69 JGG fin-
det Art. 29 entsprechende Anwendung. 2Art. 29 Sätze 1
und 2 gelten auch für Angehörige der Jugendgerichts-
hilfe. 3Für Besuche der in Satz 1 und 2 genannten Per-
sonen gelten Art. 30 Abs. 5 und 6 entsprechend.

(5) Abweichend von Art. 30 Abs. 4 darf ein Besuch
auch abgebrochen werden, wenn von der besuchenden
Person ein schädlicher Einfluss auf den jungen Gefan-
genen oder die jungen Gefangene ausgeübt wird.

(6) Abweichend von Art. 31 Abs. 2 kann der An-
staltsleiter oder die Anstaltsleiterin den Schriftwech-
sel mit bestimmten Personen auch untersagen, wenn
bei minderjährigen Gefangenen Personensorgebe-
rechtigte nicht einverstanden sind.

(7) Auf den Schriftverkehr mit Beiständen nach § 69
JGG findet Art. 32 Abs. 1 entsprechende Anwendung.

(8) Art. 37 und 38 gelten entsprechend mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle der dort genannten Art. 13 Abs. 2
und Art. 14 Abs. 5 die Art. 134 Abs. 2 und Art. 135 Abs. 4
treten.

Art. 145

Unterricht, Ausbildung

(1) Dem Unterricht kommt im Jugendstrafvollzug
besondere Bedeutung zu.

(2) 1Schulpflichtige junge Gefangene erhalten Haupt-
schul-, Förderschul- und Berufsschulunterricht in An-
lehnung an die für öffentliche Schulen geltenden Vor-
schriften. 2An dem Unterricht können auch nicht
schulpflichtige junge Gefangene teilnehmen.

(3) Daneben soll nach Möglichkeit Unterricht zur
Erlangung anderer staatlich anerkannter Schulab-
schlüsse sowie lebenskundlicher Unterricht, soziales
Training, berufsbildender Unterricht auf Einzelgebie-
ten und Deutschunterricht erteilt werden.

(4) Bei der beruflichen Ausbildung oder Umschu-
lung ist berufsbildender Unterricht vorzusehen; dies
gilt auch für die berufliche Weiterbildung, soweit die
Art der Maßnahme es erfordert.

(5) Art. 40 Abs. 2 und Art. 41 gelten entsprechend.

Art. 146

Beschäftigung

(1) Geeigneten jungen Gefangenen soll Gelegenheit
zur Berufsausbildung, beruflichen Weiterbildung oder
Teilnahme an anderen ausbildenden oder weiterbil-
denden Maßnahmen gegeben werden.

(2) 1Die in den Einrichtungen des Vollzugs Auszu-
bildenden sollen auf die Abschlussprüfungen nach
dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksord-
nung vorbereitet werden. 2Die für die Zulassung zur
Prüfung erforderliche Bescheinigung wird von der Ju-
gendstrafvollzugsanstalt ausgestellt, wenn der oder
die Auszubildende die Voraussetzungen erfüllt.

(3) Art. 39 Abs. 1, 2, 3 und 5, Art. 43 Sätze 2, 3 und 4
Alternative 2 sowie Art. 45 gelten für die Arbeit in den
Jugendstrafvollzugsanstalten entsprechend.

Art. 147

Freies Beschäftigungsverhältnis

Art. 42 Abs. 1 und 3 gelten entsprechend mit der
Maßgabe, dass an die Stelle des dort genannten Art. 13
Abs. 2 Art. 134 Abs. 2 tritt.

Art. 148

Ablösung

Art. 44 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass ei-
ne Ablösung auch erfolgen kann, wenn dies aus erzie-
herischen Gründen angezeigt ist. 

Art. 149

Arbeitsentgelt, Arbeitsurlaub, 
Anrechnung der Freistellung auf den Entlassungs-

zeitpunkt, Ausbildungsbeihilfe, Taschengeld

(1) 1Üben junge Gefangene eine ihnen zugewiesene
Arbeit aus, so erhalten sie unbeschadet der Vorschrif-
ten des Jugendarbeitsschutzgesetzes über die Akkord-
arbeit und tempoabhängige Arbeit ein nach Art. 46
Abs. 2 und 3 zu bemessendes Arbeitsentgelt. 2Üben sie
eine sonstige zugewiesene Beschäftigung oder
Hilfstätigkeit aus, so erhalten sie ein Arbeitsentgelt
nach Satz 1, soweit dies der Art ihrer Beschäftigung
und ihrer Arbeitsleistung entspricht. 3Art. 46 Abs. 5 
bis 11 gelten entsprechend.

(2) Art. 47 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass
der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin den jungen
Gefangenen auch dann eine Ausbildungsbeihilfe ge-
währen kann, wenn sie an therapeutischen Maßnah-
men teilnehmen.

(3) Art. 54 gilt für das Taschengeld entsprechend.

Art. 150

Haftkostenbeitrag, Gelder

Art. 49 bis 53 gelten entsprechend mit der Maßgabe,
dass
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1. aus besonderen Gründen, insbesondere zur Förde-
rung von Unterhaltszahlungen, Schadenswieder-
gutmachung, sonstiger Schuldenregulierung oder
für besondere Aufwendungen zur Wiedereingliede-
rung, ganz oder teilweise von der Erhebung eines
Haftkostenbeitrags abgesehen werden kann,

2. die Jugendstrafvollzugsanstalt das Überbrückungs-
geld ganz oder teilweise auch den Personensorgebe-
rechtigten überweisen kann, die darüber entschei-
den, wie das Geld innerhalb der ersten vier Wochen
nach der Entlassung an die jungen Gefangenen aus-
gezahlt wird.

Art. 151

Gesundheitsfürsorge

(1) 1Art. 58, Art. 59 Abs. 2 bis 5, Art. 60, Art. 62 bis 65,
Art. 67 und 68 sowie Art. 82 bis 86 gelten entsprechend.
2Art. 61 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass ein
Verschulden der jungen Gefangenen in der Regel unbe-
achtlich bleiben kann und nicht für junge Gefangene
gilt, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

(2) Junge Gefangene, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, können sich zur Verhütung von
Zahnerkrankungen einmal in jedem Kalenderhalbjahr
zahnärztlich untersuchen lassen. 

(3) 1Die Rechte der Personensorgeberechtigten wer-
den beachtet. 2Insbesondere werden die Personensorge-
berechtigten stets von einer schweren Erkrankung oder
dem Tod minderjähriger Gefangener benachrichtigt.

(4) Arbeiten junge Gefangene nicht im Freien, so ha-
ben sie sich täglich mindestens eine Stunde, an arbeits-
und ausbildungsfreien Tagen mindestens zwei Stun-
den im Freien aufzuhalten, wenn die Witterung dies zu
der festgesetzten Zeit zulässt.

Art. 152

Freizeit

(1) 1Junge Gefangene sind zur Teilnahme und Mit-
wirkung an Angeboten der Freizeitgestaltung zu moti-
vieren und anzuleiten. 2Sie sollen insbesondere am Un-
terricht, am Fernunterricht, an Lehrgängen und son-
stigen Veranstaltungen der Fortbildung, an Freizeit-
gruppen und Gruppengesprächen teilnehmen und er-
mutigt werden, eine Bücherei zu benutzen sowie den
verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien zu
erlernen, soweit dies mit der Sicherheit in der Jugend-
strafvollzugsanstalt vereinbar ist.

(2) 1Art. 70, 72 und 73 gelten entsprechend. 2Art. 71
gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass der Anstalts-
leiter oder die Anstaltsleiterin festlegen kann, ob und
unter welchen zusätzlichen Voraussetzungen eigene
Fernsehgeräte zugelassen werden. 3Elektronische Un-
terhaltungsmedien, die keinen pädagogischen Wert
haben, sind nicht zugelassen.

Art. 153

Sport

(1) 1Der sportlichen Betätigung kommt im Jugend-

strafvollzug besondere Bedeutung zu. 2Hierfür sind
ausreichende Angebote vorzuhalten.

(2) Junge Gefangene sind, soweit sie dazu körperlich
in der Lage sind, zur Teilnahme an Sportveranstaltun-
gen anzuhalten.

(3) Insbesondere während des Aufenthalts im Freien
(Art. 151 Abs. 4) ist den jungen Gefangenen Gelegen-
heit zur sportlichen Betätigung zu geben.

Art. 154

Sicherheit und Ordnung

Art. 87 bis 100 gelten entsprechend mit der Maß-
gabe, dass Art. 100 Abs. 2 auch in den Fällen des Art. 97
Abs. 2 anzuwenden ist.

Art. 155

Erzieherische Maßnahmen

(1) 1Verstoßen junge Gefangene schuldhaft gegen
Pflichten, die ihnen durch dieses Gesetz oder auf
Grund dieses Gesetzes auferlegt sind, kann unmittel-
bar auf die Pflichtverletzung eine Maßnahme angeord-
net werden, die geeignet ist, ihnen ihr Fehlverhalten
bewusst zu machen (erzieherische Maßnahme). 2Erzie-
herische Maßnahmen sind insbesondere die Erteilung
von Weisungen und Auflagen sowie beschränkende
Anordnungen in Bezug auf die Freizeit bis zur Dauer
einer Woche.

(2) Der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin legt
fest, welche Bediensteten befugt sind, Maßnahmen
nach Abs. 1 anzuordnen.

Art. 156

Disziplinarmaßnahmen

(1) Reichen bei schuldhaften Pflichtverstößen Maß-
nahmen nach Art. 155 nicht aus, kann der Anstaltslei-
ter oder die Anstaltsleiterin gegen junge Gefangene
Disziplinarmaßnahmen anordnen.

(2) Art. 109 Abs. 3 gilt entsprechend.

(3) Die zulässigen Disziplinarmaßnahmen sind:

1. die Beschränkung oder der Entzug der Verfügung
über das Hausgeld und des Einkaufs gemäß Art. 122
in Verbindung mit Art. 24 und 25 bis zu zwei Mona-
ten,

2. die Beschränkung oder der Entzug des Hörfunk-
und Fernsehempfangs bis zu drei Monaten,

3. die Beschränkung oder der Entzug der Gegenstände
für eine Beschäftigung in der Freizeit oder der Teil-
nahme an gemeinschaftlichen Veranstaltungen bis
zu drei Monaten,

4. die getrennte Unterbringung während der Freizeit
bis zu vier Wochen,

5. der Entzug der zugewiesenen Arbeit oder Beschäfti-
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gung bis zu vier Wochen unter Wegfall der in diesem
Gesetz geregelten Bezüge,

6. die Beschränkung des Verkehrs mit Personen außer-
halb der Anstalt auf dringende Fälle bis zu drei Mo-
naten,

7. Arrest bis zu zwei Wochen.

(4) Art. 110 Abs. 2 und 3, Art. 111 bis 114 gelten ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass die Höchstfrist der
Aussetzung zur Bewährung nach Art. 111 Abs. 2 drei
Monate beträgt.

Art. 157

Vollzugsbedienstete

Die Bediensteten müssen für die Erfüllung des Er-
ziehungsauftrags geeignet und ausgebildet sein.

Art. 158

Gefangenenvertretung

1Den jungen Gefangenen soll ermöglicht werden,
Vertreter zu wählen, die die gemeinsamen Interessen
der jungen Gefangenen an den Anstaltsleiter oder die
Anstaltsleiterin herantragen. 2Die Vorschläge sollen
mit den Vertretern erörtert werden.

Teil 4

Besondere Vorschriften 
über den Vollzug der Sicherungsverwahrung

Art. 159

Ziel der Unterbringung

1Sicherungsverwahrte werden zum Schutz der All-
gemeinheit sicher untergebracht. 2Ihnen soll geholfen
werden, sich in das Leben in Freiheit einzugliedern.

Art. 160

Anwendung anderer Vorschriften

Für die Sicherungsverwahrung gelten die Vor-
schriften über den Vollzug der Freiheitsstrafe entspre-
chend, soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt
ist.

Art. 161

Ausstattung

1Die Ausstattung der Einrichtungen für Siche-
rungsverwahrte und besondere Maßnahmen zur För-
derung und Betreuung sollen den Untergebrachten
helfen, ihr Leben in der Anstalt sinnvoll zu gestalten,
und sie vor Schäden eines langen Freiheitsentzugs be-
wahren. 2Ihren persönlichen Bedürfnissen ist nach
Möglichkeit Rechnung zu tragen.

Art. 162

Kleidung

Untergebrachte dürfen eigene Kleidung, Wäsche
und eigenes Bettzeug benutzen, wenn Gründe der Si-
cherheit nicht entgegenstehen und sie für Reinigung,
Instandsetzung und regelmäßigen Wechsel auf eigene
Kosten sorgen.

Art. 163

Selbstbeschäftigung, Taschengeld

(1) Untergebrachten wird gestattet, sich gegen Ent-
gelt selbst zu beschäftigen, wenn dies dem Ziel dient,
Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Ent-
lassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern.

(2) Das Taschengeld (Art. 54) darf den dreifachen
Tagessatz der Eckvergütung nach Art. 46 Abs. 2 Satz 2
im Monat nicht unterschreiten.

Art. 164

Entlassungsvorbereitung

1Um die Entlassung vorzubereiten, kann der Voll-
zug gelockert und Sonderurlaub bis zu einem Monat
gewährt werden. 2Bei Untergebrachten in einer so-
zialtherapeutischen Einrichtung bleibt Art. 118 un-
berührt. 3Die Strafvollstreckungskammer ist vor der
beabsichtigten Maßnahme zu hören.

Teil 5

Vollzugsbehörden

Abschnitt 1

Arten und Einrichtung der Justizvollzugsanstalten

Art. 165

Justizvollzugsanstalten

Die in Art. 1 genannten Freiheitsentziehungen wer-
den in Justizvollzugsanstalten vollzogen.

Art. 166

Trennung des Vollzugs

(1) Jugendstrafe wird in eigenen Justizvollzugsan-
stalten (Jugendstrafvollzugsanstalten) vollzogen.

(2) 1Die Unterbringung in der Sicherungsverwah-
rung wird in einer für den Vollzug der Freiheitsstrafe
bestimmten und für den Vollzug der Sicherungsver-
wahrung eingerichteten Anstalt vollzogen. 2Sie erfolgt
in getrennten Abteilungen, es sei denn die Zahl der Si-
cherungsverwahrten rechtfertigt die Einrichtung einer
solchen Abteilung nicht.
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(3) Frauen und Männer sind getrennt voneinander in
gesonderten Anstalten oder Abteilungen unterzubrin-
gen. 

(4) Von der getrennten Unterbringung nach den Abs. 2
und 3 darf abgewichen werden, um den Gefangenen
oder Sicherungsverwahrten die Teilnahme an Behand-
lungsmaßnahmen in einer anderen Anstalt oder in ei-
ner anderen Abteilung zu ermöglichen.

Art. 167

Differenzierung

(1) Für den Vollzug der Freiheitsstrafe und der Ju-
gendstrafe sind Haftplätze in verschiedenen Anstalten
oder Abteilungen vorzusehen, die den unterschiedli-
chen Behandlungsbedürfnissen der Gefangenen und
den Sicherheitserfordernissen Rechnung tragen.

(2) 1In Anstalten des geschlossenen Vollzugs ge-
währleisten besondere bauliche und technische Vor-
kehrungen eine sichere Unterbringung der Gefange-
nen. 2Einrichtungen des offenen Vollzugs sehen nur
verminderte Vorkehrungen gegen Entweichungen vor.

Art. 168

Einrichtungen für Mütter mit Kindern

In Anstalten für Frauen sollen Einrichtungen vorge-
sehen werden, in denen Mütter mit ihren Kindern un-
tergebracht werden können.

Art. 169

Gestaltung der Anstalten

(1) Justizvollzugsanstalten sind so zu gestalten, dass
eine auf die Bedürfnisse der Einzelnen abgestellte Be-
handlung gewährleistet ist.

(2) Die Anstalten sollen so gegliedert werden, dass
die Gefangenen in überschaubaren Betreuungs- und
Behandlungsgruppen zusammengefasst werden kön-
nen.

Art. 170

Größe und Ausgestaltung der Räume

1Räume für den Aufenthalt während der Ruhe- und
Freizeit sowie Gemeinschafts- und Besuchsräume sind
wohnlich oder sonst ihrem Zweck entsprechend auszu-
gestalten. 2Sie müssen hinreichend Luftinhalt haben
und für eine gesunde Lebensführung ausreichend mit
Heizung und Lüftung, Boden- und Fensterfläche aus-
gestattet sein.

Art. 171

Festsetzung der Belegungsfähigkeit

1Das Staatsministerium der Justiz setzt die Bele-
gungsfähigkeit für jede Anstalt so fest, dass eine ange-
messene Unterbringung während der Ruhezeit (Art. 20)

gewährleistet ist. 2Dabei ist zu berücksichtigen, dass
eine ausreichende Anzahl von Plätzen für Arbeit, Aus-
bildung und Weiterbildung sowie von Räumen für See-
lsorge, Freizeit, Sport, therapeutische Maßnahmen
und Besuche zur Verfügung steht.

Art. 172

Verbot der Überbelegung

(1) Hafträume dürfen nicht mit mehr Personen als
zugelassen belegt werden.

(2) Ausnahmen hiervon sind nur vorübergehend und
nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Ju-
stiz zulässig.

Abschnitt 2

Aufsicht über die Justizvollzugsanstalten

Art. 173

Aufsichtsbehörde

(1) Das Staatsministerium der Justiz führt die Auf-
sicht über die Justizvollzugsanstalten (Aufsichts-
behörde). 

(2) 1Soweit die Aufsichtsbehörde nicht über eigene
Fachkräfte verfügt, ist fachliche Beratung sicherzu-
stellen. 2Hierzu können Fachberater oder Fachberate-
rinnen bestellt werden. 

Art. 174

Vollstreckungsplan

Die Aufsichtsbehörde regelt in dem Vollstreckungs-
plan für den Freistaat Bayern die örtliche und sachli-
che Zuständigkeit der Justizvollzugsanstalten nach
allgemeinen Merkmalen. 

Abschnitt 3

Innerer Aufbau der Justizvollzugsanstalten

Art. 175

Zusammenarbeit

(1) 1Alle im Vollzug Tätigen arbeiten zusammen und
wirken daran mit, die Aufgaben des Vollzugs zu erfül-
len. 2Die Sicherheit der Anstalt ist durch die erforder-
lichen organisatorischen Maßnahmen und geeignete
Behandlungsmaßnahmen zu gewährleisten. 

(2) Die Anstalten arbeiten mit Behörden, Verbänden
der freien Wohlfahrtspflege, Vereinen und Personen,
deren Einfluss die Eingliederung der Gefangenen för-
dern kann, eng zusammen.

(3) Die Anstalt stellt durch geeignete organisatori-
sche Maßnahmen sicher, dass die Bundesagentur für
Arbeit die ihr obliegenden Aufgaben wie Berufsbera-
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tung, Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermitt-
lung durchführen kann.

(4) Soweit erforderlich, ist zur Entlassungsvorberei-
tung insbesondere mit der Bewährungshilfe, den Auf-
sichtsstellen für die Führungsaufsicht und den Ein-
richtungen der Strafentlassenenhilfe frühzeitig Kon-
takt aufzunehmen. 

Art. 176

Vollzugsbedienstete

(1) 1Die Aufgaben der Justizvollzugsanstalten wer-
den von Vollzugsbeamten wahrgenommen. 2Aus be-
sonderen Gründen können sie auch anderen Bedien-
steten der Justizvollzugsanstalten sowie nebenamtli-
chen oder vertraglich verpflichteten Personen über-
tragen werden.

(2) Für jede Anstalt ist entsprechend ihrer Aufgabe
die erforderliche Anzahl von Bediensteten der ver-
schiedenen Berufsgruppen, insbesondere des allge-
meinen Vollzugsdienstes, des Werkdienstes, des Kran-
kenpflegedienstes und des Verwaltungsdienstes, sowie
von Seelsorgern, Ärzten, Pädagogen, Psychologen und
Sozialarbeitern vorzusehen.

Art. 177

Anstaltsleiter oder Anstaltsleiterin

(1) 1Für jede Justizvollzugsanstalt ist ein Beamter
oder eine Beamtin des höheren Dienstes hauptamtlich
mit der Leitung zu beauftragen (Anstaltsleiter oder
Anstaltsleiterin). 2Aus besonderen Gründen kann eine
Anstalt auch von einem Beamten oder einer Beamtin
des gehobenen Dienstes geleitet werden.

(2) 1Der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin ver-
tritt die Anstalt nach außen. 2Er oder sie trägt die Ver-
antwortung für den gesamten Vollzug, soweit nicht be-
stimmte Aufgabenbereiche der Verantwortung ande-
rer Vollzugsbediensteter oder ihrer gemeinsamen Ver-
antwortung übertragen sind.

(3) Die Befugnis, die Durchsuchung nach Art. 91
Abs. 2, die besonderen Sicherungsmaßnahmen nach
Art. 96 und die Disziplinarmaßnahmen nach Art. 110
anzuordnen, darf nur mit Zustimmung der Aufsichts-
behörde übertragen werden. 

Art. 178

Seelsorge

(1) Seelsorger werden im Einvernehmen mit der je-
weiligen Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt
oder vertraglich verpflichtet.

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer
Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach Abs. 1
nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf
andere Weise zuzulassen.

(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters oder der An-
staltsleiterin dürfen die Anstaltsseelsorger sich freier
Seelsorgehelfer bedienen und für Gottesdienste sowie

für andere religiöse Veranstaltungen Seelsorger von
außen zuziehen.

(4) 1Den Seelsorgern obliegt insbesondere die reli-
giöse Betreuung der Gefangenen. 2Die Seelsorger wir-
ken ferner mit bei der Behandlungsuntersuchung der
Gefangenen, bei der Aufstellung, Durchführung und
Änderung des Vollzugsplans, bei der Freizeitgestal-
tung der Gefangenen, bei der sozialen Hilfe für die Ge-
fangenen und bei der Aus- und Fortbildung der Voll-
zugsbediensteten.

Art. 179

Ärztliche Versorgung

(1) 1Die ärztliche Versorgung ist durch hauptamtli-
che Ärzte sicherzustellen. 2Sie kann aus besonderen
Gründen nebenamtlichen oder vertraglich verpflich-
teten Ärzten übertragen werden.

(2) 1Die Pflege der Kranken soll von Personen aus-
geübt werden, die eine Erlaubnis nach dem Kranken-
pflegegesetz besitzen. 2Solang Personen im Sinn von
Satz 1 nicht zur Verfügung stehen, können auch Be-
dienstete eingesetzt werden, die eine sonstige Ausbil-
dung in der Krankenpflege erfahren haben.

(3) 1Den Ärzten obliegt insbesondere die Gesund-
heitsfürsorge für die Gefangenen, die Überwachung
der gesundheitlichen und hygienischen Verhältnisse in
der Anstalt, die ärztliche Überwachung der Anstalts-
verpflegung und die Durchführung von Zwangsmaß-
nahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge. 2Sie
wirken ferner mit bei der Behandlungsuntersuchung
der Gefangenen, bei der Aufstellung, Durchführung
und Änderung des Vollzugsplans, bei der Beurteilung
der Gefangenen, bei der Anordnung und beim Vollzug
besonderer Sicherungsmaßnahmen und von Diszipli-
narmaßnahmen in dem vorgesehenen Umfang sowie bei
der Aus- und Fortbildung der Vollzugsbediensteten.

Art. 180

Pädagogischer Dienst

(1) 1Die pädagogische Behandlung ist durch haupt-
amtliche Lehrkräfte sicherzustellen. 2Aus besonderen
Gründen kann sie auch nebenamtlichen oder vertrag-
lich verpflichteten Lehrkräften übertragen werden.

(2) 1Den Lehrkräften obliegt insbesondere die Ertei-
lung von Unterricht und die Organisation der Ausbil-
dung für die Gefangenen, die Sorge für sonstige Maß-
nahmen der Aus- und Weiterbildung der Gefangenen
sowie die Beratung und Betreuung der Gefangenen in
Fragen der Aus- und Weiterbildung. 2Die Lehrkräfte
wirken ferner mit bei der Behandlungsuntersuchung
der Gefangenen, bei der Aufstellung, Durchführung
und Änderung des Vollzugsplans, bei der Beurteilung
und der Freizeitgestaltung der Gefangenen, der Ge-
staltung des kulturellen Lebens der Anstalt sowie bei
der Aus- und Fortbildung der Vollzugsbediensteten.

Art. 181

Sozialdienst

(1) Die sozialpädagogische Behandlung und Betreu-
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ung der Gefangenen ist durch hauptamtliche Sozialar-
beiter sicherzustellen. 

(2) 1Den Sozialarbeitern obliegt insbesondere die
soziale Hilfe für die Gefangenen. 2Die Sozialarbeiter
wirken ferner mit bei der Behandlungsuntersuchung
der Gefangenen, bei der Aufstellung, Durchführung
und Änderung des Vollzugsplans, bei der Beurteilung
und der Freizeitgestaltung der Gefangenen sowie bei
der Aus- und Fortbildung der Vollzugsbediensteten.

Art. 182

Psychologischer Dienst

(1) 1Die psychologische Behandlung ist durch
hauptamtliche Psychologen sicherzustellen. 2Aus be-
sonderen Gründen kann sie nebenamtlichen oder ver-
traglich verpflichteten Psychologen übertragen wer-
den.

(2) 1Zu den Aufgaben des psychologischen Dienstes
gehören insbesondere Diagnostik und Prognostik, Kri-
senintervention und psychologische Beratung, Psy-
chotherapie sowie Dokumentation und Evaluation.
2Die Psychologen wirken ferner mit bei der Behand-
lungsuntersuchung der Gefangenen, der Aufstellung,
Durchführung und Änderung des Vollzugsplans sowie
der Personalauswahl, Organisationsentwicklung und
Aus- und Fortbildung des Personals.

Art. 183

Konferenzen

Zur Aufstellung und Überprüfung des Vollzugs-
plans und zur Vorbereitung wichtiger Entscheidungen
im Vollzug führt der Anstaltsleiter oder die Anstalts-
leiterin Konferenzen mit den an der Behandlung maß-
geblich Beteiligten durch.

Art. 184

Hausordnung

(1) 1Der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin er-
lässt eine Hausordnung. 2Sie bedarf der Zustimmung
der Aufsichtsbehörde.

(2) In die Hausordnung sind insbesondere die An-
ordnungen aufzunehmen über

1. Besuchszeiten, Häufigkeit und Dauer der Besuche,

2. Arbeitszeit, Freizeit und Ruhezeit,

3. auf der Grundlage dieses Gesetzes besonders aufer-
legte Pflichten sowie

4. die Gelegenheit, Anträge und Beschwerden anzu-
bringen, oder sich an Vertreter der Aufsichtsbehör-
de zu wenden.

(3) Gefangene erhalten einen Abdruck der Hausord-
nung. 

Abschnitt 4

Anstaltsbeiräte

Art. 185

Beiräte

(1) Bei den Justizvollzugsanstalten sind Beiräte zu
bilden.

(2) 1Der oder die Vorsitzende und deren Vertreter
werden aus der Mitte des Bayerischen Landtags ge-
wählt. 2Vollzugsbedienstete dürfen nicht Mitglieder
der Beiräte sein.

(3) Die Mitglieder der Beiräte arbeiten ehrenamt-
lich.

Art. 186

Aufgaben

1Die Mitglieder des Beirats wirken bei der Gestal-
tung des Vollzugs und bei der Betreuung der Gefange-
nen mit. 2Sie unterstützen den Anstaltsleiter oder die
Anstaltsleiterin durch Anregungen und Verbesse-
rungsvorschläge und helfen bei der Eingliederung der
Gefangenen nach der Entlassung.

Art. 187

Befugnisse

(1) 1Die Mitglieder des Beirats können insbesondere
Wünsche, Anregungen und Beanstandungen entge-
gennehmen. 2Sie können sich über die Unterbringung,
Beschäftigung, berufliche Bildung, Verpflegung, ärzt-
liche Versorgung und Behandlung unterrichten sowie
die Anstalt und ihre Einrichtungen besichtigen.

(2) 1Die Mitglieder des Beirats können die Gefange-
nen in ihren Räumen aufsuchen. 2Aussprache und
Schriftwechsel werden nicht überwacht.

Art. 188

Pflicht zur Verschwiegenheit

1Die Mitglieder des Beirats sind verpflichtet, außer-
halb ihres Amtes über alle Angelegenheiten, die ihrer
Natur nach vertraulich sind, besonders über Namen
und Persönlichkeit der Gefangenen, Verschwiegenheit
zu bewahren. 2Dies gilt auch nach Beendigung ihres
Amtes.

Abschnitt 5

Kriminologische Forschung im Strafvollzug

Art. 189

Kriminologischer Dienst

(1) Dem kriminologischen Dienst obliegt es, in Zu-
sammenarbeit mit den Einrichtungen der Forschung
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den Vollzug, insbesondere die Behandlungsmethoden,
wissenschaftlich fortzuentwickeln und seine Ergeb-
nisse für Zwecke der Strafrechtspflege nutzbar zu ma-
chen.

(2) Art. 204 gilt entsprechend.

Teil 6

Vollzug des Strafarrests, Akten, 
Datenschutz, Arbeitslosenversicherung

Abschnitt 1

Vollzug des Strafarrests in Justizvollzugsanstalten

Art. 190

Grundsatz

1Für den Vollzug des Strafarrests in Justizvollzugs-
anstalten gelten die Vorschriften über den Vollzug der
Freiheitsstrafe (Art. 2 bis 116) entsprechend, soweit im
Folgenden nichts anderes bestimmt ist. 2Art. 49 findet
nur in den Fällen einer in Art. 42 erwähnten Beschäfti-
gung Anwendung.

Art. 191

Unterbringung, Besuche und Schriftverkehr

(1) 1Eine gemeinsame Unterbringung während der
Arbeit, Freizeit und Ruhezeit (Art. 19 und 20) ist nur
mit Einwilligung der Gefangenen zulässig. 2Dies gilt
nicht, wenn Strafarrest in Unterbrechung einer Straf-
haft oder einer Unterbringung im Vollzug einer frei-
heitsentziehenden Maßregel der Besserung und Siche-
rung vollzogen wird.

(2) Den Gefangenen soll gestattet werden, einmal
wöchentlich Besuch zu empfangen.

(3) Besuche und Schriftwechsel dürfen nur unter-
sagt oder überwacht werden, wenn dies aus Gründen
der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt notwendig
ist.

Art. 192

Kleidung, Wäsche und Bettzeug

Gefangene dürfen eigene Kleidung, Wäsche und ei-
genes Bettzeug benutzen, wenn Gründe der Sicherheit
nicht entgegenstehen und die Gefangenen für Reini-
gung, Instandsetzung und regelmäßigen Wechsel auf
eigene Kosten sorgen.

Art. 193

Einkauf

Gefangene dürfen Nahrungs- und Genussmittel so-
wie Mittel zur Körperpflege in angemessenem Umfang
durch Vermittlung der Anstalt auf eigene Kosten er-
werben.

Art. 194

Unmittelbarer Zwang

1Beim Vollzug des Strafarrests dürfen zur Vereite-
lung einer Flucht oder zur Wiederergreifung (Art. 107
Abs. 1 Nr. 3) keine Schusswaffen gebraucht werden.
2Dies gilt nicht, wenn Strafarrest in Unterbrechung ei-
ner Untersuchungshaft, einer Strafhaft oder einer Un-
terbringung im Vollzug einer freiheitsentziehenden
Maßregel der Besserung und Sicherung vollzogen
wird.

Abschnitt 2

Akten

Art. 195

Akten

(1) Über jeden Gefangenen und jede Gefangene wer-
den Personalakten geführt (Gefangenenpersonalak-
ten).

(2) Für jeden Gefangenen und jede Gefangene sind
vom Anstaltsarzt oder von der Anstaltsärztin Gesund-
heitsakten zu führen.

(3) Über die im Rahmen einer Therapie erhobenen
Daten im Sinn von Art. 200 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 sind
Therapieakten zu führen.

(4) Die in Abs. 1 bis 3 genannten Akten können auch
elektronisch geführt werden.

Abschnitt 3

Datenschutz

Art. 196

Datenerhebung

(1) Die Anstalt darf personenbezogene Daten erhe-
ben, soweit deren Kenntnis für die Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderlich ist. 

(2) 1Personenbezogene Daten sind bei dem oder der
Betroffenen zu erheben. 2Für die Erhebung ohne Mit-
wirkung des oder der Betroffenen, die Erhebung bei
anderen Personen oder Stellen und für die Hinweis-
und Aufklärungspflichten gelten Art. 16 Abs. 2 bis 4
des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG).

(3) Daten über Personen, die nicht Gefangene sind,
dürfen ohne ihre Mitwirkung bei Personen oder Stellen
außerhalb der Anstalt nur erhoben werden, wenn sie
für die Behandlung der Gefangenen, die Sicherheit der
Anstalt oder die Sicherung des Vollzugs einer Frei-
heitsstrafe unerlässlich sind und die Art der Erhebung
schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht beein-
trächtigt.

(4) 1Über eine ohne ihre Kenntnis vorgenommene
Erhebung personenbezogener Daten werden die Be-
troffenen unter Angabe dieser Daten unterrichtet, so-
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weit der in Abs. 1 genannte Zweck dadurch nicht ge-
fährdet wird. 2Sind die Daten bei anderen Personen
oder Stellen erhoben worden, kann die Unterrichtung
unterbleiben, wenn

1. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem
Wesen nach, insbesondere wegen des überwiegen-
den berechtigten Interesses Dritter, geheim gehalten
werden müssen oder

2. der Aufwand der Unterrichtung außer Verhältnis
zum Schutzzweck steht und keine Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige
Interessen der Betroffenen beeinträchtigt werden.

Art. 197

Verarbeitung und Nutzung

(1) 1Die Anstalt darf personenbezogene Daten ver-
arbeiten und nutzen, soweit dies für den Vollzug der
Freiheitsstrafe erforderlich ist. 2Die Anstalt kann Ge-
fangene verpflichten, einen Lichtbildausweis mit sich
zu führen, wenn dies aus Gründen der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt erforderlich ist.

(2) Die Verarbeitung und Nutzung personenbezoge-
ner Daten für andere Zwecke ist zulässig, soweit dies

1. zur Abwehr von sicherheitsgefährdenden oder ge-
heimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde
Macht oder von Bestrebungen im Geltungsbereich
des Grundgesetzes, die durch Anwendung von Ge-
walt oder darauf gerichteter Vorbereitungshand-
lungen

a) gegen die freiheitliche demokratische Grundord-
nung, den Bestand oder die Sicherheit des Bun-
des oder eines Landes gerichtet sind,

b) eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amts-
führung der Verfassungsorgane des Bundes oder
eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel ha-
ben oder

c) auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutsch-
land gefährden,

2. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl oder einer Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit,

3. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchti-
gung der Rechte einer anderen Person,

4. zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten
sowie zur Verhinderung oder Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt gefährdet werden, oder

5. für Maßnahmen der Strafvollstreckung oder straf-
vollstreckungsrechtliche Entscheidungen

erforderlich ist.

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere
Zwecke liegt nicht vor, soweit sie dem gerichtlichen
Rechtsschutz nach den §§ 109 bis 121 StVollzG oder
den in Art. 17 Abs. 3 BayDSG genannten Zwecken
dient.

(4) 1Über die in Abs. 1 und 2 geregelten Zwecke hin-
aus dürfen zuständigen öffentlichen Stellen personen-
bezogene Daten übermittelt werden, soweit dies für

1. Maßnahmen der Gerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe,
Bewährungshilfe oder Führungsaufsicht,

2. Entscheidungen in Gnadensachen,

3. Statistiken der Rechtspflege,

4. sozialrechtliche Maßnahmen,

5. die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für Angehörige
(§ 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB) der Gefangenen,

6. dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zu-
sammenhang mit der Aufnahme und Entlassung
von Soldaten,

7. ausländerrechtliche Maßnahmen oder

8. die Durchführung der Besteuerung

erforderlich ist. 2Eine Übermittlung für andere
Zwecke ist auch zulässig, soweit eine andere gesetzli-
che Vorschrift dies vorsieht und sich dabei ausdrück-
lich auf personenbezogene Daten über Gefangene be-
zieht.

(5) 1Öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen darf
die Anstalt auf schriftlichen Antrag mitteilen, ob sich
eine Person in Haft befindet sowie ob und wann ihre
Entlassung voraussichtlich bevorsteht und wie die
Entlassungsadresse lautet, soweit

1. die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständig-
keit der öffentlichen Stelle liegenden Aufgaben er-
forderlich ist oder

2. von nichtöffentlichen Stellen ein berechtigtes Inter-
esse an dieser Mitteilung glaubhaft dargelegt wird
und die Gefangenen kein schutzwürdiges Interesse
an dem Ausschluss der Übermittlung haben.

2Verletzten einer Straftat können darüber hinaus auf
schriftlichen Antrag Auskünfte über die Vermögens-
verhältnisse von Gefangenen erteilt werden, wenn die
Erteilung zur Feststellung oder Durchsetzung von
Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit der Straftat
erforderlich ist. 3Die Gefangenen werden vor der Mit-
teilung gehört, es sei denn, hierdurch droht eine Verei-
telung des Zwecks der Mitteilung. 4Ist die Anhörung
unterblieben, werden die betroffenen Gefangenen
über die Mitteilung der Anstalt nachträglich unter-
richtet.

(6) 1Akten mit personenbezogenen Daten dürfen nur
anderen Justizvollzugsanstalten, den zur Dienst- oder
Fachaufsicht oder zu dienstlichen Weisungen befugten
Stellen, den für strafvollzugs-, strafvollstreckungs-
und strafrechtliche Entscheidungen zuständigen Ge-
richten sowie den Strafvollstreckungs- und Strafver-
folgungsbehörden überlassen werden; die Überlas-
sung an andere öffentliche Stellen ist zulässig, soweit
die Erteilung einer Auskunft einen unvertretbaren
Aufwand erfordert oder nach Darlegung der Aktenein-
sicht begehrenden Stellen für die Erfüllung der Aufga-
be nicht ausreicht. 2Entsprechendes gilt für die Über-
lassung von Akten an die von der Anstalt mit Gutach-
ten beauftragten Stellen.
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(7) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach
Abs. 1, 2 oder 4 übermittelt werden dürfen, weitere
personenbezogene Daten der Betroffenen oder Dritter
in Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder
nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die
Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht
berechtigte Interessen der Betroffenen oder Dritter an
deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine
Verarbeitung oder Nutzung dieser Daten durch den
Empfänger ist unzulässig.

(8) Bei der Überwachung der Besuche oder des
Schriftwechsels sowie bei der Überwachung des In-
halts von Paketen bekannt gewordene personenbezo-
gene Daten dürfen nur für die in Abs. 2 aufgeführten
Zwecke, für das gerichtliche Verfahren nach den §§ 109
bis 121 StVollzG, zur Wahrung der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt oder nach Anhörung der Gefan-
genen für Zwecke der Behandlung verarbeitet und ge-
nutzt werden.

(9) Personenbezogene Daten, die gemäß Art. 196
Abs. 3 über Personen, die nicht Gefangene sind, erho-
ben worden sind, dürfen nur zur Erfüllung des Erhe-
bungszwecks oder für die in Abs. 2 geregelten Zwecke
verarbeitet oder genutzt werden.

(10) Die Übermittlung von personenbezogenen Da-
ten unterbleibt, soweit die in Art. 200 Abs. 2, Art. 202
Abs. 2 und 4 geregelten Einschränkungen oder beson-
dere gesetzliche Verwendungsregelungen entgegenste-
hen.

(11) 1Die Verantwortung für die Zulässigkeit der
Übermittlung trägt die Anstalt. 2Erfolgt die Übermitt-
lung auf Ersuchen einer öffentlichen Stelle, trägt diese
die Verantwortung. 3In diesem Fall prüft die Anstalt
nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der
Aufgaben des Empfängers liegt und Abs. 8 bis 10 der
Übermittlung nicht entgegenstehen, es sei denn, dass
besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der
Übermittlung besteht.

Art. 198

Zentrale Datei, automatisiertes Verfahren

(1) Die gemäß Art. 196 erhobenen Daten können für
sämtliche Anstalten im Geltungsbereich dieses Geset-
zes in einer zentralen Datei gespeichert werden.

(2) 1Die Einrichtung eines automatisierten Verfah-
rens, das die Übermittlung oder den Abruf personen-
bezogener Daten aus der zentralen Datei gemäß 
Art. 197 Abs. 2 und 4 ermöglicht, ist zulässig. 2Die au-
tomatisierte Übermittlung der für § 13 Abs. 1 Satz 3 des
Bundeskriminalamtgesetzes erforderlichen personen-
bezogenen Daten kann auch anlassunabhängig erfol-
gen.

(3) Für die Durchführung des automatisierten Ab-
rufverfahrens gelten Art. 8 Abs. 2 und 3 BayDSG ent-
sprechend.

Art. 199

Zweckbindung

1Von der Anstalt übermittelte personenbezogene

Daten dürfen nur zu dem Zweck verarbeitet oder ge-
nutzt werden, zu dessen Erfüllung sie übermittelt wor-
den sind. 2Der Empfänger darf die Daten für andere
Zwecke nur verarbeiten oder nutzen, soweit sie ihm
auch für diese Zwecke hätten übermittelt werden dür-
fen, und wenn im Fall einer Übermittlung an nichtöf-
fentliche Stellen die übermittelnde Anstalt zuge-
stimmt hat. 3Die Anstalt hat den nichtöffentlichen
Empfänger auf die Zweckbindung nach Satz 1 hinzu-
weisen.

Art. 200

Schutz besonderer Daten

(1) 1Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis
der Gefangenen und personenbezogene Daten, die an-
lässlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden
sind, dürfen in der Anstalt nicht allgemein kenntlich
gemacht werden. 2Andere personenbezogene Daten
über die Gefangenen dürfen innerhalb der Anstalt all-
gemein kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein
geordnetes Zusammenleben in der Anstalt erforder-
lich ist; Art. 197 Abs. 8 bis 10 bleiben unberührt.

(2) 1Personenbezogene Daten, die

1. Ärzten, Zahnärzten oder Angehörigen eines solchen
Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die
Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich gere-
gelte Ausbildung erfordert,

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wis-
senschaftlicher Abschlussprüfung,

3. staatlich anerkannten Sozialarbeitern oder staatlich
anerkannten Sozialpädagogen 

von Gefangenen als Geheimnis anvertraut oder über
Gefangene sonst bekannt geworden sind, unterliegen
auch gegenüber der Anstalt der Schweigepflicht. 2Die
in Satz 1 genannten Personen haben sich gegenüber
dem Anstaltsleiter oder der Anstaltsleiterin zu offen-
baren, soweit dies für die Aufgabenerfüllung der An-
stalt oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für
Leib oder Leben der Gefangenen oder Dritter erfor-
derlich ist. 3Der Arzt oder die Ärztin ist zur Offenba-
rung ihm oder ihr im Rahmen der allgemeinen Ge-
sundheitsfürsorge bekannt gewordener Geheimnisse
befugt, soweit dies für die Aufgabenerfüllung der An-
stalt unerlässlich oder zur Abwehr von erheblichen
Gefahren für Leib oder Leben der Gefangenen oder
Dritter erforderlich ist. 4Sonstige Offenbarungsbefug-
nisse bleiben unberührt. 5Die Gefangenen sind vor der
Erhebung über die nach den Sätzen 2 und 3 bestehen-
den Offenbarungsbefugnisse zu unterrichten.

(3) 1Die nach Abs. 2 offenbarten Daten dürfen nur
für den Zweck, für den sie offenbart wurden oder für
den eine Offenbarung zulässig gewesen wäre, und nur
unter denselben Voraussetzungen verarbeitet oder ge-
nutzt werden, unter denen eine in Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1
bis 3 genannte Person selbst hierzu befugt wäre. 2Der
Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin kann unter die-
sen Voraussetzungen die unmittelbare Offenbarung
gegenüber bestimmten Anstaltsbediensteten allge-
mein zulassen. 3Warnhinweise, die keinen Rückschluss
auf konkrete Erkrankungen zulassen, sind zulässig,
soweit dies zur Abwehr von erheblichen Gefahren für
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Leib oder Leben der Gefangenen oder Dritter erfor-
derlich ist.

(4) Sofern Ärzte oder Psychologen außerhalb des
Vollzugs mit der Untersuchung oder Behandlung Ge-
fangener beauftragt werden, gilt Abs. 2 entsprechend
mit der Maßgabe, dass die beauftragte Person auch zur
Unterrichtung der in der Anstalt mit der entsprechen-
den Behandlung betrauten Person befugt ist.

Art. 201

Schutz der Daten in Akten und Dateien

(1) Die einzelnen Vollzugsbediensteten dürfen sich
von personenbezogenen Daten nur Kenntnis verschaf-
fen, soweit dies zur Erfüllung der ihnen obliegenden
Aufgaben oder für die Zusammenarbeit nach Art. 175
Abs. 1 erforderlich ist.

(2) 1Akten und Dateien mit personenbezogenen Da-
ten sind durch die erforderlichen technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen gegen unbefugten Zu-
gang und unbefugten Gebrauch zu schützen. 2Gesund-
heitsakten und Therapieakten sind getrennt von ande-
ren Unterlagen zu führen und besonders zu sichern.
3Im Übrigen gilt für die Art und den Umfang der
Schutzvorkehrungen Art. 7 BayDSG.

Art. 202

Löschung, Sperrung, Berichtigung

(1) 1Die in Dateien gespeicherten personenbezoge-
nen Daten sind spätestens fünf Jahre nach der Entlas-
sung oder Verlegung der Gefangenen in eine andere
Anstalt zu löschen. 2Hiervon können bis zum Ablauf
der Aufbewahrungsfrist für die Gefangenenpersonal-
akten die Gefangenenbuchnummer, die Angaben über
Familienname, Vorname, Geburtsname, Geburtstag,
Geburtsort, Eintritts- und Austrittsdatum der Gefan-
genen sowie die aufnehmende Anstalt bei Verlegung
ausgenommen werden, soweit dies für das Auffinden
der Gefangenenpersonalakten erforderlich ist.

(2) 1Personenbezogene Daten in Akten dürfen nach
Ablauf von fünf Jahren seit der Entlassung der Gefan-
genen nur übermittelt oder genutzt werden, soweit dies

1. zur Verfolgung von Straftaten,

2. für die Durchführung wissenschaftlicher For-
schungsvorhaben gemäß Art. 204,

3. zur Behebung einer bestehenden Beweisnot,

4. zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von
Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit dem
Vollzug einer Freiheitsstrafe

unerlässlich ist. 2Diese Verwendungsbeschränkungen
enden, wenn die Gefangenen erneut zum Vollzug einer
Freiheitsstrafe aufgenommen werden oder die Betrof-
fenen eingewilligt haben.

(3) 1Bei der Aufbewahrung von Akten mit nach Abs. 2
gesperrten Daten dürfen folgende Fristen nicht über-
schritten werden:

1. für Gefangenenpersonalakten, 
Gesundheitsakten und Therapieakten 20 Jahre,

2. für Gefangenenbücher 30 Jahre.

2Dies gilt nicht, wenn auf Grund bestimmter Tatsa-
chen anzunehmen ist, dass die Aufbewahrung für die
in Abs. 2 Satz 1 genannten Zwecke weiterhin erforder-
lich ist. 3Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem auf
das Jahr der aktenmäßigen Weglegung folgenden Ka-
lenderjahr. 4Die archivrechtlichen Vorschriften blei-
ben unberührt.

(4) Wird festgestellt, dass unrichtige Daten übermit-
telt worden sind, ist dies dem Empfänger mitzuteilen,
wenn dies zur Wahrung schutzwürdiger Interessen der
Betroffenen erforderlich ist.

(5) Im Übrigen gelten für die Berichtigung, Lö-
schung und Sperrung personenbezogener Daten 
Art. 11 und 12 BayDSG.

Art. 203

Auskunft an die Betroffenen, Akteneinsicht

Die Betroffenen erhalten Auskunft nach Maßgabe
des Art. 10 BayDSG und, soweit eine Auskunft für die
Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen nicht aus-
reicht und sie hierfür auf die Einsichtnahme angewie-
sen sind, Akteneinsicht. 

Art. 204

Auskunft und Akteneinsicht für
wissenschaftliche Zwecke

Für die Auskunft und Akteneinsicht für wissen-
schaftliche Zwecke gilt § 476 StPO entsprechend.

Art. 205

Anwendung des Bayerischen Datenschutzgesetzes

Die Regelungen des Bayerischen Datenschutzgeset-
zes über Begriffsbestimmungen (Art. 4), das Datenge-
heimnis (Art. 5), den Schadensersatz (Art. 14), Einho-
lung und Form der Einwilligung der Betroffenen 
(Art. 15 Abs. 2 bis 4), die Durchführung des Daten-
schutzes (Art. 25 bis 27), die Bestimmungen über die
Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz (Art. 29 bis 33) sowie die Straf- und Buß-
geldvorschriften (Art. 37) sind anzuwenden.

Abschnitt 4

Arbeitslosenversicherung

Art. 206

Einbehaltung von Beitragsteilen

Soweit die Anstalt Beiträge zur Bundesagentur für
Arbeit zu entrichten hat, hat sie von dem Arbeitsent-
gelt oder der Ausbildungsbeihilfe einen Betrag einzu-
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behalten, der dem Anteil der Gefangenen am Beitrag
entsprechen würde, wenn sie diese Bezüge als Arbeit-
nehmer erhielten.

Teil 7

Schlussvorschriften

Art. 207

Einschränkung von Grundrechten

Auf Grund dieses Gesetzes können die Grundrechte
auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit
der Person sowie das Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnis (Art. 2 Abs. 2 Sätze 1 und 2 sowie Art. 10 Abs. 1
des Grundgesetzes, Art. 102 Abs. 1, Art. 112 Abs. 1 und
Art. 109 der Verfassung) eingeschränkt werden.

Art. 208

Regelungsumfang

Dieses Gesetz ersetzt im Freistaat Bayern § 91 Abs. 4
und § 92 Abs. 1 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember
1974 (BGBl I S. 3427), zuletzt geändert durch Art. 3 des
Gesetzes vom 13. April 2007 (BGBl I S. 513), sowie das
Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der
freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und
Sicherung (Strafvollzugsgesetz – StVollzG) vom 16.
März 1976 (BGBl I S. 581, ber. S. 2088, 1977 I S. 436),
zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 11 des Gesetzes vom
19. Februar 2007 (BGBl I S. 122), mit Ausnahme der
Vorschrift des § 43 Abs. 11 Satz 2 Halbsatz 2 und der
Vorschriften über den Pfändungsschutz (§ 50 Abs. 2
Satz 5, § 51 Abs. 4 und 5, § 75 Abs. 3, §§ 130 und 176 
Abs. 4), das gerichtliche Verfahren (§§ 109 bis 121 und
130), die Strafvollstreckung und Untersuchungshaft
(§§ 122 und 177), die Unterbringung in einem psychia-
trischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt
(§§ 136 bis 138), den Vollzug von Ordnungs-, Siche-
rungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft (§§ 171 bis 175)
sowie den unmittelbaren Zwang in Justizvollzugsan-
stalten beim Vollzug der Untersuchungshaft, der einst-
weiligen Unterbringung nach § 126a StPO, des Ju-
gendarrests und der Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs-
und Erzwingungshaft (§ 178 Abs. 1 bis 3).

Art. 209

Änderung anderer Rechtsvorschriften

(1) In Art. 50 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des

Gerichtsverfassungsgesetzes und von Verfahrensge-
setzen des Bundes – AGGVG – (BayRS 300–1–1–J), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 8. März 2007 (GVBl 
S. 212), werden die Worte „des bürgerlichen Rechts, 
des Strafrechts und des Strafvollzugs“ durch die Wor-
te „des bürgerlichen Rechts und des Strafrechts“ er-
setzt. 

(2) In Art. 67 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes über die Auf-
gaben und Befugnisse der Bayerischen Staatlichen Po-
lizei (Polizeiaufgabengesetz – PAG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. September 1990 (GVBl 
S. 397, BayRS 2012–1–1–I), zuletzt geändert durch § 1
des Gesetzes vom 24. Dezember 2005 (GVBl S. 641),
werden die Worte „§ 100 des Strafvollzugsgesetzes“
durch die Worte „Art. 107 des Bayerischen Strafvoll-
zugsgesetzes“ ersetzt.

(3) In Art. 1 Abs. 1 des Gesetzes über die sicherheits-
und ordnungsrechtlichen Befugnisse der Justizbediens-
teten – JSOG – (BayRS 300–12–5–J) werden vor dem
Wort „Strafvollzugsgesetz“ die Worte „Bayerischen
Strafvollzugsgesetz oder dem“ und in Nr. 1 vor den
Worten „§§ 94 bis 101 und 178 des Strafvollzugsgeset-
zes“ die Worte „Art. 101 bis 108, 122 und 160 des
Bayerischen Strafvollzugsgesetzes oder den“ einge-
fügt.

Art. 210

Inkrafttreten, Übergangsvorschriften

(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.
2Abweichend von Satz 1 treten Art. 137 Abs. 2 Sätze 2
bis 5 am 1. Januar 2011 in Kraft.

(2) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2012 gelten
Art. 11 Abs. 2 und Art. 132 Abs. 2 mit der Maßgabe, dass
in diesen Vorschriften jeweils an die Stelle des Wortes
„sollen“ das Wort „können“ tritt.

München, den 10. Dezember 2007

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Günther  B e c k s t e i n
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Bayerische Sammlungsgesetz (BaySammlG)
vom 11. Juli 1963 (BayRS 2185–1–I), zuletzt geändert
durch § 31 des Gesetzes vom 24. April 2001 (GVBl 
S. 140), wird aufgehoben.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

München, den 10. Dezember 2007

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Günther  B e c k s t e i n

2185–1–I

Gesetz
zur Aufhebung des

Bayerischen Sammlungsgesetzes

Vom 10. Dezember 2007
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des Bayerischen Rundfunkgesetzes

Das Gesetz über die Errichtung und die Aufgaben
einer Anstalt des öffentlichen Rechts „Der Bayerische
Rundfunk“ (Bayerisches Rundfunkgesetz – BayRG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober
2003 (GVBl S. 792, BayRS 2251–1–S), geändert durch 
§ 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2006 (GVBl S. 1008),
wird wie folgt geändert:

1. Art. 4a Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Mediendienste“ durch
das Wort „Telemedien“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird das Wort „Mediendiensten“ durch
das Wort „Telemedien“ ersetzt.

2. In Art. 18a Satz 1 werden die Worte „Art. 14 Abs. 1
Sätze 1 und 2 Nr. 1 des Bayerischen Pressegesetzes
(BayPrG)“ durch die Worte „Art. 14 Abs. 1 Sätze 1
und 2 Nrn. 1 und 3 des Bayerischen Pressegesetzes“
ersetzt.

§ 2

Änderung des Bayerischen Mediengesetzes

Das Gesetz über die Entwicklung, Förderung und
Veranstaltung privater Rundfunkangebote und ande-
rer Mediendienste in Bayern (Bayerisches Medienge-
setz – BayMG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 22. Oktober 2003 (GVBl S. 799, BayRS 2251–4–S),
geändert durch § 2 des Gesetzes vom 11. Dezember
2006 (GVBl S. 1008), wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift des Gesetzes erhält folgende Fas-
sung:

„Gesetz über die Entwicklung, Förderung und
Veranstaltung privater Rundfunkangebote und
anderer Telemedien in Bayern (Bayerisches Me-
diengesetz – BayMG)“

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift des Dritten Abschnitts erhält
folgende Fassung:

„Förderung von lokalen und regionalen Fern-
sehangeboten, Organisation und Genehmigung
von Rundfunkprogrammen“   

b) In Art. 23 wird der Klammerhinweis „(aufgeho-
ben)“ durch folgende Überschrift ersetzt:

„Förderung von lokalen und regionalen Fern-
sehangeboten“

c) Die Überschrift des Art. 33 erhält folgende Fas-
sung:

„Betrieb von Kabelanlagen“

3. In Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 3 wird das Wort
„Mediendiensten“ jeweils durch das Wort „Tele-
medien“ ersetzt.

4. In Art. 7 Satz 2 werden die Worte „§ 5a des Rund-
funkstaatsvertrags“ durch die Worte „§ 4 des
Rundfunkstaatsvertrags“ ersetzt.

5. In Art. 11 Satz 2 Nr. 8 wird nach dem Wort „auf-
weisen.“ folgender Satz eingefügt:

„Sie betraut lokale und regionale Fernsehanbieter
mit der öffentlichen Aufgabe und fördert deren
Fernsehangebote nach Maßgabe von Art. 23.“

6. In Art. 12 Abs. 2 Satz 2 Nr. 10 und Art. 14 Abs. 1
Satz 2 Nr. 2 werden die Worte „Art. 33 Abs. 6“ 
jeweils durch die Worte „Art. 23 Abs. 12“ und 
das Wort  „Mediendienste-Staatsvertrags“ jeweils
durch das Wort „Rundfunkstaatsvertrags“ ersetzt.

7. In Art. 20 Abs. 1 werden das Wort „sind“ durch das
Wort „ist“ und die Worte „die §§ 47 bis 47f des
Rundfunkstaatsvertrags“ durch die Worte „§ 47
des Rundfunkstaatsvertrags“ ersetzt.

8. In Art. 21 Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte „§ 55 des
Rundfunkstaatsvertrags“ durch die Worte „§ 63
des Rundfunkstaatsvertrags“ ersetzt.

9. Die Überschrift des Dritten Abschnitts erhält fol-
gende Fassung:

„Förderung von lokalen und regionalen Fernseh-
angeboten, Organisation und Genehmigung von
Rundfunkprogrammen“ 

10. Es wird folgender Art. 23 eingefügt:

„Art. 23

Förderung von lokalen und
regionalen Fernsehangeboten

(1) 1Die in Erfüllung der öffentlichen Aufgabe
nach den Abs. 2 bis 4 hergestellten und verbreite-
ten lokalen und regionalen Fernsehangebote wer-

2251–1–S ,  2251–4–S

Gesetz
zur Änderung des

Bayerischen Rundfunkgesetzes und des Bayerischen Mediengesetzes

Vom 10. Dezember 2007



den nach Maßgabe der Abs. 6 bis 12 gefördert. 2Da-
mit soll sichergestellt werden, dass die Bevölke-
rung Bayerns flächendeckend und gleichwertig
mit hochwertigen lokalen und regionalen Fernseh-
angeboten neben bestehenden lokalen und regio-
nalen Hörfunkangeboten, sonstigen elektroni-
schen Medien und Druckwerken versorgt wird.

(2) 1Die Landeszentrale kann nach Art. 26 ge-
nehmigte lokale und regionale Fernsehanbieter
mit der öffentlichen Aufgabe, die bestehende Viel-
falt der Meinungen im jeweiligen Versorgungsge-
biet durch qualitätvolle Fernsehprogramme in
gleichgewichtiger Weise zum Ausdruck zu brin-
gen, betrauen. 2Weitere Voraussetzung für die Be-
trauung ist eine plurale gesellschaftsrechtliche
Zusammensetzung des Anbieters, die keinem Ge-
sellschafter einen beherrschenden Einfluss in den
Organen der Gesellschaft ermöglicht, oder die Ein-
richtung eines Programmausschusses. 3Der Pro-
grammausschuss wird vom Medienrat aus seiner
Mitte bestellt. 4Unbeschadet der Trägerschaftsbe-
fugnisse der Landeszentrale hat der Programm-
ausschuss alle Rechte eines Programmbeirats im
Sinn des § 32 des Rundfunkstaatsvertrags; das
Nähere regelt die Landeszentrale durch Satzung.
5Mit der Betrauung sind die Anbieter unbeschadet
der Vorgaben dieses Gesetzes für Rundfunkange-
bote verpflichtet

1. zur Herstellung und Verbreitung jeweils eines
aktuellen und authentischen Nachrichten- und
Informationsprogramms von Montag bis Frei-
tag mit einem täglichen zeitlichen Produktions-
umfang von 20 Minuten ohne Hinzurechnung
der Sendezeit für Werbung. Das Programm setzt
sich zusammen aus Beiträgen zum örtlichen Ge-
schehen, insbesondere aus den Bereichen Poli-
tik, Kultur, Kirche, Wirtschaft und Soziales und
dient den Kommunikationsinteressen aller Fern-
sehzuschauer in dem lokalen oder regionalen
Versorgungsgebiet. In dem Programm wird über
die in dem jeweiligen Versorgungsgebiet rele-
vanten gesellschaftlichen und politischen Kräf-
te mit der gebotenen journalistischen Sorgfalt
berichtet. Diese Kräfte sollen auch in angemes-
senem Umfang in dem Programm zu Wort kom-
men. 

2. zur Herstellung und Verbreitung eines zusätzli-
chen authentischen lokalen oder regionalen
Programms bis zu einem gesamten zeitlichen
Produktionsumfang von 100 Minuten in der
Woche ohne Hinzurechnung der Sendezeit für
Werbung. Das Programm setzt sich zusammen
aus Beiträgen zu besonderen lokalen oder regio-
nalen Ereignissen und aus Beiträgen aus den
Bereichen Bildung, Heimatgeschichte, Kunst,
Brauchtum, Information, Beratung, Sport und
Unterhaltung, jeweils mit engem lokalen oder
regionalen Bezug. Die Verpflichtung kann auch
durch die Aufnahme eines lokalen oder regiona-
len Spartenprogramms erfüllt werden.

3. zur mehrfach wiederholten Ausstrahlung der in
den Nrn. 1 und 2 genannten Programme ent-
sprechend den Informationsinteressen und
Sehgewohnheiten der Zuschauer.

(3) 1Die Landeszentrale kann Anbieter in Bal-
lungsräumen über die Vorgaben des Abs. 2 hinaus

mit der Herstellung und Verbreitung eines weite-
ren Programms im Sinn von Abs. 2 Satz 5 Nr. 2 be-
trauen. 2Die Landeszentrale kann insbesondere
bei Anbietern in kleineren Versorgungsgebieten von
der Verpflichtung nach Abs. 2 Satz 5 Nr. 2 absehen. 

(4) Ein Anbieter kann auch mit der Herstellung
und Verbreitung eines lokalen oder regionalen
Spartenprogramms betraut werden, wenn dieses
Programm einen in Abs. 2 Satz 5 Nrn. 1 und 2 ge-
nannten Bereich betrifft, einen lokalen und regio-
nalen Bezug hat und zusätzlich zur Meinungsviel-
falt im Versorgungsgebiet beiträgt.

(5) 1Die Betrauung ist befristet auszusprechen.
2Sie kann mit einer Neugenehmigung oder mit der
Verlängerung einer Genehmigung verbunden wer-
den. 3Rechtsansprüche auf finanzielle oder sonsti-
ge Fördermaßnahmen werden mit der Betrauung
nicht begründet.

(6) 1Die Landeszentrale sorgt dafür, dass die lo-
kalen und regionalen Fernsehangebote nach den
Abs. 2 bis 4 im Rahmen der technischen und finan-
ziellen Möglichkeiten insgesamt flächendeckend
über die für Fernsehen allgemein üblichen techni-
schen Wege verbreitet werden. 2Dabei ist die fort-
schreitende Digitalisierung, die Eignung des je-
weiligen Verbreitungswegs für lokales und regio-
nales Fernsehen und das Verhältnis der möglichen
Reichweite zu den Kosten zu berücksichtigen.

(7) 1Die Förderung lokaler und regionaler Fern-
sehangebote nach den Abs. 2 bis 4 erfolgt aus staat-
lichen Mitteln nach Maßgabe des Staatshaushalts
und der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestim-
mungen. 2Im Rahmen der Förderung erhält die
Landeszentrale als Erstempfänger eine Zuwen-
dung. 3Die Landeszentrale leitet die Mittel an die
Zuwendungsberechtigten weiter. 4Dabei entschei-
det sie in eigener Verantwortung über das Vorlie-
gen der Zuwendungsvoraussetzungen. 5Die Lan-
deszentrale fördert die lokalen und regionalen
Fernsehangebote auf Antrag in Form von Zuwen-
dungsbescheiden. 6Dabei ist sicherzustellen, dass
die Ziele dieses Gesetzes jeweils mit dem gering-
sten Aufwand erreicht werden. 7Rechtsansprüche
auf finanzielle oder sonstige Fördermaßnahmen
werden nicht begründet.

(8) Bei der Festlegung der Höhe der Förderung
berücksichtigt die Landeszentrale insbesondere
die Größe des jeweiligen Versorgungsgebiets, den
Aufwand zur technischen Verbreitung des Pro-
gramms sowie die Möglichkeit des Anbieters, das
Programm selbst zu finanzieren.

(9) Die Förderung darf nicht über das hinausge-
hen, was erforderlich ist, um die durch die Erfül-
lung der Aufgaben nach den Abs. 2 bis 4 und 6 ver-
ursachten Ausgaben unter Berücksichtigung der
dabei erzielten Einnahmen und sonstiger Förde-
rungen abzudecken.

(10) Wenn die Erfüllung der Aufgaben nach den
Abs. 2 bis 4 nur einen Teil der Tätigkeiten eines An-
bieters ausmacht, müssen die Einnahmen und
Ausgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung
der Aufgabe und der Ausführung von anderweiti-
gen Leistungen in den Büchern getrennt ausgewie-
sen werden.
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(11) Die Anbieter und die Landeszentrale halten
sämtliche Unterlagen, anhand derer sich feststel-
len lässt, ob eine Förderung nach den Abs. 2 bis 10
ordnungsgemäß durchgeführt wurde, mindestens
für einen Zeitraum von zehn Jahren vor.

(12) Weitere Einzelheiten der Förderung nach
dieser Vorschrift  regelt die Landeszentrale durch
Satzung.“

11. Art. 25 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 6 Sätze 1 und 2 wird jeweils das Wort
„nur“ gestrichen.

b) Abs. 7 erhält folgende Fassung:

„(7) Ein Unternehmen, das mehr als 50 v.H.
der Gesamtauflage der im Versorgungsgebiet
periodisch erscheinenden Druckwerke mit mei-
nungsrelevantem Inhalt verbreitet, kann sich an
Rundfunkprogrammen beteiligen, wenn die in
Abs. 6 Satz 1 genannten Bedingungen vorliegen
oder wenn ausreichende Vorkehrungen gegen
das Entstehen vorherrschender Meinungsmacht
nach Abs. 5 Satz 2 getroffen werden.“

12. Art. 30 wird wie folgt geändert:

a) In den Sätzen 1 und 3 wird das Wort „Medien-
diensten“ jeweils durch das Wort „Telemedien“
ersetzt.

b) In Satz 4 werden das Wort „Mediendienste“
durch das Wort „Telemedien“ und die Worte
„Staatsvertrags über Mediendienste“ durch die
Worte „Rundfunkstaatsvertrags und des Tele-
mediengesetzes“ ersetzt.

13. Art. 33 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Betrieb von Kabelanlagen“

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Mediendien-
sten nach § 2 des Mediendienste-Staatsver-
trags“ durch die Worte „Telemedien nach § 2
Abs. 1 Sätze 3 und 4 des Rundfunkstaatsver-
trags“ ersetzt.

c) Abs. 3 bis 7 werden aufgehoben.

14. Art. 36 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Mediendienste“
durch das Wort „Telemedien“ und das
Wort „Mediendienst“ durch das Wort
„Telemedium“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „Mediendienst“
durch das Wort „Telemedium“ und das
Wort „Mediendienstes“ jeweils durch das
Wort „Telemediums“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Mediendiens-
ten“ durch das Wort „Telemedien“ ersetzt.

15. Art. 37 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „Nrn. 18 bis 25
des Rundfunkstaatsvertrags“ durch die Worte
„Nrn. 18 bis 23 des Rundfunkstaatsvertrags“
ersetzt.

b) Abs. 3 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3 und die Worte
„Abs. 1 bis 3“ werden durch die Worte „Abs. 1
und 2“ ersetzt.

16. Art. 38 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „Art. 14 Abs. 1 Sätze
1 und 2 Nr. 1 des Bayerischen Pressegesetzes“
durch die Worte „Art. 14 Abs. 1 Sätze 1 und 2
Nrn. 1 und 3 des Bayerischen Pressegesetzes“
ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Worte „Art. 37 Abs. 1 bis 3“
durch die Worte „Art. 37 Abs. 1 und 2“ ersetzt.

17. Art. 39 erhält folgende Fassung:

„Art. 39

Keine aufschiebende Wirkung

Anfechtungsklagen gegen den Erlass dringlicher
Anordnungen des Präsidenten nach Art. 15 Abs. 2
Nr. 3 haben keine aufschiebende Wirkung.“

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, 
Übergangsvorschriften

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

(2) § 2 Nr. 5 (Art. 11 Satz 2 Nr. 8 Satz 2) und Nr. 10
(Art. 23) treten mit Ablauf des 31. Dezember 2009
außer Kraft.

(3) 1Restmittel aus den Teilnehmerentgelten nach
Art. 33 Abs. 4 des Bayerischen Mediengesetzes in der
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2007 geltenden Fas-
sung stehen den Anbietern zu. 2Diese Restmittel sind in
erster Linie für  die Herstellung von lokalen und regio-
nalen Fernsehangeboten im Sinn des Art. 23 des
Bayerischen Mediengesetzes in der ab 1. Januar 2008
geltenden Fassung zu verwenden. 3Anfechtungsklagen
gegen Leistungsbescheide nach Art. 33 Abs. 4 Satz 7
des Bayerischen Mediengesetzes in der bis zum Ablauf
des 31. Dezember 2007 geltenden Fassung haben auch
nach dem 31. Dezember 2007 keine aufschiebende Wir-
kung.

München, den 10. Dezember 2007

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Günther  B e c k s t e i n



Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

(im Folgenden: „die Länder“genannt)

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Ziele des Staatsvertrages

Ziele des Staatsvertrages sind 

1. das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht
zu verhindern und die Voraussetzungen für eine
wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen,

1 Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informations-
verfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften
und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft
(ABl. EG Nr. L 204 S. 37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl.
EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit 
Beschluss vom 27. November 2007 dem zwischen dem
30. Januar 2007 und dem 31. Juli 2007 unterzeichneten
Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland
(Glücksspielstaatsvertrag – GlüStV) zugestimmt. Der
Staatsvertrag wird einschließlich des Anhangs „Richt-
linien zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücks-
spielsucht“ nachstehend bekannt gemacht. Der Tag,
an dem der Staatsvertrag nach seinem § 29 in Kraft
tritt, wird im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt
gegeben werden.

München, den 5. Dezember 2007

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Günther  B e c k s t e i n

2187–4–I

Bekanntmachung 
des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland

Vom 5. Dezember 2007

0000–0–0

Staatsvertrag
zum Glücksspielwesen in Deutschland 
(Glücksspielstaatsvertrag – GlüStV)1
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2. das Glücksspielangebot zu begrenzen und den
natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordne-
te und überwachte Bahnen zu lenken, insbesondere
ein Ausweichen auf nicht erlaubte Glücksspiele zu
verhindern,

3. den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleis-
ten, 

4. sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß
durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Ma-
chenschaften geschützt und die mit Glücksspielen
verbundene Folge- und Begleitkriminalität abge-
wehrt werden.

§ 2

Anwendungsbereich

Die Länder regeln mit diesem Staatsvertrag die Ver-
anstaltung, die Durchführung und die Vermittlung von
öffentlichen Glücksspielen. Für Spielbanken gelten
nur die §§ 1, 3 bis 8, 20 und 23.

§ 3

Begriffsbestimmungen

(1) Ein Glücksspiel liegt vor, wenn im Rahmen eines
Spiels für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt
verlangt wird und die Entscheidung über den Gewinn
ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt. Die Ent-
scheidung über den Gewinn hängt in jedem Fall vom
Zufall ab, wenn dafür der ungewisse Eintritt oder Aus-
gang zukünftiger Ereignisse maßgeblich ist. Auch Wet-
ten gegen Entgelt auf den Eintritt oder Ausgang eines
zukünftigen Ereignisses sind Glücksspiele. 

(2) Ein öffentliches Glücksspiel liegt vor, wenn für
einen größeren, nicht geschlossenen Personenkreis eine
Teilnahmemöglichkeit besteht oder es sich um ge-
wohnheitsmäßig veranstaltete Glücksspiele in Verei-
nen oder sonstigen geschlossenen Gesellschaften han-
delt.

(3) Ein Glücksspiel im Sinne des Abs. 1, bei dem ei-
ner Mehrzahl von Personen die Möglichkeit eröffnet
wird, nach einem bestimmten Plan gegen ein bestimm-
tes Entgelt die Chance auf einen Geldgewinn zu erlan-
gen, ist eine Lotterie. Die Vorschriften über Lotterien
gelten auch, wenn anstelle von Geld Sachen oder ande-
re geldwerte Vorteile gewonnen werden können (Aus-
spielung).

(4) Veranstaltet und vermittelt wird ein Glücksspiel
dort, wo dem Spieler die Möglichkeit zur Teilnahme
eröffnet wird.

(5) Annahmestellen und Lotterie-Einnehmer sind in
die Vertriebsorganisation von Veranstaltern nach § 10
Abs. 2 eingegliederte Vermittler.

(6) Gewerbliche Spielvermittlung betreibt, wer, oh-
ne Annahmestelle oder Lotterieeinnehmer zu sein,

1. einzelne Spielverträge an einen Veranstalter ver-
mittelt oder

2. Spielinteressenten zu Spielgemeinschaften zusam-

menführt und deren Spielbeteiligung dem Veran-
stalter – selbst oder über Dritte – vermittelt,

sofern dies jeweils in der Absicht geschieht, durch diese
Tätigkeit nachhaltig Gewinn zu erzielen.

§ 4

Allgemeine Bestimmungen

(1) Öffentliche Glücksspiele dürfen nur mit Erlaub-
nis der zuständigen Behörde des jeweiligen Landes
veranstaltet oder vermittelt werden. Das Veranstalten
und das Vermitteln ohne diese Erlaubnis (unerlaubtes
Glücksspiel) ist verboten. 

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Veran-
stalten oder das Vermitteln des Glücksspiels den Zie-
len des § 1 zuwiderläuft. Die Erlaubnis darf nicht für
das Vermitteln nach diesem Staatsvertrag nicht er-
laubter Glücksspiele erteilt werden. Auf die Erteilung
der Erlaubnis besteht kein Rechtsanspruch.

(3) Das Veranstalten und das Vermitteln von öffent-
lichen Glücksspielen darf den Erfordernissen des Ju-
gendschutzes nicht zuwiderlaufen. Die Teilnahme von
Minderjährigen ist unzulässig. Die Veranstalter und
die Vermittler haben sicherzustellen, dass Minder-
jährige von der Teilnahme ausgeschlossen sind. 

(4) Das Veranstalten und das Vermitteln öffentlicher
Glücksspiele im Internet ist verboten.

§ 5

Werbung

(1) Werbung für öffentliches Glücksspiel hat sich zur
Vermeidung eines Aufforderungscharakters bei Wah-
rung des Ziels, legale Glücksspielmöglichkeiten anzu-
bieten, auf eine Information und Aufklärung über die
Möglichkeit zum Glücksspiel zu beschränken.

(2) Werbung für öffentliches Glücksspiel darf nicht
in Widerspruch zu den Zielen des § 1 stehen, insbeson-
dere nicht gezielt zur Teilnahme am Glücksspiel auf-
fordern, anreizen oder ermuntern. Sie darf sich nicht
an Minderjährige oder vergleichbar gefährdete Ziel-
gruppen richten. Die Werbung darf nicht irreführend
sein und muss deutliche Hinweise auf das Verbot der
Teilnahme Minderjähriger, die von dem jeweiligen
Glücksspiel ausgehende Suchtgefahr und Hilfsmög-
lichkeiten enthalten.

(3) Werbung für öffentliches Glücksspiel ist im
Fernsehen (§§ 7 und 8 Rundfunkstaatsvertrag), im In-
ternet sowie über  Telekommunikationsanlagen verbo-
ten. 

(4) Werbung für unerlaubte Glücksspiele ist verbo-
ten. 

§ 6

Sozialkonzept

Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen
Glücksspielen sind verpflichtet, die Spieler zu verant-
wortungsbewusstem Spiel anzuhalten und der Entste-
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hung von Glücksspielsucht vorzubeugen. Zu diesem
Zweck haben sie Sozialkonzepte zu entwickeln, ihr
Personal zu schulen und die Vorgaben des Anhangs
„Richtlinien zur Vermeidung und Bekämpfung von
Glücksspielsucht“ zu erfüllen. In den Sozialkonzepten
ist darzulegen, mit welchen Maßnahmen den sozial-
schädlichen Auswirkungen des Glücksspiels vorge-
beugt werden soll und wie diese behoben werden sollen.

§ 7

Aufklärung

(1) Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen
Glücksspielen haben über die Wahrscheinlichkeit von
Gewinn und Verlust, die Suchtrisiken der von ihnen
angebotenen Glücksspiele, das Verbot der Teilnahme
Minderjähriger und Möglichkeiten der Beratung und
Therapie aufzuklären. 

(2) Lose, Spielscheine und Spielquittungen müssen
Hinweise auf die von dem jeweiligen Glücksspiel aus-
gehende Suchtgefahr und Hilfsmöglichkeiten enthalten.

§ 8

Spielersperre

(1) Zum Schutz der Spieler und zur Bekämpfung der
Glücksspielsucht sind die Spielbanken und die in § 10
Abs. 2 genannten Veranstalter verpflichtet, ein über-
greifendes Sperrsystem zu unterhalten.

(2) Die zur Teilnahme am Sperrsystem verpflichte-
ten Veranstalter sperren Personen, die dies beantragen
(Selbstsperre) oder von denen sie aufgrund der Wahrneh-
mung ihres Personals oder aufgrund von Meldungen
Dritter wissen oder aufgrund sonstiger tatsächlicher
Anhaltspunkte annehmen müssen, dass sie spielsucht-
gefährdet oder überschuldet sind, ihren finanziellen
Verpflichtungen nicht nachkommen oder Spieleinsätze
riskieren, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkom-
men oder Vermögen stehen (Fremdsperre).

(3) Die Sperre beträgt mindestens ein Jahr. Die Ver-
anstalter teilen die Sperre dem betroffenen Spieler un-
verzüglich schriftlich mit. 

(4) Die Veranstalter haben die in § 23 Abs. 1 genann-
ten Daten in eine Sperrdatei einzutragen. Ein Eintrag
ist auch zulässig, wenn nicht alle Daten erhoben wer-
den können. 

(5) Eine Aufhebung der Sperre ist frühestens nach
einem Jahr und nur auf schriftlichen Antrag des Spie-
lers möglich. Über diesen entscheidet der Veranstalter,
der die Sperre verfügt hat. 

Zweiter Abschnitt

Aufgaben des Staates

§ 9

Glücksspielaufsicht

(1) Die Glücksspielaufsicht hat die Aufgabe, die Er-

füllung der nach diesem Staatsvertrag bestehenden
oder auf Grund dieses Staatsvertrages begründeten öf-
fentlich-rechtlichen Verpflichtungen zu überwachen
sowie darauf hinzuwirken, dass unerlaubtes Glücks-
spiel und die Werbung hierfür unterbleiben. Die zu-
ständige Behörde des jeweiligen Landes kann die er-
forderlichen Anordnungen im Einzelfall erlassen. Sie
kann insbesondere 

1. jederzeit Auskunft und Vorlage aller Unterlagen
und Nachweise verlangen, die zur Prüfung im Rah-
men des Satzes 1 erforderlich sind,

2. Anforderungen an die Veranstaltung, Durchführung
und Vermittlung öffentlicher Glücksspiele und die
Werbung hierfür sowie an die Entwicklung und Um-
setzung des Sozialkonzepts stellen,

3. die Veranstaltung, Durchführung und Vermittlung
unerlaubter Glücksspiele und die Werbung hierfür
untersagen, 

4. Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten die
Mitwirkung an Zahlungen für unerlaubtes Glücks-
spiel und an Auszahlungen aus unerlaubtem
Glücksspiel untersagen und

5. Diensteanbietern im Sinne von § 3 Teledienstege-
setz, soweit sie nach diesem Gesetz verantwortlich
sind, die Mitwirkung am Zugang zu unerlaubten
Glücksspielangeboten untersagen.  

Sofern unerlaubtes Glücksspiel in mehreren Ländern
veranstaltet oder vermittelt wird oder dafür in meh-
reren Ländern geworben wird, kann jedes betroffene
Land die zuständige Behörde eines anderen Landes
ermächtigen, auch mit Wirkung für das betroffene
Land tätig zu werden.

(2) Widerspruch und Klage gegen diese Anordnun-
gen haben keine aufschiebende Wirkung. 

(3) Die Länder arbeiten bei der Glücksspielaufsicht
zusammen. Sie stimmen die Erlaubnisse für die in § 10
Abs. 2 genannten Veranstalter ab.

(4) Die Erlaubnis wird von der zuständigen Behörde
für das Gebiet des jeweiligen Landes oder einen Teil
dieses Gebietes erteilt. Sie ist widerruflich zu erteilen
und zu befristen. Sie kann, auch nachträglich, mit Ne-
benbestimmungen versehen werden. Die Erlaubnis ist
weder übertragbar noch kann sie einem Anderen zur
Ausübung überlassen werden.

(5) Die Erlaubnis zur Einführung neuer Glücks-
spielangebote durch die in § 10 Abs. 2 genannten Ver-
anstalter setzt voraus, dass

1. der Fachbeirat (§10 Abs. 1 Satz 2) zuvor die Auswir-
kungen des neuen Angebotes auf die Bevölkerung
untersucht und bewertet hat und

2. der Veranstalter im Anschluss an die Einführung
dieses Glücksspiels der Erlaubnisbehörde über die
sozialen Auswirkungen des neuen Angebotes be-
richtet.

Neuen Glücksspielangeboten steht die Einführung
neuer oder die erhebliche Erweiterung bestehender
Vertriebswege durch Veranstalter oder Vermittler
gleich.
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(6) Die Glücksspielaufsicht darf nicht durch eine
Behörde ausgeübt werden, die für die Finanzen des
Landes oder die Beteiligungsverwaltung der in § 10
Abs. 2 genannten Veranstalter  zuständig ist.

§ 10

Sicherstellung 
eines ausreichenden Glücksspielangebotes

(1) Die Länder haben zur Erreichung der Ziele des 
§ 1 die ordnungsrechtliche Aufgabe, ein ausreichendes
Glücksspielangebot sicherzustellen. Sie werden dabei
von einem Fachbeirat beraten, der sich aus Experten in
der Bekämpfung der Glücksspielsucht zusammen-
setzt. 

(2) Auf gesetzlicher Grundlage können die Länder
diese öffentliche Aufgabe selbst, durch juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts oder durch privatrecht-
liche Gesellschaften, an denen juristische Personen des
öffentlichen Rechts unmittelbar oder mittelbar maß-
geblich beteiligt sind, erfüllen. 

(3) Die Länder begrenzen die Zahl der Annahme-
stellen zur Erreichung der Ziele des § 1. 

(4) Es ist sicherzustellen, dass ein erheblicher Teil
der Einnahmen aus Glücksspielen zur Förderung öf-
fentlicher oder gemeinnütziger, kirchlicher oder mild-
tätiger Zwecke verwendet wird. 

(5) Anderen als den in Abs. 2 Genannten darf nur die
Veranstaltung von Lotterien und Ausspielungen nach
den Vorschriften des Dritten Abschnitts erlaubt wer-
den.

§ 11

Suchtforschung

Die Länder stellen die wissenschaftliche Forschung
zur Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren durch
Glücksspiele sicher. 

Dritter Abschnitt

Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential

§ 12

Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis gemäß § 4 Abs. 1 darf nur erteilt
werden, wenn

1. der Veranstaltung keine Versagungsgründe nach 
§ 13 entgegenstehen,

2. die in §§ 14, 15 Abs. 1 und 2 und § 16 Abs. 3 genann-
ten Voraussetzungen vorliegen,

3. mit der Veranstaltung keine wirtschaftlichen
Zwecke verfolgt werden, die über den mit dem Hin-
weis auf die Bereitstellung von Gewinnen verbun-
denen Werbeeffekt hinausgehen, und 

4. nicht zu erwarten ist, dass durch die Veranstaltung
selbst oder durch die Verwirklichung des Veranstal-
tungszwecks oder die Verwendung des Reinertrages
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet
wird oder die Beziehungen der Bundesrepublik
Deutschland zu anderen Staaten beeinträchtigt
werden.

Satz 1 Nr. 3 gilt nicht für Lotterien in der Form des
Gewinnsparens, wenn von einem Teilnahmebetrag
ein Teilbetrag von höchstens 20 vom Hundert als Los-
anteil für die Gewinnsparlotterie verwendet wird.  

(2) In der Erlaubnis kann für Veranstaltungen, die
traditionell in Verbindung mit dem Fernsehen präsen-
tiert werden und bei denen vorrangig die gemeinnüt-
zige Verwendung der Reinerträge dargestellt wird, eine
Befreiung vom Verbot der Fernsehwerbung (§ 5 Abs. 3)
zugelassen werden. In der Erlaubnis ist auch zu ent-
scheiden, inwieweit die Anforderungen der §§ 6 und 7
zu erfüllen sind.

(3) Soll eine Lotterie mit einem einheitlichen länder-
übergreifenden Spielplan in mehreren Ländern veran-
staltet werden, kann das Land, in dem der Veranstalter
seinen Sitz hat, eine Erlaubnis auch mit Wirkung für
die Länder erteilen, die hierzu ermächtigt haben.

§ 13

Versagungsgründe

(1) Eine Erlaubnis darf nicht erteilt werden, wenn
die Veranstaltung § 4 Abs. 2 bis 4 widerspricht. Dies ist
vor allem der Fall, wenn nicht auszuschließen ist, dass
die Veranstaltung der Lotterie wegen des insgesamt
bereits vorhandenen Glücksspielangebotes, insbeson-
dere im Hinblick auf die Zahl der bereits veranstalte-
ten Glücksspiele oder deren Art oder Durchführung
den Spieltrieb in besonderer Weise fördert.

(2) Eine Erlaubnis darf insbesondere nicht erteilt
werden, wenn 

1. der Spielplan vorsieht, dass 

a) die Bekanntgabe der Ziehungsergebnisse öfter
als zweimal wöchentlich erfolgt,

b) der Höchstgewinn einen Wert von 1 Million Euro
übersteigt oder

c) Teile des vom Spieler zu entrichtenden Entgeltes
zu dem Zweck angesammelt werden, Gewinne
für künftige Ziehungen zu schaffen (planmäßiger
Jackpot),

oder

2. eine interaktive Teilnahme in Rundfunk und Tele-
medien mit zeitnaher Gewinnbekanntgabe ermög-
licht wird. 

§ 14

Veranstalter

Eine Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der
Veranstalter 
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1. die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper-
schaftsteuergesetzes erfüllt und

2. zuverlässig ist, insbesondere die Gewähr dafür bie-
tet, dass die Veranstaltung ordnungsgemäß und für
die Spielteilnehmer sowie die Erlaubnisbehörde
nachvollziehbar durchgeführt und der Reinertrag
zweckentsprechend verwendet wird.

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für die von den in § 10 Abs. 2
genannten Veranstaltern und von der Körperschaft
des öffentlichen Rechts „Bayerisches Rotes Kreuz“
veranstalteten Lotterien und für Veranstaltungen in
der Form des Gewinnsparens (§ 12 Abs. 1 Satz 2).

(2) Soll die Veranstaltung ganz oder überwiegend
von einem Dritten durchgeführt werden, darf die Er-
laubnis nur erteilt werden, wenn nicht die Gefahr be-
steht, dass durch die Durchführung die Transparenz
und Kontrollierbarkeit der Veranstaltung beeinträch-
tigt wird und der Dritte 

1. die Anforderungen des Abs. 1 Nr. 2 erfüllt und

2. hinsichtlich der Durchführung der Veranstaltung
den Weisungen des Veranstalters unterliegt und kei-
nen maßgeblichen rechtlichen oder tatsächlichen
Einfluss auf den Veranstalter hat. 

§ 15

Spielplan,
Kalkulation und Durchführung der Veranstaltung

(1) Nach dem Spielplan müssen der Reinertrag, die
Gewinnsumme und die Kosten in einem angemessenen
Verhältnis zueinander stehen; die Kosten der Veran-
staltung sind so gering wie möglich zu halten. Reiner-
trag ist der Betrag, der sich aus der Summe der Entgel-
te nach Abzug von Kosten, Gewinnsumme und Steuern
ergibt. Für den Reinertrag und die Gewinnsumme sol-
len im Spielplan jeweils mindestens 30 vom Hundert
der Entgelte vorgesehen sein und es darf kein Grund zu
der Annahme bestehen, dass diese Anteile nicht er-
reicht werden. Bei der Antragstellung ist eine Kalkula-
tion vorzulegen, aus der sich die voraussichtlichen
Kosten der Veranstaltung, die Gewinnsumme, die
Steuern und der Reinertrag ergeben. Zeigt sich nach
Erteilung der Erlaubnis, dass die kalkulierten Kosten
voraussichtlich überschritten werden, ist dies der Er-
laubnisbehörde unverzüglich anzuzeigen und eine
neue Kalkulation vorzulegen.

(2) In den Kosten der Lotterie dürfen Kosten von
Dritten im Sinne des § 14 Abs. 2 nach Art und Umfang
nur insoweit berücksichtigt werden, als sie den Grund-
sätzen wirtschaftlicher Betriebsführung entsprechen.
Die Vergütung des Dritten soll nicht abhängig vom
Umsatz berechnet werden.

(3) Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde alle
Unterlagen vorzulegen und alle Auskünfte zu erteilen,
die zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Durch-
führung der Lotterie erforderlich sind. Insbesondere
hat er eine Abrechnung vorzulegen, aus der sich die
tatsächliche Höhe der Einnahmen, des Reinertrages,
der Gewinnausschüttung und der Kosten der Veran-
staltung ergibt.

(4) Die zuständige Behörde kann auf Kosten des Ver-

anstalters einen staatlich anerkannten Wirtschafts-
prüfer beauftragen oder dessen Beauftragung vom
Veranstalter verlangen, damit ein Gutachten zur Über-
prüfung der ordnungsgemäßen Planung oder Durch-
führung der Lotterie, insbesondere zur Angemessen-
heit der Kosten der Lotterie erstattet und der Behörde
vorgelegt wird. Die Kosten des Gutachtens sind Kosten
der Lotterie.

§ 16

Verwendung des Reinertrages

(1) Der Reinertrag der Veranstaltung muss zeitnah
für den in der Erlaubnis festgelegten Zweck verwendet
werden.

(2) Will der Veranstalter den Reinertrag für einen
anderen als den in der Erlaubnis festgelegten ge-
meinnützigen, kirchlichen oder mildtätigen Zweck
verwenden oder kann der Verwendungszweck nicht
oder nicht zeitnah verwirklicht werden, hat der Veran-
stalter dies der zuständigen Behörde unverzüglich an-
zuzeigen. Diese kann nach Anhörung des Veranstalters
den Verwendungszweck neu festlegen.

(3) Ein angemessener Anteil des Reinertrages soll in
dem Land verwendet werden, in dem die Lotterie ver-
anstaltet wird.

§ 17

Form und Inhalt der Erlaubnis

Die Erlaubnis wird schriftlich erteilt. In ihr sind ins-
besondere festzulegen

1. der Veranstalter sowie im Fall des § 14 Abs. 2 der
Dritte,

2. Art, Ort oder Gebiet sowie Beginn und Dauer der
Veranstaltung, 

3. der Verwendungszweck des Reinertrages, die Art
und Weise des Nachweises der Verwendung und der
Zeitpunkt, zu dem der Nachweis zu erbringen ist,

4. der Spielplan und

5. die Vertriebsform.

§ 18 

Kleine Lotterien 

Die Länder können von den Regelungen des Staats-
vertrages für nicht länderübergreifend veranstaltete
Lotterien abweichen, bei denen

1. die Summe der zu entrichtenden Entgelte den Be-
trag von 40.000 Euro nicht übersteigt,

2. der Reinertrag ausschließlich und unmittelbar für
gemeinnützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke
verwandt wird und

3. der Reinertrag und die Gewinnsumme jeweils min-
destens 25 vom Hundert der Entgelte betragen.
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Vierter Abschnitt

Gewerbliche Spielvermittlung

§ 19 

Gewerbliche Spielvermittlung 

Neben den §§ 4 bis 7 und unbeschadet sonstiger ge-
setzlicher Regelungen gelten für die Tätigkeit des ge-
werblichen Spielvermittlers folgende Anforderungen:

1. Der gewerbliche Spielvermittler hat mindestens
zwei Drittel der von den Spielern vereinnahmten
Beträge für die Teilnahme am Spiel an den Veran-
stalter weiterzuleiten. Er hat die Spieler vor Ver-
tragsabschluss in Textform klar und verständlich
auf den für die Spielteilnahme an den Veranstalter
weiterzuleitenden Betrag hinzuweisen sowie ihnen
unverzüglich nach Vermittlung des Spielauftrages
den Veranstalter mitzuteilen.

2. Gewerbliche Spielvermittler und von ihnen oder
den Spielinteressenten im Sinne des § 3 Abs. 6 be-
auftragte Dritte sind verpflichtet, bei jeder Spiel-
teilnahme dem Veranstalter die Vermittlung offen
zu legen.

3. Gewerbliche Spielvermittler sind verpflichtet, da-
für Sorge zu tragen, dass bei Vertragsabschluss ein
zur unabhängigen Ausübung eines rechts- oder
steuerberatenden Berufes befähigter Treuhänder
mit der Verwahrung der Spielquittungen und der
Geltendmachung des Gewinnanspruches gegen-
über dem Veranstalter beauftragt wird. Dem Spiel-
teilnehmer ist bei Vertragsabschluss ein Einsichts-
recht an den Spielquittungen, die in seinem Auftrag
vermittelt worden sind, einzuräumen. Wird ein Ge-
winnanspruch vom Spielteilnehmer nicht innerhalb
einer Frist von drei Monaten beim Treuhänder gel-
tend gemacht, so ist der Gewinnbetrag an den Ver-
anstalter abzuführen. 

Fünfter Abschnitt

Besondere Vorschriften

§ 20

Spielbanken

Gesperrte Spieler dürfen am Spielbetrieb in Spiel-
banken nicht teilnehmen. Die Durchsetzung des Ver-
bots ist durch Kontrolle des Ausweises oder eine ver-
gleichbare Identitätskontrolle und Abgleich mit der
Sperrdatei zu gewährleisten.

§ 21

Sportwetten

(1) Wetten können als Kombinationswetten oder
Einzelwetten auf den Ausgang von Sportereignissen
(Sportwetten) erlaubt werden. In der Erlaubnis sind
Art und Zuschnitt der Sportwetten im Einzelnen zu re-
geln.

(2) Die  Veranstaltung und Vermittlung von Sport-

wetten muss organisatorisch, rechtlich, wirtschaftlich
und personell getrennt sein von der Veranstaltung oder
Organisation von Sportereignissen und dem Betrieb
von Einrichtungen, in denen Sportveranstaltungen
stattfinden. Die Verknüpfung der Übertragung von
Sportereignissen in Rundfunk und Telemedien mit der
Veranstaltung oder Vermittlung von Sportwetten oder
mit Trikot- und Bandenwerbung für Sportwetten ist
nicht zulässig. Wetten während des laufenden Sporter-
eignisses sowie über Telekommunikationsanlagen sind
verboten.

(3) Gesperrte Spieler dürfen an Wetten nicht teilneh-
men. Die Durchsetzung des Verbots ist durch Kontrolle
des Ausweises oder eine vergleichbare Identitätskon-
trolle und Abgleich mit der Sperrdatei zu gewährleis-
ten.

§ 22

Lotterien mit besonderem Gefährdungspotential

(1) Die Höhe planmäßiger Jackpots ist zur Errei-
chung der Ziele des § 1 in der Erlaubnis zu begrenzen;
§ 9 Abs. 3 Satz 2 ist anzuwenden.

(2) Gesperrte Spieler dürfen an Lotterien der in § 10
Abs. 2 genannten Veranstalter, die häufiger als zwei-
mal pro Woche veranstaltet werden, nicht teilnehmen.
Die Durchsetzung dieses Verbots ist durch Kontrolle
des Ausweises oder eine vergleichbare Identitätskon-
trolle und Abgleich mit der Sperrdatei zu gewährleis-
ten.

Sechster Abschnitt 

Datenschutz

§ 23 

Sperrdatei, Datenverarbeitung

(1) Mit der Sperrdatei werden die für eine Sperrung
erforderlichen Daten verarbeitet und genutzt. Es dür-
fen folgende Daten gespeichert werden:

1. Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen,

2. Aliasnamen, verwendete Falschnamen,

3. Geburtsdatum,

4. Geburtsort,

5. Anschrift,

6.  Lichtbilder, 

7. Grund der Sperre,

8. Dauer der Sperre und

9. meldende Stelle.

Daneben dürfen die Dokumente, die zur Sperrung
geführt haben, gespeichert werden.

(2) Die gespeicherten Daten sind im erforderlichen
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Umfang an die Stellen zu übermitteln, die Spielverbo-
te zu überwachen haben. Die Datenübermittlung kann
auch durch automatisierte Abrufverfahren erfolgen.

(3) Datenübermittlungen an öffentliche Stellen, ins-
besondere an Strafverfolgungsbehörden und Gerichte,
sind nach den gesetzlichen Vorschriften zulässig. 

(4) Erteilte Auskünfte und Zugriffe im elektroni-
schen System sind zu protokollieren. 

(5) Die Daten sind sechs Jahre nach Ablauf der Sper-
re zu löschen. Es ist zulässig, die Löschung am Ende des
sechsten Jahres vorzunehmen.

(6) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes
bestimmt ist, sind die jeweiligen Vorschriften für den
Schutz personenbezogener Daten anzuwenden, auch
wenn die Daten nicht in Dateien verarbeitet oder ge-
nutzt werden.

Siebter Abschnitt

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 24 

Regelungen der Länder

Die Länder erlassen die zur Ausführung dieses
Staatsvertrages notwendigen Bestimmungen. Sie kön-
nen weitergehende Anforderungen insbesondere zu
den Voraussetzungen des Veranstaltens und Vermit-
telns von Glücksspielen festlegen. In ihren Ausfüh-
rungsgesetzen können sie auch vorsehen, dass Verstöße
gegen die Bestimmungen dieses Staatsvertrages mit
Geldbuße oder Strafe geahndet werden. 

§ 25 

Weitere Regelungen

(1) Die bis zum 1. Januar 2007 erteilten Konzessio-
nen, Genehmigungen und Erlaubnisse der Veranstal-
ter im Sinne des § 10 Abs. 2 und die ihnen nach Lan-
desrecht gleichstehenden Befugnisse gelten – soweit
nicht im Bescheid eine kürzere Frist festgelegt ist – 
bis zum 31. Dezember 2008 als Erlaubnis mit der Maß-
gabe fort, dass die Regelungen dieses Staatsvertrages 
– abgesehen vom Erlaubniserfordernis nach § 4 Abs. 1
Satz 1 – Anwendung finden. Die Veranstalter nach § 10
Abs. 2 haben zum 1. Januar 2009 eine Erlaubnis nach 
§ 4 Abs. 1 einzuholen. 

(2) Abs. 1 findet entsprechende Anwendung auf die
Vermittler von erlaubten öffentlichen Glücksspielen
(einschließlich der Lotterie-Einnehmer der Klassen-
lotterien und der gewerblichen Spielvermittler). So-
weit Vermittler in die Vertriebsorganisation eines Ver-
anstalters eingegliedert sind, stellt der Veranstalter
den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nach § 4 Abs. 1
für die für ihn tätigen Vermittler.

(3) Abweichend von § 10 Abs. 2 kann das Land
Rheinland-Pfalz seine Aufgabe nach § 10 Abs. 1 durch
ein betrautes Unternehmen wahrnehmen.

(4) Die zuständige Behörde kann eine Lotterie, die

bei Inkrafttreten dieses Vertrages von mehreren Veran-
staltern in allen Ländern durchgeführt wird und bei
der der Reinertrag ausschließlich zur Erfüllung der in
§ 10 Abs. 4 genannten Zwecke verwandt wird, abwei-
chend von § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1
Nr. 1 und § 15 Abs. 1 Satz 3 erlauben.

(5) Der Reinertrag von Veranstaltungen in der Form
des Gewinnsparens muss mindestens 25 vom Hundert
der Entgelte betragen. Der Reinertrag ist für gemein-
nützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke zu verwen-
den. Erlaubnisse können allgemein erteilt werden.

(6) Die Länder können befristet auf ein Jahr nach In-
krafttreten des Staatsvertrages abweichend von § 4
Abs. 4 bei Lotterien die Veranstaltung und Vermittlung
im Internet erlauben, wenn keine Versagungsgründe
nach § 4 Abs. 2 vorliegen und folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sind:

1. Der Ausschluss minderjähriger oder gesperrter
Spieler wird durch Identifizierung und Authentifi-
zierung gewährleistet; die Richtlinien der Kommis-
sion für Jugendmedienschutz zur geschlossenen Be-
nutzergruppe sind zu beachten.

2. Die Beachtung der in der Erlaubnis festzulegenden
Einsatzgrenzen, die 1000 Euro pro Monat nicht
überschreiten dürfen, und des Kreditverbots ist si-
chergestellt.

3. Besondere Suchtanreize durch schnelle Wiederho-
lung und die Möglichkeit interaktiver Teilnahme
mit zeitnaher Gewinnbekanntgabe sind ausge-
schlossen; davon kann regelmäßig bei Lotterien mit
nicht mehr als zwei Gewinnentscheiden pro Woche
ausgegangen werden.

4. Durch Lokalisierung nach dem Stand der Technik
wird sichergestellt, dass nur Personen teilnehmen
können, die sich im Geltungsbereich der Erlaubnis
aufhalten.

5. Ein an die besonderen Bedingungen des Internets
angepasstes Sozialkonzept ist zu entwickeln und
einzusetzen; seine Wirksamkeit ist wissenschaftlich
zu evaluieren.

§ 26

Verhältnis zu bestehenden Regelungen 
für die Klassenlotterien

(1) Soweit die Regelungen des Staatsvertrags zwi-
schen den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hes-
sen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen über 
eine Staatliche Klassenlotterie vom 26. Mai 1992
(SKL-Staatsvertrag) oder die Regelungen für die Nord-
westdeutsche Klassenlotterie in der Vereinbarung der
Länder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schles-
wig-Holstein, Freie und Hansestadt Hamburg, Freie
Hansestadt Bremen, Saarland, Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt zum
gemeinsamen Betrieb  einer staatlichen Klassenlotte-
rie vom 23. Dezember 1992 (NKL-Ländervereinba-
rung) im Widerspruch zu Regelungen dieses Staatsver-
trags stehen, sind die Regelungen dieses Staatsvertrags
vorrangig anzuwenden.

(2) Eine Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 wird den Klassen-
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lotterien abweichend von Art. 4 des SKL-Staatsver-
trags und abweichend von Art. 2 der NKL-Länderver-
einbarung von den nach diesem Staatsvertrag zustän-
digen Behörden erteilt. 

§ 27

Evaluierung

Die Auswirkungen dieses Staatsvertrages sind von
den Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder unter
Mitwirkung des Fachbeirats zu evaluieren. Das Ergeb-
nis ist drei Jahre nach Inkrafttreten des Staatsvertra-
ges vorzulegen.

§ 28

Befristung, Fortgelten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ablauf des vierten
Jahres nach seinem Inkrafttreten außer Kraft, sofern
nicht die Ministerpräsidentenkonferenz unter Berück-
sichtigung des Ergebnisses der Evaluation (§ 27) bis
Ende des vierten Jahres mit mindestens 13 Stimmen
das Fortgelten des Staatsvertrages beschließt. In die-
sem Fall gilt der Staatsvertrag unter den Ländern fort,
die dem Beschluss zugestimmt haben.

(2) Der Staatsvertrag kann von jedem der Länder, in
denen er fortgilt, zum Schluss eines Kalenderjahres
gekündigt werden. Die Kündigung ist schriftlich ge-
genüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz zu erklären. Die Kündigung eines Landes
lässt das zwischen den übrigen Ländern bestehende
Vertragsverhältnis unberührt, jedoch kann jedes der
übrigen Länder das Vertragsverhältnis binnen einer
Frist von drei Monaten nach Eingang der Benachrich-
tigung über die gegenüber der oder dem Vorsitzenden
der Ministerpräsidentenkonferenz erfolgte Kündi-
gungserklärung zum selben Zeitpunkt kündigen.

§ 29

Inkrafttreten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2008 in
Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 2007 nicht mindes-
tens 13 Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei
der oder des Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegen-
standslos.

(2) Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages tritt der
Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland vom
18. Dezember 2003/13. Februar 2004 außer Kraft.

Für das Land Baden-Württemberg
Stuttgart, den 31. Juli 2007     

Günther H.  O e t t i n g e r

Für den Freistaat Bayern
München, den 7. Mai 2007

Dr. Edmund  S t o i b e r

Für das Land Berlin
Berlin, den 19. März 2007

Klaus  W o w e r e i t

Für das Land Brandenburg
Potsdam, den 23. Februar 2007

Matthias  P l a t z e c k

Für die Freie Hansestadt Bremen
Bremen, den 9. Mai 2007

Jens  B ö h r n s e n

Für die Freie und Hansestadt Hamburg
Hamburg, den 4. Mai 2007

Ole von  B e u s t

Für das Land Hessen
Wiesbaden, den 26. April 2007

Roland  K o c h

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Schwerin, den 31. Januar 2007

Dr. Harald  R i n g s t o r f f

Für das Land Niedersachsen
Hannover, den 25. April 2007

Christian  W u l f f

Für das Land Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf, den 22. Mai 2007

Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Für das Land Rheinland-Pfalz
Mainz, den 8. Mai 2007

Kurt  B e c k

Für das Saarland
Saarbrücken, den 30. Januar 2007

Peter  M ü l l e r

Für den Freistaat Sachsen
Dresden, den 9. Mai 2007

Prof. Dr. Georg  M i l b r a d t

Für das Land Sachsen-Anhalt
Magdeburg, den 8. Mai 2007

Prof. Dr. Wolfgang  B ö h m e r

Für das Land Schleswig-Holstein
Kiel, den 20. Juli 2007

Peter Harry Carstensen

Für den Freistaat Thüringen
Erfurt, den 20. April 2007

Dieter  A l t h a u s
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Anhang

„Richtlinien zur Vermeidung und Bekämpfung von
Glücksspielsucht“

Zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücksspiel-
sucht gelten die folgenden Richtlinien:

1. Die Veranstalter

a) benennen Beauftragte für die Entwicklung von
Sozialkonzepten,

b) erheben Daten über die Auswirkungen der von
ihnen angebotenen Glücksspiele auf die Entste-
hung von Glücksspielsucht und berichten hier-
über sowie über den Erfolg der von ihnen zum
Spielerschutz getroffenen Maßnahmen alle zwei
Jahre den Glücksspielaufsichtsbehörden, 

c) schulen das für die Veranstaltung, Durchführung
und gewerbliche Vermittlung öffentlichen Glücks-
spiels eingesetzte Personal in der Früherkennung
problematischen Spielverhaltens, wie z.B. dem
plötzlichen Anstieg des Entgelts oder der Spiel-
frequenz,

d) schließen das in den Annahmestellen beschäftig-
te Personal vom dort angebotenen Glücksspiel
aus,

e) ermöglichen es den Spielern, ihre Gefährdung
einzuschätzen, und

f) richten eine Telefonberatung mit einer bundes-
weit einheitlichen Telefonnummer ein.

2. Eine Information über Höchstgewinne ist mit der
Aufklärung über die Wahrscheinlichkeit von Ge-
winn und Verlust zu verbinden.

3. Die Vergütung der leitenden Angestellten von
Glücksspielveranstaltern darf nicht abhängig vom
Umsatz berechnet werden.
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Auf Grund des Art. 27a Abs. 4 des Bayerischen Per-
sonalvertretungsgesetzes (BayPVG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 11. November 1986 (GVBl S. 349,
BayRS 2035–1–F), zuletzt geändert durch Gesetz vom
10. April 2007 (GVBl S. 276), erlässt das Bayerische
Staatsministerium des Innern im Einvernehmen mit
dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen fol-
gende Verordnung: 

§ 1

Die bisherigen örtlichen Personalräte beim Polizei-
präsidium München, bei den Polizeidirektionen Mün-
chen-Nord, München-Ost, München-Süd, München-
West, der Polizeidirektion München Verkehr, der Poli-
zeidirektion München Zentrale Dienste, der Polizeidi-
rektion Spezialeinheiten-Südbayern, der Kriminalpo-
lizeidirektion 1 München, der Kriminalpolizeidirekti-
on 2 München, der Kriminalpolizeidirektion 3 Mün-
chen sowie der Bezirkspersonalrat führen die Geschäf-
te der Personalvertretung bis zur Konstituierung des
neuen Personalrats des Polizeipräsidiums München,
längstens jedoch bis zum Ablauf des 31. Dezember
2008 fort. 

§ 2

(1) Soweit es sich bei den Geschäften der Personal-
vertretung um solche der bisherigen örtlichen Per-
sonalräte beim Polizeipräsidium München, bei den
Polizeidirektionen München-Nord, München-Ost, Mün-
chen-Süd, München-West, der Polizeidirektion Mün-
chen Verkehr, der Polizeidirektion München Zentrale
Dienste sowie der Polizeidirektion Spezialeinheiten-
Südbayern handeln würde, werden diese von den bis-
her zuständigen Personalräten fortgeführt.

(2) Soweit Belange der Kriminalfachdezernate 1, 2,
3, 4 und 11 betroffen sind, werden die Geschäfte der
Personalvertretung von den bisherigen Personalräten
der Kriminalpolizeidirektion 1 München, soweit Be-
lange der Kriminalfachdezernate 5, 6, 7 und 8 betrof-
fen sind, von den bisherigen Personalräten der Krimi-
nalpolizeidirektion 2 München und soweit Belange der
Kriminalfachdezernate 9 und 10 betroffen sind, von
den bisherigen Personalräten der Kriminalpolizeidi-
rektion 3 München wahrgenommen. 

(3) Soweit es sich bei den Geschäften der Personal-
vertretung um solche des bisherigen Bezirkspersonal-
rats handeln würde, werden diese durch den bisherigen
Bezirkspersonalrat fortgeführt. 

§ 3

Die Bestellung des Wahlvorstands für die auf Grund
der Neuorganisation des Polizeipräsidiums München
erforderliche Neuwahl des Personalrats im Jahr 2008
erfolgt durch den bisherigen Bezirkspersonalrat beim
Polizeipräsidium München. 

§ 4

1Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.
2Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2008 außer
Kraft.

München, den 30.November 2007

Bayerisches Staatsministerium des Innern

Joachim  H e r r m a n n ,  Staatsminister

2035-15-I

Verordnung
zur Sicherstellung der 

Personalvertretung anlässlich der 
Neuorganisation des Polizeipräsidiums München

in das Polizeipräsidium München (neu)

Vom 30. November 2007
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